ARAG ReiseProtect
Reiseschutzversicherung

Versicherteninformation, Leistungsbeschreibung
und Verbundene Versicherungsbedingungen
ARAG Reise-Protect

Stand 4.2021

PDF27819 AB ReiseProtect 2020 10.2025



Fir eine bessere Lesbarkeit verzichten wir auf eine geschlechterspezifische Differenzierung. Entsprechende Begriffe gelten im
Sinne der Gleichbehandlung. Die verklrzte Sprachform hat redaktionelle Griinde und beinhaltet keine Wertung. Ohne Satz- und
Sonderzeichen wie das Gendersternchen lassen sich zudem Texte blinden und sehbehinderten Menschen durch Computersysteme

fltssiger vorlesen.
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Versicherteninformation ARAG ReiseProtect

nach § 1 VVG-Informationspflichtenverordnung

1 Identitdit und ladungsféhige Anschrift des Versicherers

Vertragspartner fiir Ihre Reiseschutzversicherung ist die:

a) ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft
(im Folgenden in diesen Versicherteninformationen ,ARAG® oder ,wir®)
ARAG Platz 1, 40472 Dusseldorf
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Dr. h. c. Paul-Otto FaBbender
Vorstand: Christian Vogée (Sprecher),
Uwe Grilinewald, Zouhair Haddou-Temsamani, Katrin Unterberg
Registergericht Dusseldorf HRB 10418
Sitz: Disseldorf
USt-ID-Nr.: DE 811125 216

b) ARAG Krankenversicherungs-AG
HollerithstraBe 11, 81829 Miinchen
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Dr. h. c. Paul-Otto FaBbender
Vorstand: Dr. Roland Schéfer (Sprecher),
Dr. Matthias Effinger, Dr. Jan Moritz Freyland, Dr. Felicitas Hoppe
Sitz und Registergericht: Minchen, HRB 69751
USt-ID-Nr.: DE 811 322 452

c) ARAGSE
ARAG Platz 1, 40472 Disseldorf
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Dr. h. c. Paul-Otto FaBbender
Vorstand: Dr. Renko Dirksen (Vorsitzender),
Dr. Matthias Maslaton, Wolfgang Mathmann, Dr. Shiva Meyer,
Hanno Petersen, Dr. Joerg Schwarze
Registergericht Disseldorf HRB 66846
Sitz: DUsseldorf
USt-ID-Nr.: DE 119 355 995

Die ARAG Krankenversicherungs-AG und die ARAG SE haben die ARAG Aligemeine Versicherungs-AG in Bezug auf
alle Vertragsangelegenheiten bevollmdachtigt, Zahlungen, Anzeigen und Willenserkldrungen usw. betreffend den Ab-
schluss und Bestand des Versicherungsvertrages fiir diese entgegenzunehmen und zu tatigen. Alle Anzeigen und Er-

klarungen zu lhrem Vertrag richten Sie daher bitte an die ARAG Allgemeine Versicherungs-AG.

Die ARAG Aligemeine Versicherungs-AG ist Risikotrager in Bezug auf die Reiseriicktrittsversicherung (Teil Il B, Ziffer 1-7),
die Reisegepdckversicherung (Teil | C, Ziffer 1-6) sowie den Notfall- und Unfallschutz (Teil Il D, Ziffer 1-5).

Die ARAG Krankenversicherungs-AG ist Risikotréger in Bezug auf den Krankenschutz im Ausland (Teil Il A, Ziffer 1-8).
Die ARAG SE ist Risikotrager in Bezug auf die Verkehrs- und Reisevertragsrechtsschutzversicherung (Teil Il E Ziffer 1-9).

Der jeweilige Risikotrager ist fir die seine Leistungspflicht betreffenden Schadenangelegenheiten und deren Bearbei-
tung zustandig.

2 Hauptgeschdftstdtigkeit des Versicherers

Die Hauptgeschdaftstatigkeit der ARAG Aligemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft ist die Haftpflicht-, Sach-, Unfall-,
Kraftfahrt- und Schutzbriefversicherung.

Die der ARAG SE ist der Betrieb der Rechtsschutzversicherung.

Die der ARAG Krankenversicherungs-AG ist der Betrieb der Krankenversicherung.
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Garantiefonds oder andere Entschédigungsregelungen

Die ARAG Krankenversicherungs-AG gehdrt der folgenden Einrichtung zur Sicherung der Ansprliche von Versicherten
(Sicherungsfonds) an:
Medicator AG, Gustav-Heinemann-Ufer 74c, 50968 Ké&in

Vertragsbedingungen und wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Dem Versicherungsverhdltnis liegen die Verbundenen Versicherungsbedingungen ARAG ReiseProtect in der bei An-
tragstellung geltenden Fassung zugrunde. Der Text dieser Versicherungsbedingungen ist beigefligt. Der Gegenstand,
Umfang und Geltungsbereich des Versicherungsschutzes richtet sich nach dem vom Versicherungsnehmer individuell
ausgewdhlten versicherten Personenkreis (Single, Paar, Familie), den Produktvarianten sowie den Leistungsarten und
Selbstbehalten. Genauere Angaben tber Art, Geltungsbereich und Umfang des vom Versicherungsnehmer gewdhlten
Versicherungsschutzes sind der Leistungsbeschreibung, den Versicherungsbedingungen sowie dem Versicherungsver-
trag zu entnehmen.

Gesamtpreis der Versicherung

Den Gesamtbeitrag inklusive dessen Zusammensetzung zu lhrer Versicherung entnehmen Sie bitte Ihrem Versiche-
rungsschein.

Zusatzliche Kosten

Zusatzliche vertragliche Kosten fallen nicht an.
Der Beitrag enthdlt die jeweilige Versicherungssteuer.

Fur die Komponente Krankenschutz im Ausland gilt:

In der Bundesrepublik Deutschland sind die Beitrdge nach § 4 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe b) Versicherungssteuergesetz
von der Versicherungssteuer befreit, sofern der Versicherungsschutz der Versorgung des Versicherungsnehmers selbst
oder eines (nahen) Angehdrigen (wie in § 7 Pflegezeitgesetz und § 15 Abgabenordnung beschrieben) dient.

Ferner gilt Versicherungssteuerfreiheit auch dann, wenn der mitversicherten Person oder deren gesetzlichem Vertreter
in einem die mitversicherte Person betreffenden Versicherungsfall ein eigener Anspruch auf Erbringung der Versiche-
rungsleistung zusteht.

Um die Versicherungssteuerfreiheit zu gewdhrleisten, wird der zweiten namentlich benannten volljéhrigen Person, wie
in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen in Teil Il A, Ziffer 6.4 beschrieben, ein unwiderrufliches Bezugsrecht fiir
die ihre Person betreffenden Versicherungsleistungen eingerdumt.

Fir Leistungen flir mitversicherte Kinder, die nur mit der zweiten namentlich benannten versicherten volljahrigen Per-
son, nicht aber mit dem Versicherungsnehmer im Sinne von Teil | Ziffer 1.1.3 der Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen verwandt sind, wird zur Sicherstellung der Versicherungssteuerfreiheit dieser zweiten namentlich benannten ver-
sicherten volljahrigen Person ebenfalls ein unwiderrufliches Bezugsrecht eingerdumt.

Beitragszahlung

Der Versicherungsbeitrag ist ein Einmalbeitrag und wird sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrags fallig. Er ist
mit Erhalt des Versicherungsscheines zu entrichten.

Ist der Einmalbeitrag bei Eintritt eines Versicherungsfalls nicht gezahlt, leisten wir nicht. Dies gilt nicht, wenn Sie nach-
weisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.

Fir die Zahlung per Kreditkarte gilt: Die Zahlung ist rechtzeitig, wenn wir den Beitrag zum Fdlligkeitstag einziehen
kdénnen und der Kreditkarteninhaber einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht oder diese rlickgéngig macht.
Kénnen wir den Einmalbeitrag ohne |hr Verschulden nicht einziehen, gilt: Die Zahlung ist noch rechtzeitig, wenn sie
unverzlglich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung erfolgt.
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Gultigkeitsdauer der zur Verfiigung stehenden Informationen

An konkrete Informationen zu Produkten der ARAG, insbesondere hinsichtlich der genannten Beitrége, halten wir uns
einen Monat gebunden.

Zustandekommen des Vertrags, Antragsbindungsfrist, Beginn des Versicherungsschutzes

10

Der Vertrag kommt durch den Antrag auf ARAG Reiseschutzversicherung ReiseProtect seitens eines Vertragspartners
und die Annahme dieses Antrags durch den anderen Vertragspartner zustande. Der Antragsteller halt sich an seinen
Antrag einen Monat gebunden.

Eine Antragsannahme durch die ARAG erfolgt durch die Ausstellung eines Versicherungsscheins oder einer Annahme-
erklarung.

Bei einer Anfrage durch den Versicherungsnehmer (invitatio-Antrag) erfolgt das Angebot durch die ARAG und die
Annahme des Angebots durch die Annahmeerkldrung des Versicherungsnehmers.

Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt, sofern der geschuldete Einmalbeitrag rechtzeitig ge-
zahlt wird (siehe Ziffer 7). In der Reisericktrittsversicherung beginnt der Versicherungsschutz fir Ihre Reise mit dem
Beginn des Versicherungsvertrages. Im Krankenschutz im Ausland beginnt der Versicherungsschutz zudem nicht vor
dem Ubertreten der Staatsgrenze in den versicherten Geltungsbereich.

Ndheres ist den beigefligten Versicherungsbedingungen zu entnehmen.

Die Voraussetzungen fir den Abschluss der Versicherung entnehmen Sie bitte den beigefligten Versicherungsbedin-
gungen.

Wichtiger Hinweis gem. § 37 Abs. 2 VVG: Tritt der Versicherungsfall nach Abschluss des Vertrages ein und ist der

einmalige Versicherungsbeitrag zu diesem Zeitpunkt noch nicht gezahlt, ist die ARAG nicht zur Leistung verpflichtet,
es sei denn, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.

Informationen zum Widerrufsrecht

1

Widerrufsrecht

Sie kénnen |hre Vertragserklérung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Griinden in Textform (zum

Beispiel Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.

Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen

- der Versicherungsschein,

- die Vertragsbestimmungen,
einschlieBlich der fir das Vertragsverhdaltnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese wiederum ein-
schlieBlich der Tarifbestimmungen,

- die Widerrufsbelehrung,

+ das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten,

- und die weiteren in § 1 VVG-Informationspflichtenverordnung aufgefiihrten Informationen

jeweils in Textform zugegangen sind.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genligt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

ARAG Allgemeine Versicherungs-AG, ARAG Platz 1, 40472 Dusseldorf, Telefax +49 211 963-2850,
E-Mail service@ARAG.de

Widerrufsbelehrung

Die vollstandige Widerrufsbelehrung einschlieBlich der Auflistung der flr den Fristbeginn erforderlichen weiteren In-
formationen erhalten Sie zusammen mit lhrem Antrag.

Laufzeit und Beendigung des Vertrages

Die vereinbarte Laufzeit des Vertrags folgt aus den konkreten Vertragsvereinbarungen (zum Beispiel dem Versiche-
rungsschein).

Die ARAG Reiseschutzversicherung endet mit der tatsdchlichen Beendigung der versicherten Reise, spatestens jedoch
mit Ablauf des letzten Tages der vereinbarten Vertragszeit.
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Anwendbares Recht/zustdndiges Gericht/Kommunikationssprache

13

Der Aufnahme von Beziehungen zum Versicherungsnehmer vor Abschluss einer Reiseschutzversicherung liegt ebenso
das Recht der Bundesrepublik Deutschland zugrunde wie einer abgeschlossenen Reiseschutzversicherung.

Fur Klagen aus dem Versicherungsverhdltnis gelten die inldndischen Gerichtssténde nach §§ 13, 17, 21, 29 Zivilprozess-
ordnung (ZPO) und § 215 WG.

Die Versicherungsbedingungen und sémtliche vor oder nach Vertragsschluss ausgehdndigten Informationen werden
in deutscher Sprache verfasst. Wir werden die Kommunikation wéhrend der Laufzeit des Vertrags in deutscher Spra-
che fihren.

AuBergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren

14

Die ARAG Allgemeine Versicherungs-AG und die ARAG SE sind Mitglied im Verein ,Versicherungsombudsmann e.V.*,
einer unabhdngigen Einrichtung der deutschen Versicherungswirtschaft zur Schlichtung von Streitigkeiten zwischen
Verbrauchern und Versicherungsunternehmen. Sie haben die Mdglichkeit, diese Stelle anzurufen, wenn es sich um
einen Anspruch aus lhrem Versicherungsvertrag oder dessen Anbahnung oder Vermittlung handelt. Sie erreichen den
Versicherungsombudsmann unter:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 32

10006 Berlin

Telefon: 0800 3 696 000

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Fur auBergerichtliche Beschwerden im Rahmen des Krankenschutz im Ausland steht Ihnen das Beschwerdeverfahren
Uber den Ombudsmann fiir die private Kranken- und Pflegeversicherung (www.pkv-ombudsmann.de) offen. Die ARAG
Krankenversicherungs-AG ist Mitglied in diesem Verband. Sie kénnen daher das kostenlose und auBergerichtliche
Streitschlichtungsverfahren in Anspruch nehmen. Auf Wunsch senden wir Ihnen die Verfahrensordnung zu.

Die Anschrift lautet:

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung
Postfach 06 02 22
10052 Berlin

Internet: www.pkv-ombudsmann.de

Lehnen wir einen Rechtsschutz-Versicherungsschutz ab, weil der durch die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen
voraussichtlich entstehende Kostenaufwand in einem groben Missverhdltnis zum angestrebten Erfolg steht oder weil
die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen keine hinreichende Aussicht auf Erfolg verspricht, kdnnen Sie, soweit Sie
der Auffassung der ARAG SE nicht zustimmen und Ihren Anspruch auf Rechtsschutz aufrechterhalten, innerhalb eines
Monats die Einleitung eines Schiedsgutachterverfahrens oder einen Stichentscheid von der ARAG SE verlangen. Die
Aufforderung zur Einleitung des Verfahrens ist an die ARAG SE selbst zu richten (Adresse siehe Ziffer 1).

Die Mdglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt fir Sie neben den hier beschriebenen Optionen unberiihrt.

Beschwerdegesuch bei der zustdndigen Aufsichtsbehdrde

Eine Beschwerde lhrerseits kann auch direkt gerichtet werden an die
Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht

Graurheindorfer Str. 108

53117 Bonn

Telefon: 0800 2 100 500

E-Mail: poststelle@bafin.de
Internet: https://www.bafin.de
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Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG Gber die Folgen einer Verletzung
der gesetzlichen Anzeigepflicht

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

damit wir lhren Versicherungsantrag ordnungsgemdaB prifen kdnnen, ist es notwendig, dass Sie die beiliegenden Fragen wahrheits-
gemadB und vollstdndig beantworten. Es sind auch solche Umstéinde anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz geféhrden, wenn Sie unrichtige oder unvollstdndige Angaben machen.
N&here Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht kénnen Sie der nachstehenden Information entnehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklarung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umst&nde, nach denen wir
in Textform gefragt haben, wahrheitsgemdB und vollsténdig anzuzeigen. Wenn wir nach lhrer Vertragserkldrung, aber vor Ver-
tragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umsténden fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen kdnnen eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird?

1 Riicktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, kénnen wir vom Vertrag zurlcktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass
weder Vorsatz noch grobe Fahrldssigkeit vorliegt.

Bei grob fahrlassiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rucktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umstdnde, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hatten.

Im Fall des Riicktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erkldren wir den Ricktritt nach Eintritt des Versicherungsfalls, bleiben wir
dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand

- weder fur den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls

- noch fur die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht

urséchlich war. Unsere Leistungspflicht entfdllt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.

Bei einem Rucktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Ricktrittserkldrung abgelaufenen
Vertragszeit entspricht.

2 Kiindigung

Kénnen wir nicht vom Vertrag zurlicktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrldssig oder schuldlos
verletzt haben, kénnen wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kiindigen.

Unser Kiindigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umsténde, wenn auch
zu anderen Bedingungen, geschlossen hatten.

3 Vertragséinderung

Kénnen wir nicht zurticktreten oder kiindigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstande,
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hdtten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbe-
standteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrldssig verletzt, werden die anderen Bedingungen rlickwirkend Vertragsbestandteil.
Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode
Vertragsbestandteil.

Erhéht sich durch die Vertragsdnderung der Beitrag um mehr als 10 Prozent oder schlieBen wir die Gefahrabsicherung fir den
nicht angezeigten Umstand aus, kénnen Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung Uber die Ver-
tragsdnderung fristlos kiindigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.

L Ausilibung unserer Rechte

Wir kdnnen unsere Rechte zum Rucktritt, zur Kiindigung oder zur Vertrags@nderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte
Recht begriindet, Kenntnis erlangen. Bei der Auslibung unserer Rechte haben wir die Umsténde anzugeben, auf die wir unsere
Erklarung stitzen. Zur Begriindung kénnen wir nachtréglich weitere Umstéinde angeben, wenn fir diese die Frist nach Satz 1 nicht
verstrichen ist.

Wir kénnen uns auf die Rechte zum Rucktritt, zur Kindigung oder zur Vertrags@nderung nicht berufen, wenn wir den nicht ange-
zeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.
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Unsere Rechte zum Rucktritt, zur Kiindigung und zur Vertragsénderung erléschen mit Ablauf von finf Jahren. Dies gilt nicht fur
Versicherungsfalle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist betragt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsatzlich
oder arglistig verletzt haben.

5 Stellvertretung durch eine andere Person

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrags durch eine andere Person vertreten, so sind bezlglich der Anzeigepflicht, des Riicktritts,
der Kiindigung, der Vertragsdnderung und der Ausschlussfrist flr die Auslibung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist lhres
Stellvertreters als auch lhre eigene Kenntnis und Arglist zu berticksichtigen. Sie kénnen sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht
vorsatzlich oder grob fahrl&ssig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe
Fahrlassigkeit zur Last fallt.

Ihre
ARAG Allgemeine Versicherungs-AG
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Einwilligung zur Erhebung, Speicherung und Nutzung

der von lhnen mitgeteilten Gesundheitsdaten

durch die ARAG Krankenversicherungs-AG und
Schweigepflichtentbindungserkldrung zur Verwendung
von Daten, die dem Schutz des § 203 StGB unterliegen

1.

2.1

2.2

Erhebung, Speicherung und Nutzung der von lhnen mitgeteilten Gesundheitsdaten durch die
ARAG Krankenversicherungs-AG

Ich willige ein, dass die ARAG Krankenversicherungs-AG die von mir in einem Leistungsfall mitgeteilten Gesund-
heitsdaten erhebt, speichert und nutzt, soweit dies zur Leistungspriifung erforderlich ist.

Ich willige ein, dass die ARAG Krankenversicherungs-AG im Leistungsfall meine Vertragsdaten bei der ARAG Allge-
meine Versicherungs-AG erhebt, speichert und nutzt.

Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten und weiterer nach § 203 StGB geschitzter Daten an
Stellen auBerhalb der ARAG Krankenversicherungs-AG

Wir verpflichten die nachfolgenden Stellen vertraglich auf die Einhaltung der Vorschriften liber den Datenschutz und
die Datensicherheit

Ubertragung von Aufgaben auf andere Stellen (Unternehmen oder Personen)

Wir fihren bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel die Leistungsfallbearbeitung oder die telefonische Kundenbetreu-
ung, bei denen es zu einer Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Gesundheitsdaten kommen kann, nicht selbst
durch, sondern Ubertragen die Erledigung einer anderen Gesellschaft der ARAG Gruppe oder einer anderen Stelle.
Werden hierbei |hre nach § 203 StGB geschiitzten Daten weitergegeben, bendtigen wir |hre Schweigepflichtentbin-
dung fir uns und soweit erforderlich fir die anderen Stellen.

Wir flihren eine fortlaufend aktualisierte Liste tber die Stellen und Kategorien von Stellen, die vereinbarungsgemaB Ge-
sundheitsdaten fir uns erheben, verarbeiten oder nutzen unter Angabe der tbertragenen Aufgaben. Die zurzeit gliltige
Liste ist als Anlage der Einwilligungserkldrung angefligt. Eine aktuelle Liste kann auch im Internet unter www.ARAG.de
eingesehen oder bei ARAG Krankenversicherungs-AG, KV-Vertragsservice, HollerithstraBe 11, 81829 Miinchen, Telefon
089 41 24-8200, service@ARAG.de angefordert werden. Fir die Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten an und die Verwen-
dung durch die in der Liste genannten Stellen ben&tigen wir lhre Einwilligung.

Ich willige ein, dass die ARAG Krankenversicherungs-AG meine Gesundheitsdaten an die in der oben erwdhnten
Liste genannten Stellen libermittelt und dass die Gesundheitsdaten dort fiir die angefiihrten Zwecke im gleichen
Umfang erhoben, verarbeitet und genutzt werden, wie die ARAG Krankenversicherungs-AG dies tun diirfte.

Soweit erforderlich, entbinde ich die Mitarbeiter der ARAG Unternehmensgruppe und sonstiger Stellen im Hinblick auf
die Weitergabe von Gesundheitsdaten und anderer nach § 203 StGB geschiitzter Daten von ihrer Schweigepflicht.

Datenweitergabe an selbststdndige Vermittler

Wir geben grundsatzlich keine Angaben zu lhrer Gesundheit an selbststéndige Vermittler weiter. Es kann aber in den
folgenden Fallen dazu kommen, dass Daten, die Rickschllsse auf lhre Gesundheit zulassen, oder gemaB § 203 StGB
geschltzte Informationen Uber |hren Vertrag Versicherungsvermittlern zur Kenntnis gegeben werden.

Soweit es zu vertragsbezogenen Beratungszwecken erforderlich ist, kann der Sie betreuende Vermittler Informationen
dartber erhalten, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen (zum Beispiel Annahme mit Risikozuschlag, Ausschlisse
bestimmter Risiken) lhr Vertrag angenommen werden kann.

Der Vermittler, der lhren Vertrag vermittelt hat, erféhrt, dass und mit welchem Inhalt der Vertrag abgeschlossen wurde.
Bei einem Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers auf einen anderen Vermittler kann es zur Ubermittlung der Ver-
tragsdaten an den neuen Vermittler kommen. Sie werden bei einem Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers auf einen
anderen Vermittler vor der Weitergabe von nach § 203 StGB geschitzten Daten informiert sowie auf lhre Wider-
spruchsmdoglichkeit hingewiesen.
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2.3

Ich willige ein, dass die ARAG Krankenversicherungs-AG meine Gesundheitsdaten und sonstige nach § 203 StGB
geschiitzten Daten in den oben genannten Féllen — soweit erforderlich — an den fiir mich zusténdigen selbststén-
digen Versicherungsvermittler tibermittelt und diese dort erhoben, gespeichert und zu Beratungszwecken genutzt
werden diirfen.

Datenweitergabe an Riickversicherungen

Um die Erfillung lhrer Anspriiche abzusichern, kdnnen wir Rickversicherungen einschalten, die das Risiko ganz oder
teilweise Ubernehmen. In einigen Fdllen bedienen sich die Rickversicherungen dafiir weiterer Rickversicherungen,
denen sie ebenfalls Ihre Daten Gbergeben. Damit sich die Rickversicherung ein eigenes Bild tUber das Risiko oder den
Versicherungsfall machen kann, ist es méglich, dass wir lhren Versicherungsantrag oder Leistungsantrag der Ruick-
versicherung vorlegen.

Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die Versicherungssumme besonders hoch ist oder es sich um ein schwierig
einzustufendes Risiko handelt. Darliber hinaus ist es mdglich, dass die Riickversicherung uns aufgrund ihrer besonde-
ren Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungspriifung sowie bei der Bewertung von Verfahrensabl@ufen unterstiitzt.
Haben Ruckversicherungen die Absicherung des Risikos tibernommen, kdnnen sie kontrollieren, ob wir das Risiko bzw.
einen Leistungsfall richtig eingeschdtzt haben.

AuBerdem werden Daten Uber Ihre bestehenden Vertrdge und Antrége im erforderlichen Umfang an Rickversicherun-
gen weitergegeben, damit diese Uberprifen kénnen, ob und in welcher Héhe sie sich an dem Risiko beteiligen kdnnen.
Zur Abrechnung von Prdmienzahlungen und Leistungsfdllen kdnnen Daten Uber Ihre bestehenden Vertrége an Rick-
versicherungen weitergegeben werden. Zu den oben genannten Zwecken werden méglichst anonymisierte bzw. pseu-
donymisierte Daten, jedoch auch personenbezogene Gesundheitsangaben verwendet.

Ihre personenbezogenen Daten werden von den Rickversicherungen nur zu den vorgenannten Zwecken verwendet.
Uber die Ubermittlung Ihrer Gesundheitsdaten an Riickversicherungen werden Sie durch uns unterrichtet.

Ich willige ein, dass meine Gesundheitsdaten — soweit erforderlich — an Riickversicherungen libermittelt und dort
zu den genannten Zwecken verwendet werden. Soweit erforderlich, entbinde ich die fiir die ARAG Krankenversi-
cherungs-AG tatigen Personen im Hinblick auf die Gesundheitsdaten und weiteren nach § 203 StGB geschiitzten
Daten von ihrer Schweigepflicht.
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Leistungsbeschreibung

Bitte beachten Sie: MaBgeblich ist die konkrete Formulierung in der jeweils angegebenen Fundstelle.

Zeichenerklarung: v/ mitversichert O optional versicherbar — nicht versichert

ARAG ReiseProtect Basic Fundstelle ReiseProtect ReiseProtect ReiseProtect

Reiseschutzversicherung Single Paar Familie

Versicherter Personenkreis

Sie als Versicherungsnehmer Versicherungs- v v v
schein

eine zweite namentlich im Versicherungsschein erfasste Versicherungs- — v v

volljéhrige Person (z.B. Reisepartner/Ehegatte/Lebens- schein

partner/Angehdriger)

Ihre bis zu finf verwandten Kinder (leibliche, Adoptiv-, Teil 1,1.1.3 — — v

Pflege-, Stief- oder Enkelkinder) bis zu dem Zeitpunkt, in

dem sie erstmals eine auf Dauer angelegte berufliche

Tatigkeit austiben und hierfir ein leistungsbezogenes

Entgelt erhalten oder eine selbstdndige Tatigkeit aufneh-

men, jedoch l&ngstens bis zur Vollendung des 25. Lebens-

jahres

Zusatzlich im Verkehrs-Rechtsschutz berechtigte Fahrer Teil Il E, 1.3.2 — — —

und Insassen

A Krankenschutz im Ausland

Versicherte Leistungen

Ersatz von Aufwendungen fir medizinisch notwendige Heil- Teilll A, 2.2 v v v

behandlung wegen auf einer Auslandsreise aufgetretener und 4.6.1

Krankheit, Verschlechterung des Gesundheitszustands oder

Folgen eines Unfalls

Arznei-, Heil- und Verbandmittel aufgrund arztlicher Teil Il A, 4.6.2 v v v

Verordnung

Schmerzstillende Zahnbehandlung Teil Il A, 4.6.3 v V4 v

Notwendige Zahnfillungen in einfacher Ausfliihrung Teil 11 A, 4.6.3 v v v

Reparaturen von Zahnersatz Teil Il A, 4.6.3 Vv Vv v

Réntgendiagnostik Teil Il A, 4.6.4 v v v

Stationdre Heilbehandlung einschlieBlich Operationen und  Teil Il A, 4.6.5 v v v

Operationsnebenkosten

Kosten fir den notwendigen Transport zur erforderlichen Teil 11 A, 4.6.6 v v v

Erstversorgung und den ggf. notwendigen Verlegungstrans-

port zum n&chsterreichbaren geeigneten Krankenhaus

Ersatz von Aufwendungen flir medizinisch notwendige Teilll A, 2.2 v v v

Untersuchungen und Behandlungen von Schwangerschafts-

komplikationen

Kosten fiir Rooming-In bei Krankenhausaufenthalten eines Teil Il A, 4.6.5 — — v

versicherten Kindes bis 12 Jahren

B Reiseriicktrittsversicherung

Versicherte Leistungen

Erstattung der vertraglich geschuldeten Ricktrittskosten Teil 11 B, 1.1 — — —
alternativ: Erstattung von Umbuchungsgeblhren Teil I B, 1.2 — — —
alternativ: Erstattung eines Einzelzimmerzuschlags Teil I B, 1.3 — — —
Erstattung eines Vermittlungsentgelts Teil 11 B, 1.1 — — —

Versicherte Ereignisse

Unerwartet schwere Erkrankung Teil I B, 2.1 — — —
Tod Teil Il B, 2.2 — — —
Schwere Unfallverletzung Teil Il B, 2.3 — — —
Organ- oder Gewebespende Teil I B, 2.4 — — —
Impfunvertraglichkeit Teil I B, 2.5 — — —
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ARAG ReiseProtect Basic Fundstelle ReiseProtect ReiseProtect ReiseProtect

Reiseschutzversicherung Single Paar Familie

Schwangerschaft, Schwangerschaftskomplikationen Teil I B, 2.6 — — —

Bruch von Prothesen Teil I B, 2.7 — — —

Lockerung von implantierten Gelenken Teil I B, 2.8 — — —

Adoption eines minderjahrigen Kindes Teil Il B, 2.9 — — —

Schaden am Eigentum Teil 11 B, 2.10 — — —

Verlust des Arbeitsplatzes Teil Il B, 2.1 —_ —_ —_

Unerwartete Aufnahme eines Arbeitsverhdltnisses Teil I B, 2.12 — — —

Konjunkturbedingte Kurzarbeit Teil Il B, 2.13 — — —

Unerwartete gerichtliche Ladung Teil I B, 2.14 — — —

Wiederholen einer nicht bestandenen Priifung Teil Il B, 2.15 — — —

Austritt aus dem Klassenverband Teil Il B, 2.16 — — —

Unerwarteter Beginn des Bundesfreiwilligendienstes Teil I B, 2.17 — — —

Unerwarteter Beginn des Freiwilligen Sozialen oder Teil I B, 2.17 — — —

Okologischen Jahres

C Reisegepdckversicherung

Versicherte Leistungen

Mitgefiihrtes Reisegepéck

Entschddigung bei Abhandenkommen, Zerstdrung oder

Beschadigung durch

Diebstahl, Einbruchdiebstahl Teil I C, 2.1.1 max. 500 €/Person max. 500 €/Person 500 €/Person,
max. 1.500 € gesamt

Raub, réuberische Erpressung Teil I C, 2.1 max. 500 €/Person max. 500 €/Person 500 €/Person,
max. 1.500 € gesamt

Vorsétzliche Sachbeschédigung Teil I C, 2.1.1 max. 500 €/Person max. 500 €/Person 500 €/Person,
max. 1.500 € gesamt

Unfall eines Transportmittels Teill C, 2.1.2 max. 500 €/Person max. 500 €/Person 500 €/Person,
max. 1.500 € gesamt

Feuer, Explosion oder Elementarereignisse Teil I C, 2.1.3 max. 500 €/Person max. 500 €/Person 500 €/Person,
max. 1.500 € gesamt

Aufgegebenes Reisegepdck

Entschddigung bei Abhandenkommen, Zerstérung oder Be-  Teil I C, 2.2.1 max. 500 €/Person max. 500 €/Person 500 €/Person,

sch&digung im Gewahrsam eines Beférderungsunterneh- max. 1.500 € gesamt

mens/Beherbergungsbetriebs/Gepackaufbewahrung

Ersatz von nachgewiesenen Aufwendungen fur notwendige  Teil Il C, 2.2.2 max. 150 €/Person max. 150 €/Person 150 €/Person,

Ersatzk&ufe bei verspateter Anlieferung max. 400 € gesamt

Eingeschrénkt versichert sind

Brillen, Kontaktlinsen, Zahnspangen, Horgerdte und Teil I C,1.2.1 max. 150 €/Person max. 150 €/Person 150 €/Person,

Prothesen max. 400 € gesamt

Nur als mitgefiihrtes Reisegepdck: Video-, Film- und Teil I C,1.2.2 max. 150 €/Person max. 150 €/Person 150 €/Person,

Fotoapparate, Handys, Smartphones, Tablets, Drohnen, max. 400 € gesamt

EDV-Gerdte, elektronische Kommunikations- und Unterhal-

tungsgerdte einschl. Zubehdr und Musikinstrumente

Schmucksachen und Wertsachen Teil 1 C, 1.2.3 max. 150 €/Person max. 150 €/Person 150 €/Person,
max. 400 € gesamt

Sportgerd&te- und -ausriistung, Fahrréder, jeweils mit Teil Il C, 1.2.4 max. 150 €/Person max. 150 €/Person 150 €/Person,

Zubehor max. 400 € gesamt

Gegenstdnde, die auf der Reise erworben wurden Teil I C,1.2.5 max. 75 €/Person max. 75 €/Person 75 €/Person,

max. 150 € gesamt
Zelten, Camping auf offiziell eingerichteten Campingpldtzen Teil I C, 3.2 v v v
Diebstahl aus abgestellten verschlossenen KFZ oder Teil I C, 3.3 v v v

angebrachten fest verbundenen Behdltnissen in der Zeit
von 6.00-22.00 Uhr
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ARAG ReiseProtect Basic Fundstelle ReiseProtect ReiseProtect ReiseProtect

Reiseschutzversicherung Single Paar Familie

D Notfall- und Fahrzeugschutz

Versicherte Leistungen

Notfallschutz bei Krankheit

Soforthilfe bei Krankheit und Unfall Teil I D, 1.1.1 Vv Vv Vv

Kostentibernahmegarantie gegeniiber Krankenhdusern Teil Il D, 1.1.1 v v v

bis 20.000 €

Arzneimittelversand Teil Il D, 1.1.2 v Vv Vv

Krankenbesuch durch eine nahestehende Person Teil 11D, 1.1.3 — — —

Krankenrticktransport bei station&rer Behandlung Teil 1D, 1.1.4 v v v

Ubernachtungskosten bis zum Riicktransport Teil 1D, 1.1.4 5 Ndchte, 5 Ndchte, 5 Nachte,
max. 42 € je Person max. 42 € je Person max. 42 € je Person

Kinderbetreuung Teil Il D, 1.1.5 — — max. 1.000 €/Person

Stellung eines Ersatzfahrers

durch uns organisiert Teil 1D, 1.1.6 — — —

durch Sie organisiert Teil 11D, 1.1.6 — — —

Ubernachtungskosten bis zur Fahrzeugabholung Teil I D, 1.1.6 — — —

Hilfe im Todesfall Teil 1D, 1.1.7 max. 5.000 € max. 5.000 € max. 5.000 €

Psychologische telefonische Hilfe Teil I D, 1.1.8 — — —

Rucktransport von Gepéck und Haustieren Teil 11D, 1.1.9 v Vv v

Notfallschutz bei Unfall

Such-, Rettungs- und Bergungskosten Teil 11D, 1.2.1 — — —

Uberbriickungshilfe nach Schwerstverletzungen Teil 11 D, 1.2.2 — — —

Bereitstellung medizinischer Hilfsmittel Teil 1D, 1.2.3 — — —

Reiseriicktransport

Riickreise-Service Teil Il D, 1.3.1 v v v

Zinsloses Darlehen bei Insolvenz des Reiseveranstalters Teil 11D, 1.3.2 max. 5.000 € max. 5.000 € max. 5.000 €

Hilfe bei Naturkatastrophen

Verpflegungs- und Ubernachtungskosten Teil 11 D, 1.4.1 max. 1.000 €/Person max. 1.000 €/Person max. 1.000 €/Person

Reisemehrkosten Teil I D, 1.4.2 v v v

Ruickholung des Fahrzeuges durch uns organisiert Teil I D, 1.4.3 v v v

Rickholung des Fahrzeuges durch Sie organisiert Teil 1 D, 1.4.3 0,50 € je Kilometer, 0,50 € je Kilometer, 0,50 € je Kilometer,

max. 5.000 € max. 5.000 € max. 5.000 €

Verlust bestimmter Gegensténde

Zinsloses Darlehen bei Zahlungsmittelverlust im Ausland Teil II D, 1.5.1 max. 5.000 € max. 5.000 € max. 5.000 €

Dokumenten-Service im Ausland Teil 1 D, 1.5.2 v v v

Beschaffung von Ersatzschlisseln im Ausland Teil 11D, 1.5.3 v v v

alternativ: Schliisselnotdienst Teil 11D, 1.5.3 max. 100 € max. 100 € max. 100 €

Notfall zu Hause

Handwerker-Service Teil Il D, 1.6.1 v v v

Haushter-Service Teil 11 D, 1.6.2 v v v

Strafkaution im Ausland

Vermittlung von Anwaltshilfe Teil Il D, 1.7.1 v Vv Vv

Zinsloses Darlehen fur eine Strafkaution im Ausland Teil 1 D, 1.7.2 max. 30.000 € max. 30.000 € max. 30.000 €

Fahrzeugschutz

Weiter- und Ruickfahrt-Service zum Wohnsitz oder Zielort Teil 11D, 2.1 — — —

Ubemochtungs—Service Teil I D, 2.2 — — —

Mietwagen-Service Teil I D, 2.3 — — —
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ARAG ReiseProtect Basic Fundstelle ReiseProtect ReiseProtect ReiseProtect
Reiseschutzversicherung Single Paar Familie
Pannen- und Unfallhilfe
durch uns organisiert Teil I D, 2.4.1 — — —
Fremdvornahme Teil Il D, 2.4.1 — — —
Bergen Teil I D, 2.4.2 — — —
Abschleppen
durch uns organisiert Teil I D, 2.4.3 — — —
Fremdvornahme Teil I D, 2.4.3 — — —
Autoschliissel-Service Teil I D, 2.5 —_ —_ —_
Fahrzeugtransport-Service Teil I D, 2.6 — — —
Fahrzeugunterstellung Teil I D, 2.7 — — —
Fahrzeugverzollung und -verschrottung im Ausland Teil I D, 2.8 — — —
Hilfe bei der Fahrzeugreparatur Teil I D, 2.9 — — —
Hilfe bei der Fahrzeugriickfihrung im Ausland
durch uns organisiert Teil Il D, 2.10 — — —
durch Sie organisiert Teil Il D, 2.10 —_ —_ —_
E Verkehrs- und Reisevertragsrechtsschutzversicherung
Versicherungssummen
Europa Versicherungs-
schein
Weltweit Versicherungs-
schein
Versicherte Leistungen
Schadensersatz-Rechtsschutz Teil I E, 1.4.1 — — —
Reise-Vertragsrechtsschutz Teil 1 E, 1.4.2 — — —
Verwaltungs-Rechtsschutz Teil Il E, 1.4.3 — — —
Straf-Rechtsschutz Teil 1E, 1.4.4 — — —
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz Teil IlE, 1.4.5 — — —
Aktiv-Leistungen
ARAG JuraTel® — auch in Uber 20 europdischen Landern Teil lE, 9 v 4 v
und den USA
Mediation inkl. auBergerichtliche Sachversténdigenkosten Teil I E, 5a
im Rahmen der Mediation
+ je Mediation — — —
+ je Kalenderjahr — — —
ARAG Online Rechts-Service Versicherungs- v v v
schein
Anwaltsempfehlung Teil Il E, 8.3 v v v
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ARAG ReiseProtect All Inclusive Fundstelle
Reiseschutzversicherung

ReiseProtect
Single

ReiseProtect
Paar

ReiseProtect
Familie

Versicherter Personenkreis

Sie als Versicherungsnehmer Versicherungs-
schein

eine zweite namentlich im Versicherungsschein erfasste Versicherungs-
volljahrige Person (z.B. Reisepartner/Ehegatte/Lebens- schein
partner/Angehdriger)

Ihre bis zu fiinf verwandten Kinder (leibliche, Adoptiv-, Teil 1,1.1.3
Pflege-, Stief- oder Enkelkinder) bis zu dem Zeitpunkt, in

dem sie erstmals eine auf Dauer angelegte berufliche

Tatigkeit austiben und hierfir ein leistungsbezogenes

Entgelt erhalten oder eine selbstandige Tatigkeit aufneh-

men, jedoch l&ngstens bis zur Vollendung des 25. Lebens-

jahres

Zusétzlich im Verkehrs-Rechtsschutz berechtigte Fahrer Teil Il E, 1.3.2
und Insassen

A Krankenschutz im Ausland

Versicherte Leistungen

Ersatz von Aufwendungen fur medizinisch notwendige Heil-  Teil [l A, 2.2
behandlung wegen auf einer Auslandsreise aufgetretener und 4.6.1
Krankheit, Verschlechterung des Gesundheitszustands oder

Folgen eines Unfalls

Arznei-, Heil- und Verbandmittel aufgrund drztlicher Ver- Teil Il A, 4.6.2
ordnung

<

<

<

Schmerzstillende Zahnbehandlung Teil Il A, 4.6.3

Notwendige Zahnfillungen in einfacher Ausfliihrung Teil Il A, 4.6.3

Reparaturen von Zahnersatz Teil Il A, 4.6.3

Réntgendiagnostik Teil Il A, 4.6.4

Stationdre Heilbehandlung einschlieBlich Operationenund  Teil Il A, 4.6.5
Operationsnebenkosten

SIS KK

SIS LK

SIS LK

Kosten fiir den notwendigen Transport zur erforderlichen Teil Il A, 4.6.6
Erstversorgung und den ggf. notwendigen Verlegungs-
transport zum ndchsterreichbaren geeigneten Krankenhaus

<

<

<

Ersatz von Aufwendungen fir medizinisch notwendige Teil 1A, 2.2
Untersuchungen und Behandlungen von Schwangerschafts-
komplikationen

Kosten fiir Rooming-In bei Krankenhausaufenthalten eines  Teil Il A, 4.6.5
versicherten Kindes bis 12 Jahren

B Reiseriicktrittsversicherung

Versicherte Leistungen

Erstattung der vertraglich geschuldeten Ricktrittskosten Teil Il B, 1.1 — — —
alternativ: Erstattung von Umbuchungsgebiihren Teil 1 B, 1.2 — — —
alternativ: Erstattung eines Einzelzimmerzuschlags Teil I B, 1.3 — — —
Erstattung eines Vermittlungsentgelts Teil I B, 1.1 — — —

Versicherte Ereignisse

Unerwartet schwere Erkrankung Teil 1l B, 2.1 — — —
Tod Teil Il B, 2.2 — — —
Schwere Unfallverletzung Teil I B, 2.3 — — —
Organ- oder Gewebespende Teil 11 B, 2.4 — — —
Impfunvertraglichkeit Teil Il B, 2.5 — — —
Schwangerschaft, Schwangerschaftskomplikationen Teil I B, 2.6 — — —
Bruch von Prothesen Teil Il B, 2.7 — — —
Lockerung von implantierten Gelenken Teil 11 B, 2.8 — — —
Adoption eines minderjahrigen Kindes Teil Il B, 2.9 — — —
Schaden am Eigentum Teil Il B, 2.10 —_ —_ —_
Verlust des Arbeitsplatzes Teil Il B, 2.11 — — —
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ARAG ReiseProtect All Inclusive Fundstelle ReiseProtect ReiseProtect ReiseProtect
Reiseschutzversicherung Single Paar Familie
Unerwartete Aufnahme eines Arbeitsverhdaltnisses Teil Il B, 2.12 — — —
Konjunkturbedingte Kurzarbeit Teil 11 B, 2.13 — — —
Unerwartete gerichtliche Ladung Teil Il B, 2.14 — — —
Wiederholen einer nicht bestandenen Prifung Teil Il B, 2.15 — — —
Austritt aus dem Klassenverband Teil Il B, 2.16 — — —
Unerwarteter Beginn des Bundesfreiwilligendienstes Teil I B, 2.17 — — —
Unerwarteter Beginn des Freiwilligen Sozialen oder Teil Il B, 2.17 — — —
Okologischen Jahres
C Reisegepdckversicherung
Versicherte Leistungen
Mitgefiihrtes Reisegepdck
Entschddigung bei Abhandenkommen, Zerstérung oder
Beschadigung durch
Diebstahl, Einbruchdiebstahl Teil Il C, 2.1.1 max. 1.500 €/Person max. 1.500 €/Person 1.500 €/Person,
max. 5.000 € gesamt
Raub, rduberische Erpressung Teil I C, 2.1.1 max. 1.500 €/Person max. 1.500 €/Person 1.500 €/Person,
max. 5.000 € gesamt
Vorsatzliche Sachbeschadigung Teil Il C, 2.1.1 max. 1.500 €/Person max. 1.500 €/Person 1.500 €/Person,
max. 5.000 € gesamt
Unfall eines Transportmittels Teil 1 C, 2.1.2 max. 1.500 €/Person max. 1.500 €/Person 1.500 €/Person,
max. 5.000 € gesamt
Feuer, Explosion oder Elementarereignisse Teil 1 C, 2.1.3 max. 1.500 €/Person max. 1.500 €/Person 1.500 €/Person,
max. 5.000 € gesamt
Aufgegebenes Reisegepdck
Entschédigung bei Abhandenkommen, Zerstérung oder Be-  Teil Il C, 2.2.1 max. 1.500 €/Person max. 1.500 €/Person 1.500 €/Person,
schadigung im Gewahrsam eines Beférderungsunterneh- max. 5.000 € gesamt
mens/Beherbergungsbetriebs/Gepdckaufbewahrung
Ersatz von nachgewiesenen Aufwendungen fir notwendige  Teil Il C, 2.2.2 max. 300 €/Person max. 300 €/Person 300 €/Person,
Ersatzk&ufe bei verspateter Anlieferung max. 600 € gesamt
Eingeschrdnkt versichert sind
Brillen, Kontaktlinsen, Zahnspangen, Hérgerdte und Teil Il C,1.2.1 max. 300 €/Person max. 300 €/Person 300 €/Person,
Prothesen max. 600 € gesamt
Nur als mitgefiihrtes Reisegepdck: Video-, Film- und Teill C,1.2.2 max. 300 €/Person max. 300 €/Person 300 €/Person,
Fotoapparate, Handys, Smartphones, Tablets, Drohnen, max. 600 € gesamt
EDV-Gerdite, elektronische Kommunikations- und Unterhal-
tungsgerdte einschl. Zubehdr und Musikinstrumente
Schmucksachen und Wertsachen Teil I C,1.2.3 max. 300 €/Person max. 300 €/Person 300 €/Person,
max. 600 € gesamt
Sportgerdte- und -ausrlistung, Fahrréder, jeweils mit Teill 1C,1.2.4 max. 300 €/Person max. 300 €/Person 300 €/Person,
Zubehor max. 600 € gesamt
Gegenstdnde, die auf der Reise erworben wurden Teil I C,1.2.5 max. 100 €/Person 100 €/Person, 100 €/Person,
max. 250 € gesamt max. 250 € gesamt
Zelten, Camping auf offiziell eingerichteten Campingplétzen Teil I C, 3.2 v v v
Diebstahl aus abgestellten verschlossenen KFZ oder Teil I C, 3.3 v v v
angebrachten fest verbundenen Behdltnissen in der Zeit
von 6.00-22.00 Uhr
D Notfall- und Fahrzeugschutz
Versicherte Leistungen
Notfallschutz bei Krankheit
Soforthilfe bei Krankheit und Unfall Teil I D, 1.1.1 Vv Vv Vv
Kostentibernahmegarantie gegentiber Krankenh&usern Teil 11 D, 1.1.1 v v v
bis 20.000 €
Arzneimittelversand Teil I D, 1.1.2 v v v
Krankenbesuch durch eine nahestehende Person Teil I D, 1.1.3 max. 1.000 € max. 1.000 € max. 1.000 €
Krankenrticktransport bei stationdrer Behandlung Teil 1 D, 1.1.4 v v v
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ARAG ReiseProtect All Inclusive Fundstelle ReiseProtect ReiseProtect ReiseProtect
Reiseschutzversicherung Single Paar Familie
Ubernachtungskosten bis zum Ricktransport Teil Il D, 1.1.4 5 Néchte, 5 Néchte, 5 Néchte,
max. 75 € je Person max. 75 € je Person max. 75 € je Person
Kinderbetreuung Teil l1 D, 1.1.5 — — max. 1.000 €/Person
Stellung eines Ersatzfahrers
durch uns organisiert Teil I D, 1.1.6 v Vv Vv
durch Sie organisiert Teil Il D, 1.1.6 0,50 € je Kilometer, 0,50 € je Kilometer, 0,50 € je Kilometer,
max. 5.000 € max. 5.000 € max. 5.000 €
Ubernachtungskosten bis zur Fahrzeugabholung Teil 1 D, 1.1.6 5 Ndachte, 5 Ndchte, 5 Nachte,
max. 75 € je Person max. 75 € je Person max. 75 € je Person
Hilfe im Todesfall Teil I D, 1.1.7 max. 10.000 € max. 10.000 € max. 10.000 €
Psychologische telefonische Hilfe Teil 11 D, 1.1.8 v v v
Rucktransport von Gepdck und Haustieren Teil Il D, 1.1.9 v 4 4
Notfallschutz bei Unfall
Such-, Rettungs- und Bergungskosten Teil Il D, 1.2.1 max. 5.000 € max. 5.000 € max. 5.000 €
Uberbriickungshilfe nach Schwerstverletzungen Teil 1 D, 1.2.2 max. 5.000 € max. 5.000 € max. 5.000 €
Bereitstellung medizinischer Hilfsmittel Teil I D, 1.2.3 max. 10.000 € max. 10.000 € max. 10.000 €
Reiserlicktransport
Rickreise-Service Teil I D, 1.3.1 v v v
Zinsloses Darlehen bei Insolvenz des Reiseveranstalters Teil 1 D, 1.3.2 max. 5.000 € max. 5.000 € max. 5.000 €
Hilfe bei Naturkatastrophen
Verpflegungs- und Ubernachtungskosten Teil Il D, 1.4.1 max. 1.000 €/Person max. 1.000 €/Person max. 1.000 €/Person
Reisemehrkosten Teil I D, 1.4.2 v v v
Rickholung des Fahrzeuges durch uns organisiert Teil 1 D, 1.4.3 v v v
Rickholung des Fahrzeuges durch Sie organisiert Teil 1 D, 1.4.3 0,50 € je Kilometer, 0,50 € je Kilometer, 0,50 € je Kilometer,
max. 5.000 € max. 5.000 € max. 5.000 €
Verlust bestimmter Gegenstéinde
Zinsloses Darlehen bei Zahlungsmittelverlust im Ausland Teil I D, 1.5.1 max. 5.000 € max. 5.000 € max. 5.000 €
Dokumenten-Service im Ausland Teil I D, 1.5.2 v v v
Beschaffung von Ersatzschlisseln im Ausland Teil 11 D, 1.5.3 v v v
alternativ: Schliisselnotdienst Teil I D, 1.5.3 max. 100 € max. 100 € max. 100 €
Notfall zu Hause
Handwerker-Service Teil Il D, 1.6.1 v v v
Haushliter-Service Teil 1 D, 1.6.2 Vv v Vv
Strafkaution im Ausland
Vermittlung von Anwaltshilfe Teil I D, 1.71 Vv Vv Vv
Zinsloses Darlehen fir eine Strafkaution im Ausland Teil I D, 1.7.2 max. 30.000 € max. 30.000 € max. 30.000 €
Fahrzeugschutz
Weiter- und Riickfahrt-Service zum Wohnsitz oder Zielort Teil I D, 2.1 v Vv Vv
Ubernachtungs-Service Teil I D, 2.2 5 Ndchte, 5 Nachte, 5 Ndchte,
max. 75 € je Person max. 75 € je Person max. 75 € je Person
Mietwagen-Service Teil I D, 2.3 max. 600 € (PKW) max. 600 € (PKW) max. 600 € (PKW)
max. 50 € (Fahrrad) max. 50 € (Fahrrad) max. 50 € (Fahrrad)
Pannen- und Unfallhilfe
durch uns organisiert Teil I D, 2.4.1 Vv Vv Vv
Fremdvornahme Teil Il D, 2.4.1 max. 200 € max. 200 € max. 200 €
Bergen Teil I D, 2.4.2 Vv Vv Vv
Abschleppen
durch uns organisiert Teil I D, 2.4.3 v v v
Fremdvornahme Teil I D, 2.4.3 max. 200 € max. 200 € max. 200 €
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ARAG ReiseProtect All Inclusive Fundstelle ReiseProtect ReiseProtect ReiseProtect

Reiseschutzversicherung Single Paar Familie

Autoschlissel-Service Teil I D, 2.5 v v v

Fahrzeugtransport-Service Teil I D, 2.6 max. 5.000 € max. 5.000 € max. 5.000 €

Fahrzeugunterstellung Teil I D, 2.7 v v v

Fahrzeugverzollung und -verschrottung im Ausland Teil I D, 2.8 v v v

Hilfe bei der Fahrzeugreparatur Teil I D, 2.9 v v v

Hilfe bei der Fahrzeugrtickflihrung im Ausland

durch uns organisiert Teil Il D, 2.10 v v v

durch Sie organisiert Teil Il D, 2.10 0,50 € je Kilometer, 0,50 € je Kilometer, 0,50 € je Kilometer,

max. 5.000 € max. 5.000 € max. 5.000 €

E Verkehrs- und Reisevertragsrechtsschutzversicherung

Versicherungssummen

Europa Versicherungs- unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt
schein

Weltweit Versicherungs- max. 200.000 € max. 200.000 € max. 200.000 €
schein

Versicherte Leistungen

Schadensersatz-Rechtsschutz Teil Il E, 1.4.1 Vv Vv Vv

Reise-Vertragsrechtsschutz Teil Il E, 1.4.2 v v v

Verwaltungs-Rechtsschutz Teil Il E, 1.4.3 Vv v v

Straf-Rechtsschutz Teil 1E, 1.4.4 v Vv v

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz Teil 1E, 1.4.5 v v v

Aktiv-Leistungen

ARAG JuraTel® — auch in Gber 20 europdischen Landern Teil IlE, 9 v v v

und den USA

Mediation inkl. auBergerichtliche Sachverstdndigenkosten Teil Il E, 5a

im Rahmen der Mediation

+ je Mediation max. 3.000 € max. 3.000 € max. 3.000 €

+ je Kalenderjahr max. 6.000 € max. 6.000 € max. 6.000 €

ARAG Online Rechts-Service Versicherungs- v v v
schein

Anwaltsempfehlung Teil Il E, 8.3 v v v
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ARAG ReiseProtect All Inclusive Premium Fundstelle ReiseProtect ReiseProtect ReiseProtect

Reiseschutzversicherung Single Paar Familie

Versicherter Personenkreis

Sie als Versicherungsnehmer Versicherungs- v v v
schein

eine zweite namentlich im Versicherungsschein erfasste Versicherungs- — v v

volljahrige Person (z.B. Reisepartner/Ehegatte/Lebens- schein

partner/Angehdriger)

Ihre bis zu fiinf verwandten Kinder (leibliche, Adoptiv-, Teil I, 1.1.3 — — v

Pflege-, Stief- oder Enkelkinder) bis zu dem Zeitpunkt, in

dem sie erstmals eine auf Dauer angelegte berufliche

Tatigkeit austiben und hierfir ein leistungsbezogenes

Entgelt erhalten oder eine selbstandige Tatigkeit aufneh-

men, jedoch l&ngstens bis zur Vollendung des 25. Lebens-

jahres

Zusétzlich im Verkehrs-Rechtsschutz berechtigte Fahrer Teil Il E, 1.3.2 v Vv Vv

und Insassen

A Krankenschutz im Ausland

Versicherte Leistungen

Ersatz von Aufwendungen fur medizinisch notwendige Heil-  Teil [l A, 2.2 v v v

behandlung wegen auf einer Auslandsreise aufgetretener und 4.6.1

Krankheit, Verschlechterung des Gesundheitszustands oder

Folgen eines Unfalls

Arznei-, Heil- und Verbandmittel aufgrund drztlicher Ver- Teil Il A, 4.6.2 v v v

ordnung

Schmerzstillende Zahnbehandlung Teil Il A, 4.6.3 v v v

Notwendige Zahnfillungen in einfacher Ausfliihrung Teil Il A, 4.6.3 v v v

Reparaturen von Zahnersatz Teil Il A, 4.6.3 v v v

Réntgendiagnostik Teil Il A, 4.6.4 v v v

Stationdre Heilbehandlung einschlieBlich Operationenund  Teil Il A, 4.6.5 v v v

Operationsnebenkosten

Kosten fiir den notwendigen Transport zur erforderlichen Teil Il A, 4.6.6 v v v

Erstversorgung und den ggf. notwendigen Verlegungs-

transport zum ndchsterreichbaren geeigneten Krankenhaus

Ersatz von Aufwendungen fir medizinisch notwendige Teil 1A, 2.2 v v v

Untersuchungen und Behandlungen von Schwangerschafts-

komplikationen

Kosten fiir Rooming-In bei Krankenhausaufenthalten eines  Teil Il A, 4.6.5 — — v

versicherten Kindes bis 12 Jahren

B Reiseriicktrittsversicherung

Versicherte Leistungen

max. 8.000 €/Reise

max. 8.000 €/Reise

max. 8.000 €/Reise

max. 8.000 €/Reise

max. 8.000 €/Reise

max. 8.000 €/Reise

max. 8.000 €/Reise

max. 8.000 €/Reise

max. 8.000 €/Reise

Erstattung der vertraglich geschuldeten Ricktrittskosten Teil Il B, 1.1
alternativ: Erstattung von Umbuchungsgebiihren Teil 1 B, 1.2
alternativ: Erstattung eines Einzelzimmerzuschlags Teil I B, 1.3
Erstattung eines Vermittlungsentgelts Teil I B, 1.1

max. 100 €/Person

max. 100 €/Person

max. 100 €/Person

Versicherte Ereignisse

Unerwartet schwere Erkrankung Teil I B, 2.1 v v v
Tod Teil Il B, 2.2 v v v
Schwere Unfallverletzung Teil Il B, 2.3 v v v
Organ- oder Gewebespende Teil 11 B, 2.4 v v v
Impfunvertraglichkeit Teil Il B, 2.5 v v v
Schwangerschaft, Schwangerschaftskomplikationen Teil I B, 2.6 v v v
Bruch von Prothesen Teil I B, 2.7 v v v
Lockerung von implantierten Gelenken Teil Il B, 2.8 v v v
Adoption eines minderjahrigen Kindes Teil Il B, 2.9 v v v
Schaden am Eigentum Teil Il B, 2.10 v v v
Verlust des Arbeitsplatzes Teil Il B, 2.11 v v v
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ARAG ReiseProtect All Inclusive Premium Fundstelle ReiseProtect ReiseProtect ReiseProtect

Reiseschutzversicherung Single Paar Familie

Unerwartete Aufnahme eines Arbeitsverhdaltnisses Teil Il B, 2.12 V4 Vv Vv

Konjunkturbedingte Kurzarbeit Teil 11 B, 2.13 v v v

Unerwartete gerichtliche Ladung Teil Il B, 2.14 v v v

Wiederholen einer nicht bestandenen Prifung Teil I B, 2.15 v v v

Austritt aus dem Klassenverband Teil Il B, 2.16 v v v

Unerwarteter Beginn des Bundesfreiwilligendienstes Teil I B, 2.17 v v v

Unerwarteter Beginn des Freiwilligen Sozialen oder Teil Il B, 2.17 v v v

Okologischen Jahres

C Reisegepdckversicherung

Versicherte Leistungen

Mitgefiihrtes Reisegepdck

Entschddigung bei Abhandenkommen, Zerstérung oder

Beschadigung durch

Diebstahl, Einbruchdiebstahl Teil Il C, 2.1.1 max. 1.500 €/Person max. 1.500 €/Person 1.500 €/Person,
max. 5.000 € gesamt

Raub, rduberische Erpressung Teil I C, 2.1.1 max. 1.500 €/Person max. 1.500 €/Person 1.500 €/Person,
max. 5.000 € gesamt

Vorsatzliche Sachbeschadigung Teil Il C, 2.1.1 max. 1.500 €/Person max. 1.500 €/Person 1.500 €/Person,
max. 5.000 € gesamt

Unfall eines Transportmittels Teil 1 C, 2.1.2 max. 1.500 €/Person max. 1.500 €/Person 1.500 €/Person,
max. 5.000 € gesamt

Feuer, Explosion oder Elementarereignisse Teil 1 C, 2.1.3 max. 1.500 €/Person max. 1.500 €/Person 1.500 €/Person,
max. 5.000 € gesamt

Aufgegebenes Reisegepdck

Entschédigung bei Abhandenkommen, Zerstérung oder Be-  Teil Il C, 2.2.1 max. 1.500 €/Person max. 1.500 €/Person 1.500 €/Person,

schadigung im Gewahrsam eines Beférderungsunterneh- max. 5.000 € gesamt

mens/Beherbergungsbetriebs/Gepdckaufbewahrung

Ersatz von nachgewiesenen Aufwendungen fir notwendige  Teil Il C, 2.2.2 max. 300 €/Person max. 300 €/Person 300 €/Person,

Ersatzk&ufe bei verspateter Anlieferung max. 600 € gesamt

Eingeschrdnkt versichert sind

Brillen, Kontaktlinsen, Zahnspangen, Hérgerdte und Teil Il C,1.2.1 max. 300 €/Person max. 300 €/Person 300 €/Person,

Prothesen max. 600 € gesamt

Nur als mitgefiihrtes Reisegepdck: Video-, Film- und Teill C,1.2.2 max. 300 €/Person max. 300 €/Person 300 €/Person,

Fotoapparate, Handys, Smartphones, Tablets, Drohnen, max. 600 € gesamt

EDV-Gerdite, elektronische Kommunikations- und Unterhal-

tungsgerdte einschl. Zubehdr und Musikinstrumente

Schmucksachen und Wertsachen Teil I C,1.2.3 max. 300 €/Person max. 300 €/Person 300 €/Person,

max. 600 € gesamt

Sportgerdte- und -ausrlistung, Fahrréder, jeweils mit Teill 1C,1.2.4 max. 300 €/Person max. 300 €/Person 300 €/Person,

Zubehor max. 600 € gesamt

Gegenstdnde, die auf der Reise erworben wurden Teil 1 C,1.2.5 max. 100 €/Person max. 100 €/Person 100 €/Person,

max. 250 € gesamt

Zelten, Camping auf offiziell eingerichteten Campingplét- Teil I C, 3.2 v v v

zen

Diebstahl aus abgestellten verschlossenen KFZ oder Teil Il C, 3.3 v v v

angebrachten fest verbundenen Behdltnissen in der Zeit

von 6.00-22.00 Uhr

D Notfall- und Fahrzeugschutz

Versicherte Leistungen

Notfallschutz bei Krankheit

Soforthilfe bei Krankheit und Unfall Teil Il D, 1.11 v v v

Kostenlibernahmegarantie gegentiber Krankenh&usern Teil Il D, 1.1.1 v v v

bis 20.000 €

Arzneimittelversand Teil Il D, 1.1.2 v v v

Krankenbesuch durch eine nahestehende Person Teil 11D, 1.1.3 max. 1.000 € max. 1.000 € max. 1.000 €
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Reiseschutzversicherung Single Paar Familie
Krankenrticktransport bei station&rer Behandlung Teil 1 D, 1.1.4 v v v
Ubernachtungskosten bis zum Riicktransport Teil 1 D, 1.1.4 5 Ndchte, 5 Ndchte, 5 Ndachte,
max. 75 € je Person max. 75 € je Person max. 75 € je Person
Kinderbetreuung Teil I D, 1.1.5 — — max. 1.000 €/Person
Stellung eines Ersatzfahrers
durch uns organisiert Teil 1 D, 1.1.6 Vv v v
durch Sie organisiert Teil 1 D, 1.1.6 0,50 € je Kilometer, 0,50 € je Kilometer, 0,50 € je Kilometer,
max. 5.000 € max. 5.000 € max. 5.000 €
Ubernachtungskosten bis zur Fahrzeugabholung Teil 1 D, 1.1.6 5 Ndachte, 5 Ndchte, 5 Nachte,
max. 75 € je Person max. 75 € je Person max. 75 € je Person
Hilfe im Todesfall Teil I D, 1.1.7 max. 10.000 € max. 10.000 € max. 10.000 €
Psychologische telefonische Hilfe Teil I D, 1.1.8 v 4 4
Rucktransport von Gepé&ck und Haustieren Teil Il D, 1.1.9 v v v
Notfallschutz bei Unfall
Such-, Rettungs- und Bergungskosten Teil I1 D, 1.2.1 max. 5.000 € max. 5.000 € max. 5.000 €
Uberbriickungshilfe nach Schwerstverletzungen Teil I D, 1.2.2 max. 5.000 € max. 5.000 € max. 5.000 €
Bereitstellung medizinischer Hilfsmittel Teil 1D, 1.2.3 max. 10.000 € max. 10.000 € max. 10.000 €
Reiseriicktransport
Rickreise-Service Teil 11D, 1.3.1 Vv Vv Vv
Zinsloses Darlehen bei Insolvenz des Reiseveranstalters Teil 11 D, 1.3.2 max. 5.000 € max. 5.000 € max. 5.000 €
Hilfe bei Naturkatastrophen
Verpflegungs- und Ubernachtungskosten Teil I D, 1.4+.1 max. 1.000 €/Person max. 1.000 €/Person max. 1.000 €/Person
Reisemehrkosten Teil I D, 1.4.2 v v v
Ruickholung des Fahrzeuges durch uns organisiert Teil I D, 1.4.3 v 4 4
Rickholung des Fahrzeuges durch Sie organisiert Teil 1 D, 1.4.3 0,50 € je Kilometer, 0,50 € je Kilometer, 0,50 € je Kilometer,
max. 5.000 € max. 5.000 € max. 5.000 €
Verlust bestimmter Gegensténde
Zinsloses Darlehen bei Zahlungsmittelverlust im Ausland Teil I D, 1.5.1 max. 5.000 € max. 5.000 € max. 5.000 €
Dokumenten-Service im Ausland Teil I D, 1.6.2 v v v
Beschaffung von Ersatzschlisseln im Ausland Teil I D, 1.5.3 v Vv v
alternativ: Schliisselnotdienst Teil 1D, 1.5.3 max. 100 € max. 100 € max. 100 €
Notfall zu Hause
Handwerker-Service Teil 11 D, 1.6.1 Vv v Vv
Haushliter-Service Teil Il D, 1.6.2 v v v
Strafkaution im Ausland
Vermittlung von Anwaltshilfe Teil 11 D, 1.7.1 v v v
Zinsloses Darlehen fir eine Strafkaution im Ausland Teil Il D, 1.7.2 max. 30.000 € max. 30.000 € max. 30.000 €
Fahrzeugschutz
Weiter- und Ruickfahrt-Service zum Wohnsitz oder Zielort Teil 11 D, 2.1 v v v
Ubemochtungs—Service Teil I D, 2.2 5 Nachte, 5 Nachte, 5 Nachte,
max. 75 € je Person max. 75 € je Person max. 75 € je Person
Mietwagen-Service Teil I D, 2.3 max. 600 € (PKW) max. 600 € (PKW) max. 600 € (PKW)
max. 50 € (Fahrrad) max. 50 € (Fahrrad) max. 50 € (Fahrrad)
Pannen- und Unfallhilfe
durch uns organisiert Teil I D, 2.4.1 v v v
Fremdvornahme Teil I D, 2.4.1 max. 200 € max. 200 € max. 200 €
Bergen Teil I D, 2.4.2 v v v
Abschleppen
durch uns organisiert Teil I D, 2.4.3 v 4 4
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ARAG ReiseProtect All Inclusive Premium Fundstelle ReiseProtect ReiseProtect ReiseProtect

Reiseschutzversicherung Single Paar Familie

Fremdvornahme Teil I D, 2.4.3 max. 200 € max. 200 € max. 200 €

Autoschlissel-Service Teil I D, 2.5 v v v

Fahrzeugtransport-Service Teil I D, 2.6 max. 5.000 € max. 5.000 € max. 5.000 €

Fahrzeugunterstellung Teil I D, 2.7 v v v

Fahrzeugverzollung und -verschrottung im Ausland Teil I D, 2.8 v v v

Hilfe bei der Fahrzeugreparatur Teil I D, 2.9 v v v

Hilfe bei der Fahrzeugrtickflihrung im Ausland

durch uns organisiert Teil Il D, 2.10 v Vv v

durch Sie organisiert Teil Il D, 2.10 0,50 € je Kilometer, 0,50 € je Kilometer, 0,50 € je Kilometer,

max. 5.000 € max. 5.000 € max. 5.000 €

E Verkehrs- und Reisevertragsrechtsschutzversicherung

Versicherungssummen

Europa Versicherungs- unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt
schein

Weltweit Versicherungs- max. 200.000 € max. 200.000 € max. 200.000 €
schein

Versicherte Leistungen

Schadensersatz-Rechtsschutz Teil Il E, 1.4.1 v v v

Reise-Vertragsrechtsschutz Teil Il E, 1.4.2 Vv v v

Verwaltungs-Rechtsschutz Teil Il E, 1.4.3 v v v

Straf-Rechtsschutz Teil 1 E, 1.4.4 v v v

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz Teil Il E, 1.4.5 v v v

Aktiv-Leistungen

ARAG JuraTel® — auch in tber 20 europdischen Landern Teil lE, 9 v v v

und den USA

Mediation inkl. auBergerichtliche Sachverstandigenkosten Teil I E, 5a

im Rahmen der Mediation

+ je Mediation max. 3.000 € max. 3.000 € max. 3.000 €

- je Kalenderjahr max. 6.000 € max. 6.000 € max. 6.000 €

ARAG Online Rechts-Service Versicherungs- Vv v v
schein

Anwaltsempfehlung Teil Il E, 8.3 v v v
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ARAG ReiseProtect Backpacker Fundstelle ReiseProtect ReiseProtect
Reiseschutzversicherung Single Paar
Versicherter Personenkreis

Sie als Versicherungsnehmer Versicherungsschein v v
eine zweite namentlich im Versicherungsschein erfasste volljéhrige Person Versicherungsschein — v
(z.B. Reisepartner/Ehegatte/Lebenspartner/Angehdriger)

lhre bis zu finf verwandten Kinder (leibliche, Adoptiv-, Pflege-, Stief- oder Teil I, 1.1.3 — —
Enkelkinder) bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmals eine auf Dauer

angelegte berufliche Tatigkeit ausliben und hierfiir ein leistungsbezogenes

Entgelt erhalten oder eine selbstandige Tatigkeit aufnehmen, jedoch

langstens bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres

Zus&tzlich im Verkehrs-Rechtsschutz berechtigte Fahrer und Insassen Teil Il E, 1.3.2 — —
A Krankenschutz im Ausland

Versicherte Leistungen

Ersatz von Aufwendungen fur medizinisch notwendige Heilbehandlung Teil I A, 2.2 und 4.6.1 v v
wegen auf einer Auslandsreise aufgetretener Krankheit, Verschlechterung

des Gesundheitszustands oder Folgen eines Unfallls

Arznei-, Heil- und Verbandmittel aufgrund drztlicher Verordnung Teil Il A, 4.6.2 v v
Schmerzstillende Zahnbehandlung Teil Il A, 4.6.3 v v
Notwendige Zahnfillungen in einfacher Ausfiihrung Teil Il A, 4.6.3 v v
Reparaturen von Zahnersatz Teil Il A, 4.6.3 v v
Réntgendiagnostik Teil I1 A, 4.6.4 v v
Stationdre Heilbehandlung einschlieBlich Operationen und Operations- Teil Il A, 4.6.5 4 v
nebenkosten

Kosten flir den notwendigen Transport zur erforderlichen Erstversorgung Teil Il A, 4.6.6 v v
und den ggf. notwendigen Verlegungstransport zum néchsterreichbaren ge-

eigneten Krankenhaus

Ersatz von Aufwendungen fir medizinisch notwendige Untersuchungen und Teilll A, 2.2 v v
Behandlungen von Schwangerschaftskomplikationen

Kosten fiir Rooming-In bei Krankenhausaufenthalten eines versicherten Kin- Teil Il A, 4.6.5 — —
des bis 12 Jahren

B Reiserticktrittsversicherung

Versicherte Leistungen

Erstattung der vertraglich geschuldeten Ricktrittskosten Teil 11 B, 1.1 — —
alternativ: Erstattung von Umbuchungsgebihren Teil I B, 1.2 — —
alternativ: Erstattung eines Einzelzimmerzuschlags Teil I1B, 1.3 — —
Erstattung eines Vermittlungsentgelts Teil 11 B, 1.1 — —
Versicherte Ereignisse

Unerwartet schwere Erkrankung Teil I B, 2.1 — —
Tod Teil Il B, 2.2 — —
Schwere Unfallverletzung Teil 11 B, 2.3 — —
Organ- oder Gewebespende Teil Il B, 2.4 — —
Impfunvertraglichkeit Teil I B, 2.5 — —
Schwangerschaft, Schwangerschaftskomplikationen Teil Il B, 2.6 — —
Bruch von Prothesen Teil Il B, 2.7 — —
Lockerung von implantierten Gelenken Teil Il B, 2.8 — —
Adoption eines minderjéhrigen Kindes Teil I B, 2.9 — —
Schaden am Eigentum Teil Il B, 2.10 — —
Verlust des Arbeitsplatzes Teil I B, 2.11 — —
Unerwartete Aufnahme eines Arbeitsverhdltnisses Teil 11 B, 2.12 — —
Konjunkturbedingte Kurzarbeit Teil II B, 2.13 — —
Unerwartete gerichtliche Ladung Teil Il B, 2.14 — —
Wiederholen einer nicht bestandenen Priifung Teil 11 B, 2.15 — —
Austritt aus dem Klassenverband Teil Il B, 2.16 — —
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ARAG ReiseProtect Backpacker Fundstelle ReiseProtect ReiseProtect

Reiseschutzversicherung Single Paar

Unerwarteter Beginn des Bundesfreiwilligendienstes Teil Il B, 2.17 — —

Unerwarteter Beginn des Freiwilligen Sozialen oder Okologischen Jahres Teil 11 B, 2.17 — —

C Reisegepdckversicherung

Versicherte Leistungen

Mitgefiihrtes Reisegepdck

Entschddigung bei Abhandenkommen, Zerstérung oder Beschadigung durch

Diebstahl, Einbruchdiebstahl Teil Il C, 2.11 max. 1.500 €/Person max. 1.500 €/Person

Raub, rduberische Erpressung Teil I C, 2.1.1 max. 1.500 €/Person max. 1.500 €/Person

Vorsétzliche Sachbeschadigung Teil 1 C, 2.1.1 max. 1.500 €/Person max. 1.500 €/Person

Unfall eines Transportmittels Teil I C, 2.1.2 max. 1.500 €/Person max. 1.500 €/Person

Feuer, Explosion oder Elementarereignisse Teil Il C, 2.1.3 max. 1.500 €/Person max. 1.500 €/Person

Aufgegebenes Reisegepdck

Entschddigung bei Abhandenkommen, Zerstérung oder Beschadigung im Teil I C, 2.2.1 max. 1.500 €/Person max. 1.500 €/Person

Gewahrsam eines Beférderungsunternehmens/Beherbergungsbetriebs/ Ge-

pdckaufbewahrung

Ersatz von nachgewiesenen Aufwendungen flir notwendige Ersatzkdaufe bei Teil I C, 2.2.2 max. 300 €/Person max. 300 €/Person

verspdteter Anlieferung

Eingeschrdnkt versichert sind

Brillen, Kontaktlinsen, Zahnspangen, Hérgerdte und Prothesen Teil Il C, 1.2.1 max. 300 €/Person max. 300 €/Person

Nur als mitgefiihrtes Reisegepdck: Video-, Film- und Fotoapparate, Handys, TeillIC,1.2.2 max. 300 €/Person max. 300 €/Person

Smartphones, Tablets, Drohnen, EDV-Gerdte, elektronische Kommunikations-

und Unterhaltungsgerdite einschl. Zubehér und Musikinstrumente

Schmucksachen und Wertsachen Teil I C,1.2.3 max. 300 €/Person max. 300 €/Person

Sportger&te- und -ausriistung, Fahrréder, jeweils mit Zubehor Teil I C, 1.2.4 max. 300 €/Person max. 300 €/Person

Gegenstdnde, die auf der Reise erworben wurden Teil I C,1.2.5 max. 100 €/Person max. 100 €/Person

Zelten, Camping auf offiziell eingerichteten Campingplatzen Teil 1 C, 3.2 v v

Diebstahl aus abgestellten verschlossenen KFZ oder angebrachten Teil 1 C, 3.3 v v

fest verbundenen Behdltnissen in der Zeit von 6.00-22.00 Uhr

D Notfall- und Fahrzeugschutz

Versicherte Leistungen

Notfallschutz bei Krankheit

Soforthilfe bei Krankheit und Unfall Teil Il D, 1.1.1 v Vv

Kostenlibernahmegarantie gegentiber Krankenh&usern bis 20.000 € Teil Il D, 1.1.1 v v

Arzneimittelversand Teil Il D, 1.1.2 v v

Krankenbesuch durch eine nahestehende Person Teil I D, 1.1.3 max. 500 € max. 500 €

Krankenrticktransport bei stationdrer Behandlung Teil Il D, 1.1.4 v v

Ubernachtungskosten bis zum Riicktransport Teil 1D, 1.1.4 5 Ndchte, 5 Nachte,
max. 42 € je Person max. 42 € je Person

Kinderbetreuung Teil 11D, 1.1.5 — —

Stellung eines Ersatzfahrers

durch uns organisiert Teil Il D, 1.1.6 — —

durch Sie organisiert Teil Il D, 1.1.6 — —

Ubernachtungskosten bis zur Fahrzeugabholung Teil I D, 1.1.6 — —

Hilfe im Todesfall Teil Il D, 1.1.7 max. 5.000 € max. 5.000 €

Psychologische telefonische Hilfe Teil I D, 1.1.8 — —

Riicktransport von Gepdck und Haustieren Teil 11D, 1.1.9 v v

Notfallschutz bei Unfall

Such-, Rettungs- und Bergungskosten Teil Il D, 1.2.1 max. 5.000 € max. 5.000 €

Uberbriickungshilfe nach Schwerstverletzungen Teil 1 D, 1.2.2 max. 5.000 € max. 5.000 €

Bereitstellung medizinischer Hilfsmittel Teil I D, 1.2.3 max. 10.000 € max. 10.000 €
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ARAG ReiseProtect Backpacker Fundstelle ReiseProtect ReiseProtect
Reiseschutzversicherung Single Paar
Reiserlicktransport
Ruckreise-Service Teil 1 D, 1.3.1 v v
Zinsloses Darlehen bei Insolvenz des Reiseveranstalters Teil I D, 1.3.2 max. 5.000 € max. 5.000 €
Hilfe bei Naturkatastrophen
Verpflegungs- und Ubernachtungskosten Teil Il D, 1.4.1 max. 1.000 €/Person max. 1.000 €/Person
Reisemehrkosten Teil I D, 1.4.2 4 v
Rickholung des Fahrzeuges durch uns organisiert Teil 1D, 1.4.3 v v
Rickholung des Fahrzeuges durch Sie organisiert Teil I D, 1.4.3 0,50 € je Kilometer, 0,50 € je Kilometer,
max. 5.000 € max. 5.000 €
Verlust bestimmter Gegensténde
Zinsloses Darlehen bei Zahlungsmittelverlust im Ausland Teil Il D, 1.5.1 max. 5.000 € max. 5.000 €
Dokumenten-Service im Ausland Teil Il D, 1.5.2 v v
Beschaffung von Ersatzschlisseln im Ausland Teil I D, 1.5.3 4 v
alternativ: Schltsselnotdienst Teil 11D, 1.5.3 max. 100 € max. 100 €
Notfall zu Hause
Handwerker-Service Teil Il D, 1.6.1 v v
Haushtiter-Service Teil Il D, 1.6.2 v v
Strafkaution im Ausland
Vermittlung von Anwaltshilfe Teil 1D, 1.7.1 v v
Zinsloses Darlehen fir eine Strafkaution im Ausland Teil 1D, 1.7.2 max. 30.000 € max. 30.000 €
Fahrzeugschutz
Weiter- und Riickfahrt-Service zum Wohnsitz oder Zielort Teil I D, 2.1 — —
Ubernachtungs-Service Teil 11D, 2.2 — —
Mietwagen-Service Teil I D, 2.3 —_ —_
Pannen- und Unfallhilfe
durch uns organisiert Teil I D, 2.4.1 — —
Fremdvornahme Teil I D, 2.4.1 — —
Bergen Teil I D, 2.4.2 — —
Abschleppen
durch uns organisiert Teil I D, 2.4.3 — —
Fremdvornahme Teil I D, 2.4.3 — —
Autoschlissel-Service Teil 1D, 2.5 — —
Fahrzeugtransport-Service Teil I D, 2.6 — —
Fahrzeugunterstellung Teil I D, 2.7 — —
Fahrzeugverzollung und -verschrottung im Ausland Teil 1D, 2.8 — —
Hilfe bei der Fahrzeugreparatur Teil I D, 2.9 — —
Hilfe bei der Fahrzeugriickfihrung im Ausland
durch uns organisiert Teil I D, 2.10 — —
durch Sie organisiert Teil Il D, 2.10 — —

E Verkehrs- und Reisevertragsrechtsschutzversicherung

Versicherungssummen

Europa

Versicherungsschein

Weltweit

Versicherungsschein

Versicherte Leistungen

Schadensersatz-Rechtsschutz Teil Il E, 1.4.1 — —
Reise-Vertragsrechtsschutz Teil IlE, 1.4.2 — —
Verwaltungs-Rechtsschutz Teil I E, 1.4.3 — —

Leistungsbeschreibung — ARAG AB ReiseProtect 2020

27



ARAG ReiseProtect Backpacker Fundstelle ReiseProtect ReiseProtect
Reiseschutzversicherung Single Paar
Straf-Rechtsschutz Teil Il E, 1.4.4 — —
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz Teil Il E, 1.4.5 — —
Aktiv-Leistungen

ARAG JuraTel® — auch in Gber 20 europdischen Landern und den USA Teil IlE, 9 4 v
Mediation inkl. auBergerichtliche Sachverstdndigenkosten im Rahmen der Teil Il E, ba

Mediation

- je Mediation — —
+ je Kalenderjahr — —
ARAG Online Rechts-Service Versicherungsschein v v
Anwaltsempfehlung Teil Il E, 8.3 v v
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Verbundene Versicherungsbedingungen ARAG ReiseProtect

Wichtige Hinweise

Vertragspartner fir Ihre Reiseschutzversicherung ist die:

a) ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft
ARAG Platz 1, 40472 Diisseldorf
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Dr. h. c. Paul-Otto FaBbender
Vorstand: Christian Vogée (Sprecher),
Uwe Grinewald, Zouhair Haddou-Temsamani, Katrin Unterberg
Registergericht Disseldorf HRB 10418
Sitz: Dusseldorf
USt-ID-Nr.: DE 811125 216

b) ARAG Krankenversicherungs-AG
HollerithstraBe 11, 81829 Miinchen
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Dr. h. c. Paul-Otto FaBbender
Vorstand: Dr. Roland Schéfer (Sprecher),
Dr. Matthias Effinger, Dr. Jan Moritz Freyland, Dr. Felicitas Hoppe Sitz und Registergericht: Mtinchen, HRB 69751
USt-ID-Nr.: DE 811 322 452

c) ARAGSE
ARAG Platz 1, 40472 Dusseldorf
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Dr. h. c. Paul-Otto FaBbender
Vorstand: Dr. Renko Dirksen (Vorsitzender),
Dr. Matthias Maslaton, Wolfgang Mathmann, Dr. Shiva Meyer,
Hanno Petersen, Dr. Joerg Schwarze
Registergericht Disseldorf HRB 66846
Sitz: DUsseldorf
USt-ID-Nr.: DE 119 355 995

Die ARAG Krankenversicherungs-AG und die ARAG SE haben die ARAG Allgemeine Versicherungs-AG in Bezug auf
alle Vertragsangelegenheiten bevollmdachtigt, Zahlungen, Anzeigen und WillenserklGrungen usw. betreffend den Ab-
schluss und Bestand des Versicherungsvertrages fir diese entgegenzunehmen und zu tatigen. Alle Anzeigen und Er-
klarungen zu lhrem Vertrag richten Sie daher bitte an die ARAG Allgemeine Versicherungs-AG.

Die ARAG Aligemeine Versicherungs-AG ist Risikotrager in Bezug auf die Reiseriicktrittsversicherung (Teil Il B, Ziffer 1-7),
die Reisegepdckversicherung (Teil | C, Ziffer 1-6) sowie den Notfall- und Unfallschutz (Teil Il D, Ziffer 1-5).

Die ARAG Krankenversicherungs-AG ist Risikotréger in Bezug auf den Krankenschutz im Ausland (Teil Il A, Ziffer 1-8).
Die ARAG SE ist Risikotrager in Bezug auf die Verkehrs- und Reisevertragsrechtsschutzversicherung (Teil Il E Ziffer 1-9).

Der jeweilige Risikotrager ist fir die seine Leistungspflicht betreffenden Schadenangelegenheiten und deren Bearbei-
tung zustandig.

Die von lhnen nach der jeweilig gewdhlten Produktvariante von ARAG ReiseProtect (Basic, All Inclusive, All Inclusive
Premium oder Backpacker) versicherten Versicherungskomponenten (Krankenschutz im Ausland, Reiserticktritts-, Rei-
segepdck-, Notfall- und Fahrzeugschutz sowie die Verkehrs- und Reisevertragsrechtsschutzversicherung) werden tber
diesen Vertrag als verbundene Versicherung fir lhre Reise gemeinsam versichert. Das bedeutet, dass sie nur gemein-
sam beantragt, widerrufen oder beendet werden kénnen.

Der versicherte Umfang ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung, dem Versicherungsvertrag und den diesem zu-
grunde liegenden Versicherungsbedingungen (Verbundene Versicherungsbedingungen ARAG ReiseProtect, Stand
1.2020 inkl. Erlduterungen und Definitionen).
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Teil | — Allgemeine Versicherungsbedingungen

(Im folgenden Teil | der Verbundenen Versicherungsbedingungen steht ,ARAG® oder ,wir® fiir die ARAG Allgemeine Versicherungs-

AG.)

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.3

1.3.1

Der Versicherungsschutz

Versicherter Personenkreis

Sie sind Versicherungsnehmer, wenn Sie den Versicherungsvertrag mit uns geschlossen haben. Als
Versicherungsnehmer sind Sie immer auch versicherte Person.

Wenn Sie eine andere Person mitversichert haben, dann sind Sie versicherte Person und die andere Person ist eine mit-
versicherte Person. Diese bezeichnen wir in diesen Versicherungsbedingungen ebenfalls mit ,Sie®. Fur eine leichtere Les-
barkeit verwenden wir in der Regel die mdnnliche Form. Gemeint ist damit immer auch die weibliche oder diverse Form.
Soweit im Folgenden von versicherter Person gesprochen wird, ist hiermit auch eine ggf. mitversicherte Person umfasst.

Soweit Ihre Kenntnis oder lhr Verhalten von rechtlicher Bedeutung ist, kommt auch Kenntnis oder Verhalten der

Mitversicherten in Betracht. Im Ubrigen gilt § 47 WG.

- Die Auslibung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschlieBlich lhnen zu; fur Versicherungsfalle der Ver-
sicherungskomponente Krankenschutz im Ausland gilt abweichend Teil Il A, Ziffer 6.4; fiir die Rechtsschutzdeckung
gilt abweichend Teil Il E, Ziffer 7.

Sie bleiben neben den Mitversicherten fir die Erfillung der Obliegenheiten verantwortlich.

Versicherungsschutz besteht je nach Ausgestaltung des Vertrages flir Singles/Einzelpersonen oder Paare oder
Familien jeweils fiir die versicherte Reise. Voraussetzung ist, dass die versicherten Personen ihren stdndigen Wohnsitz
in der Bundesrepublik Deutschland haben.

Singles/Einzelpersonen sind volljghrige Personen. Es besteht Versicherungsschutz nur fir den Versicherungsnehmer.
Mitreisende Personen gleich welcher Art und welchen Alters sind Gber den Single-Schutz nicht mitversichert.

Als Paar gelten zwei namentlich im Versicherungsschein benannte volljghrige Personen.

Als Familie gelten ein oder zwei im Versicherungsschein namentlich benannte Erwachsene und bis zu finf verwandte
Kinder (leibliche, Adoptiv-, Pflege-, Stief- oder Enkelkinder). Letztere bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmals eine auf
Dauer angelegte berufliche Tatigkeit austiben und hierfiir ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten oder eine selbst-
standige Tatigkeit aufnehmen, jedoch langstens bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres.

Der Versicherungsschutz besteht ftir Paare und Familien nur fir die versicherte gemeinsame Reise.

Die Voraussetzungen sind auf Verlangen des Versicherers nachzuweisen. Sind sie nicht gegeben, besteht trotz Bei-
tragszahlung kein Versicherungsschutz.

Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt, sofern der geschuldete Einmalbeitrag rechtzeitig
gezahlt wird.
Fr den Beginn des Schutzes fiir Ihre Reise in den einzelnen Komponenten gilt Folgendes:

In der Reiserlicktrittsversicherung beginnt der Schutz fir Ihre Reise grundsdtzlich mit Versicherungsbeginn. Jede
ARAG ReiseProtect Reiseschutzversicherung, die eine Reiserticktrittsversicherung enthdlt, sollte bei Buchung der
Reise abgeschlossen werden. Liegen zwischen Reisebuchung und Antritt der Reise mehr als 28 Tage, kénnen Sie die
Reiserticktrittsversicherung bis zum siebten Tag nach der Reisebuchung abschlieBen. Liegen zwischen Reisebuchung
und lhrem Antritt der Reise weniger als 28 Tage, missen Sie die Reiserticktrittsversicherung am Tag der
Reisebuchung abschlieBen.

Im Krankenschutz im Ausland beginnt der Schutz fir Ihre Reise nach Versicherungsbeginn sobald im Rahmen der
Reise die Grenze zu einem Land Ubertreten wird, in dem die versicherte Person keinen Wohnsitz hat (Grenzibertritt
ins Ausland).

In den Ubrigen Versicherungskomponenten beginnt der Schutz fir lhre Reise nach Versicherungsbeginn mit dem
Antritt der Reise, d.h. sobald Sie Ihre Wohnung verlassen haben.

Versicherte Reise, Geltungsbereich

Der Versicherungsschutz gilt fur eine Reise, wahlweise weltweit oder europaweit inklusive der auBBereuropdischen
Anliegerstaaten des Mittelmeers sowie der Kanarischen Inseln, der Azoren und Madeira. Im Rahmen des
Krankenschutzes im Ausland gilt zudem, dass kein Versicherungsschutz in der Bundesrepublik Deutschland sowie in
Landern, in denen die versicherte Person einen weiteren Wohnsitz hat, besteht.
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1.3.2

1.4

241
214

2.2
2.21

2.2.2

2.2.3

2.3

Als Reise definieren wir die Abwesenheit von lhrem stdndigen Wohnsitz. Das Reiseziel muss zu |hrem sténdigen
Wohnsitz eine Entfernung von mindestens 50 Kilometer Luftlinie aufweisen.

Als versicherte Reise gelten z.B. Pauschalreisen als auch einzeln gebuchte Beférderungs- oder Mietleistungen (z.B. Schiffs-
reisen, Flugbuchungen, gebuchte Hotelzimmer oder Ferienwohnungen). Hauptberufliche AuBendiensttatigkeit sowie ein
Gang oder eine Fahrt zwischen lhrem Wohnsitz und Ihrer Arbeitsstdtte gilt nicht als Reise.

Fir den Weiter- und Rickfahr-Service, den Ubernachtungs-Service, den Mietwagen-Service, die Pannen- und Unfall-
hilfe, das Bergen und das Abschleppen, die Fahrzeugverzollung und -verschrottung im Ausland, den Dokumenten-Ser-
vice im Ausland, den Riickreise-Service sowie bei der Hilfe bei Naturkatastrophen (alle in Teil Il, D) leisten wir auch eine
Entschddigung bei einer Reise mit einer Entfernung von weniger als 50 Kilometer Luftlinie zu Ihrem sténdigen Wohnsitz.

Ende des Versicherungsschutzes

In der Reiserlicktrittsversicherung endet lhr Schutz fir die versicherte Reise, wenn Sie |hre erste gebuchte Reiseleistung
(gemdaB § 651a Burgerliches Gesetzbuch) in Anspruch nehmen.

Im Krankenschutz im Ausland endet der Schutz fir die versicherte Reise

- mit dem Grenzlbertritt in ein Land, in dem Sie einen Wohnsitz haben,

- spatestens jedoch mit Ablauf des letzten Tages der vereinbaren Laufzeit.

In den Ubrigen Versicherungskomponenten endet lhr Schutz fiir die versicherte Reise mit der tatsdchlichen Beendigung
der Reise, spdtestens jedoch mit Ablauf des letzten Tages der vereinbarten Vertragszeit.

Ihr Versicherungsschutz verlangert sich Uber den urspriinglich vereinbarten Zeitpunkt hinaus, wenn

- die Versicherung fiir die gesamte geplante Reise abgeschlossen wurde und

- sich die Beendigung der Reise aus Griinden verzdgert, die Sie nicht zu vertreten haben (z.B. Naturkatastrophen).
Eine solche Verzégerung ist uns unverziglich anzuzeigen.

Beginn und Ende der Reise sowie eine unverschuldete Verzégerung der geplanten Rickreise sind von lhnen auf Ver-
langen des Versicherers im Leistungsfall nachzuweisen.

Der Versicherungsvertrag

Dauer und Ende des Vertrags

Der Versicherungsvertrag beginnt mit dem im Versicherungsschein vereinbarten Zeitpunkt. Die vereinbarte Laufzeit
des Vertrages folgt aus den konkreten Vertragsvereinbarungen (zum Beispiel dem Versicherungsschein). Der Vertrag
endet, ohne dass es einer Kiindigung bedarf, mit Ablauf der vereinbarten Laufzeit.

Zahlung der Versicherungsleistung

Wir bzw. der betroffene Risikotréger zahlen in den Versicherungskomponenten gem. Teil || B-E innerhalb von zwei
Wochen. Voraussetzung ist,

- dass unsere Pflicht, zu leisten, dem Grunde und der Hohe nach festgestellt wurde und

- dass uns die notwendigen Nachweise — diese gehen in unser Eigentum Gber — vorliegen.

Der Lauf dieser Frist ist gehemmt, solange wir Ihren Anspruch durch lhr Verschulden nicht prifen kénnen.

Wir bzw. der betroffene Risikotréger rechnen lhre Kosten in ausldndischer Wahrung zum Kurs des Tages in Euro um,
an dem wir die Belege erhalten. Es gilt der amtliche Devisenkurs, es sei denn, Sie haben die Devisen zur Bezahlung
der Rechnungen zu einem nachweislich ungtinstigeren Kurs erworben. Wir kénnen folgende Kosten von der Leistung
an Sie abziehen:

- Kosten fiir die Uberweisung von Leistungen in das Ausland sowie

- fur besondere Uberweisungsformen, die Sie beauftragten.

Die Leistungen der ARAG bzw. der ARAG SE erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort auBerhalb der Staaten, die der
Europdischen Wahrungsunion angehéren, liegt, gelten die Verpflichtungen der ARAG bzw. der ARAG SE mit dem Zeit-
punkt als erfillt, in dem der Eurobetrag bei einem in der Europdischen Wahrungsunion gelegenen Geldinstitut ange-
wiesen ist.

Fir den Krankenschutz im Ausland gelten an Stelle von Ziffer 2.2.1 und 2.2.2 die Regelungen in Teil Il A, Ziffer 6.

Subsidiaritat

Mdglicherweise haben Sie den Versicherungsschutz fur lhre Reise (Reiserlicktritt, Reisegepdck, Krankenschutz im Aus-
land, Fahrzeug- und Notfallschutz oder Verkehrs- und Reisevertragsrechtsschutz) auch bei anderen Versicherern. Das
kann z.B. die gesetzliche Krankenversicherung, ein anderer privater Versicherer, ein Kreditkartenanbieter, Reiseveran-
stalter oder Zahlungsdienstleister sein. Haben Sie deshalb insoweit Anspriiche bei anderen Leistungserbringern, sind
diese stets vorrangig in Anspruch zu nehmen.

Ihnen stehen insgesamt nicht mehr als die tatsdchlich entstandenen Kosten zu.

Verbundene Versicherungsbedingungen — ARAG AB ReiseProtect 2020 31



2.4

2.5
2.5.1

2.5.2

2.5.3

2.6

2.7

Wenn Sie einen Anspruch auf Leistung bei mehreren Versicherern haben, kdnnen Sie wahlen, welchem Versicherer Sie
den Schaden melden. Wenn Sie den Schaden zuerst bei uns melden, werden wir bzw. der betreffende Risikotréger
Ihnen die Kosten erstatten, die in diesem Tarif versichert sind. Danach klaren wir die Kostenbeteiligung mit einem
anderen Versicherer.

Wir verzichten auf eine Kostenteilung mit einer anderweitigen privaten Krankenversicherung.

Verjdghrung

Anspriche aus diesem Versicherungsvertrag verjdhren in drei Jahren. Die Verjdhrung beginnt mit dem Schluss des
Kalenderjahres, in dem die Leistung verlangt werden kann. Ist ein Anspruch von lhnen angemeldet worden, ist die
Verjghrung bis zu dem Zeitpunkt unterbrochen, zu dem unsere Entscheidung lhnen zugeht.

Zustdndiges Gericht, anwendbares Recht

Fur Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen die ARAG und/oder die ARAG SE und/oder die ARAG
Krankenversicherungs-AG bestimmt sich die gerichtliche Zusténdigkeit nach dem Sitz des jeweiligen Versicherers
oder seiner fur den Versicherungsvertrag zusténdigen Niederlassung.

Sind Sie eine naturliche Person, ist auch das Gericht 6rtlich zusténdig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung
Ihren Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen Ihren gewdhnlichen Aufenthalt haben.

Klagen gegen Sie aus dem Versicherungsvertrag miissen bei dem Gericht erhoben werden, das fiir lhren Wohnsitz
oder in Ermangelung eines solchen den Ort lhres gewdhnlichen Aufenthalts zusténdig ist.

Ist Ihr Wohnsitz oder gewdhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die
gerichtliche Zustandigkeit fur Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie nach dem Sitz der ARAG oder ihrer flr
den Versicherungsvertrag zusténdigen Niederlassung.

Fur diesen Vertrag gelten das Versicherungsvertragsgesetz (VWG) sowie deutsches Recht.

Besonderheiten bei Wirtschaftssanktionen: Sanktionsklausel

Es besteht — unbeschadet der lbrigen Vertragsbestimmungen — Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem
keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der
Europdischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

Dies gilt auch fur Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von Amerika,

soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Europdischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

Anzeigen und WillenserklGrungen

Willenserklarungen und Anzeigen gegendiber uns bzw. dem jeweiligen Risikotréger bedtrfen der Textform (Brief, Fax,
E-Mail, elektronischer Datentrdger etc.). Die Vertragssprache ist Deutsch.

Beitrag, Fdlligkeit, Verzug

3.1 Beitrag und Versicherungssteuer
Der in Rechnung gestellte Einmalbeitrag enthdlt die Versicherungssteuer, die Sie in der jeweils vom Gesetz bestimmten
H&he zu entrichten haben.

3.2 Zahlung und Folgen verspdteter Zahlung (Einmalbeitrag)
Der einmalige Beitrag ist sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrages fdllig und mit Erhalt des Versicherungs-
scheines zu zahlen.
Ist der Einmalbeitrag bei Eintritt eines Versicherungsfalls nicht gezahilt, leisten wir nicht. Dies gilt nicht, wenn Sie nach-
weisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.

3.3 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Kreditkartenzahlung
Fur die Zahlung per Kreditkarte gilt: Die Zahlung ist rechtzeitig, wenn wir den Beitrag zum Fdlligkeitstag einziehen
kdénnen und der Kreditkarteninhaber einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht oder diese rlickgéngig macht.
Kénnen wir den Einmalbeitrag ohne |hr Verschulden nicht einziehen, gilt: Die Zahlung ist noch rechtzeitig, wenn sie
unverzliglich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung erfolgt.
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Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum
Falligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung nicht widersprechen.

Konnte der fallige Beitrag ohne lhr Verschulden von uns nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch
rechtzeitig, wenn sie unverzliglich nach unserer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung erfolgt.

Kann der fallige Beitrag nicht eingezogen werden, weil Sie das SEPA-Lastschriftmandat widerrufen haben, oder haben
Sie aus anderen Griinden zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann, sind wir berechtigt,
kiinftig Zahlung auBerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Sie sind zur Ubermittlung des Beitrags erst ver-
pflichtet, wenn Sie von uns hierzu in Textform aufgefordert worden sind.

Ausschlisse

Wir bzw. der betroffene Risikotrager leisten nicht, wenn Sie
- arglistig Uber Umstdnde zu tduschen versuchen, die fir den Grund oder die Hohe der Leistung von Bedeutung sind.
- den Schaden vorsdatzlich herbeigefiihrt haben.

Hinweis: Beachten Sie bitte auch die besonderen Ausschliisse und Leistungseinschrdnkungen zu den einzelnen Ver-
sicherungskomponenten im Teil Il A—E.

Obliegenheiten im und nach dem Versicherungsfall

Obliegenheiten bezeichnen Verhaltensregeln, die Sie und die mitversicherten Personen beachten missen, um den An-
spruch auf Versicherungsschutz zu erhalten.

Jeder Versicherungsfall ist unverztiglich anzuzeigen.

Sie haben bei Eintritt des Versicherungsfalles nach Méglichkeit fir die Abwendung und Minderung des Schadens zu
sorgen, siehe § 82 Abs. 1 VWG.

Alle Ausklinfte zum Versicherungsfall missen Sie wahrheitsgemdB und vollsténdig machen. Sie missen uns bzw.
dem betroffenen Risikotrdger jede Auskunft erteilen sowie Beweismittel angeben und Unterlagen auf Verlangen zur
Verfligung zu stellen, die bendtigt werden, um feststellen zu kénnen,

- ob ein Versicherungsfall vorliegt und

+ ob und in welchem Umfang wir bzw. der betroffene Risikotrdger leisten.

Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, haben Sie nach
pflichtgemaBem Ermessen zu handeln.

Ersatzanspriiche gegen Dritte gehen entsprechend der gesetzlichen Regelung bis zur Héhe der geleisteten Zahlung
auf uns bzw. den betroffenen Risikotrager tiber. Der Ubergang kann nicht zu Ihrem Nachteil geltend gemacht
werden. Sie sind, falls erforderlich, verpflichtet, bei der Durchsetzung des Ersatzanspruches mitzuwirken und
Ersatzanspriiche gegen Dritte bis zur Hohe der erbrachten Leistung in gesetzlich zuldssigem Umfang an uns bzw.
den betroffenen Risikotrdger abzutreten.

Hinweis: Beachten Sie bitte auch die besonderen Obliegenheiten zu den einzelnen Versicherungskomponenten im
Teil Il A-E.

Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

Verletzen Sie eine im oder nach Eintritt des Versicherungsfalls zu beachtende Obliegenheit vorsatzlich, verlieren Sie
den Versicherungsschutz.

Bei grob fahrldssiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir bzw. der betroffene Risikotrager berechtigt, die Leistung
in einem der Schwere lhres Verschuldens entsprechenden Verhdltnis zu kiirzen. Weisen Sie nach, dass Sie die
Obliegenheit nicht grob fahrldssig verletzt haben, erbringen wir bzw. der betroffene Risikotréiger die Leistung.

Wir bzw. der betroffene Risikotrdager erbringen die Leistung auch, wenn Sie nachweisen, dass die Verletzung der
Obliegenheit weder fir den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch fir die Feststellung oder den
Umfang der uns obliegenden Leistung ursdchlich war. Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt
haben.

Verletzen Sie eine nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehende Auskunfts- oder Aufklarungsobliegenheit, sind wir
bzw. der betroffene Risikotrdger nur dann vollsténdig oder teilweise leistungsfrei, wenn Sie durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen worden sind.
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Teil Il — Besondere Bestimmungen zu den einzelnen Leistungen

Krankenschutz im Ausland

(Im folgenden Teil Il A der Verbundenen Versicherungsbedingungen steht ,ARAG® oder ,wir® fir die ARAG Kranken-
versicherungs-AG.)

1 Allgemeine Regeln zum Versicherungsschutz
Der Krankenschutz im Ausland ist unter anderem Bestandteil der Reiseschutzversicherung.

Die ARAG Krankenversicherungs-AG, HollerithstraBe 11 in 81829 Miinchen ist Risikotrédger und fir die Regulierung der
Versicherungsfdlle gemaB Teil Il A, Ziffer 1-8 (Krankenschutz im Ausland) zustandig.

Versicherungsfdhig sind Personen gemdB Teil |, Ziffer 1.1, deren stéindiger Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland liegt.
Der Versicherungsschutz gilt fir die Dauer Ihrer Reise gem. Teil |, Ziffer 1.3.2 im Ausland gemdB Ziffer 2.4 und kann
vereinbarungsgemadB I&dngstens 90 fortlaufende Tage ab Reisebeginn andauern.

Beachten Sie bitte Teil Il A, Ziffer 5 hinsichtlich der besonderen Leistungseinschréinkungen und auch die Bestimmun-
gen und Hinweise der Allgemeinen Versicherungsbedingungen (Teil I).

2 Gegenstand, Umfang und Geltungsbereich des Versicherungsschutzes

2.1 Wir bieten Versicherungsschutz fiir Krankheiten, Unfdlle und andere im Vertrag genannte Ereignisse.

Wir gewdhren bei einem im Ausland eintretenden Versicherungsfall Ersatz von Aufwendungen fir Heiloehandlung und
sonstige vereinbarte Leistungen.

2.2 Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige Heilbehandlung einer versicherten Person wegen einer auf der
Auslandsreise auftretenden Krankheit, Verschlechterung des Gesundheitszustands oder Folgen eines Unfalls. Der
Versicherungsfall beginnt mit der Heilboehandlung; er endet, wenn nach medizinischem Befund
Behandlungsbedurftigkeit nicht mehr besteht. Muss die Heilbehandlung auf eine Krankheit oder Unfallfolge
ausgedehnt werden, die mit der bisher behandelten nicht urséchlich zusammenhdngt, so entsteht insoweit ein neuer
Versicherungsfall.

Ferner gelten als Versicherungsfall medizinisch notwendige Untersuchungen und Behandlungen von Schwanger-
schaftskomplikationen einschlieBlich Friihgeburt vor Beendigung der 36. Schwangerschaftswoche, Fehlgeburt und
notfallbedingtem Schwangerschaftsabbruch.

2.3 Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus dem Versicherungsschein, dem Antrag, besonderen
schriftlichen Vereinbarungen, den zugrunde liegenden Verbundenen Versicherungsbedingungen ARAG ReiseProtect,
Stand 01.2020 sowie den gesetzlichen Vorschriften.

Das Versicherungsverhdltnis unterliegt deutschem Recht.

2.4 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf das Ausland. Als Ausland gilt nicht die Bundesrepublik Deutschland und
auch nicht die Lander, in denen die versicherte Person einen weiteren Wohnsitz hat.

3 Beginn, Dauer und Ende des Versicherungsschutzes

3.1 Der Krankenschutz im Ausland beginnt mit dem vereinbarten Zeitpunkt (Versicherungsbeginn), jedoch nicht vor
Abschluss des Versicherungsvertrags, nicht vor Zahlung des Beitrags und nicht vor Beginn des Auslandsaufenthalts.
Bei Neugeborenen beginnt der Versicherungsschutz im Krankenschutz im Ausland flr die versicherte Reise ab Vollen-
dung der Geburt, wenn am Tage der Geburt ein Elternteil im Tarif ARAG ReiseProtect versichert ist und die Anmeldung
zur Versicherung spdtestens zwei Monate nach dem Tage der Geburt rickwirkend zu diesem Tag in Textform (zum
Beispiel Fax, E-Mail) erfolgt. Der Geburt eines Kindes steht die Adoption gleich, sofern das Kind zum Zeitpunkt der
Adoption noch minderjdhrig ist.

Die riickwirkende Mitversicherung im Krankenschutz im Ausland ab Geburt bzw. Adoption ist nur méglich, soweit fur
das Neugeborene bzw. flir das Adoptivkind kein anderweitiger privater oder gesetzlicher Krankenversicherungsschutz
im Ausland fir die Reise besteht.

Fur Versicherungsfdalle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes eingetreten sind, leisten wir nicht.

3.2 Der Versicherungsschutz endet — auch fiir schwebende Versicherungsfdlle — mit Beendigung des
Auslandsaufenthalts bzw. mit Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit.

3.3 Ist die Riickreise bis zur Beendigung des Versicherungsschutzes aus medizinischen Griinden nicht mdglich, verlangert
sich die Leistungspflicht fur entsch&digungspflichtige Versicherungsfdlle Gber den vereinbarten Zeitpunkt hinaus bis
zur Wiederherstellung der Transportfahigkeit.
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Umfang der Leistungspflicht

Der versicherten Person steht die Wahl unter den im Aufenthaltsland zur Heilbehandlung zugelassenen Arzten und
Zahndarzten frei.

Arznei-, Verband- und Heilmittel missen von den unter Ziffer 4.1 genannten Behandlern verordnet, Arzneimittel
zudem aus der Apotheke oder vom Behandler bezogen werden.

Bei medizinisch notwendiger stationdrer Heilbehandlung hat die versicherte Person freie Wahl unter den
Krankenhdusern, die unter standiger drztlicher Leitung stehen, soweit erkennbar lber ausreichende diagnostische
und therapeutische Méglichkeiten verfiigen und Krankengeschichten fiihren. Nicht gewdhlt werden kénnen
Krankenhduser, die auch Kuren bzw. Sanatoriumsbehandlung durchfiihren sowie Rekonvaleszenten aufnehmen, es
sei denn, dass nachweislich ein Notfall vorliegt und es sich um das néchstgelegene Krankenhaus handelt.

Es ist das am Aufenthaltsort befindliche bzw. n&chsterreichbare geeignete Krankenhaus in Anspruch zu nehmen.

Wir leisten im vertraglichen Umfang fir Untersuchungs- oder Behandlungsmethoden und Arzneimittel, die von der
Schulmedizin im Reiseland oder in der Bundesrepublik Deutschland tberwiegend anerkannt sind. Wir leisten dartber
hinaus fir Methoden und Arzneimittel, die sich in der Praxis des entsprechenden Reiselands oder der Bundesrepublik
Deutschland als ebenso Erfolg versprechend bewdhrt haben oder die angewandt werden, weil keine
schulmedizinischen Methoden oder Arzneimittel zur Verfligung stehen; der Versicherer kann jedoch seine Leistungen
auf den Betrag herabsetzen, der bei der Anwendung vorhandener schulmedizinischer Methoden oder Arzneimittel
angefallen ware.

Soweit dieser Tarif Leistungen vorsieht, sind Kosten erstattungsfahig:

far &rztliche Heilbehandlung;

far Arznei-, Heil- und Verbandmittel aufgrund drztlicher Verordnung auBer Massagen, Bdder und medizinische
Packungen. Nicht als Arzneimittel, auch wenn sie drztlich verordnet sind und heilwirksame Stoffe enthalten, gelten
N&hr- und Starkungspréparate, kosmetische Praparate sowie Mittel, die vorbeugend oder gewohnheitsmdBig
genommen werden;

flr schmerzstillende Zahnbehandlung und notwendige Zahnfiillungen in einfacher Ausflihrung sowie Reparaturen
von Zahnersatz, nicht aber Neuanfertigung, Kronen und Kieferorthopdadie;

fir Réntgendiagnostik;

flr stationdre Heilbehandlung einschlieBlich Operationen und Operationsnebenkosten, sofern diese in einem im
Aufenthaltsland allgemein anerkannten Krankenhaus erfolgt; bei einem Krankenhausaufenthalt eines versicherten
Kindes bis zu zwolf Jahren sind zusatzlich die Kosten der Unterkunft einer nahestehenden Person im selben
Krankenzimmer erstattungsfahig;

fir den notwendigen Transport zur erforderlichen Erstversorgung, zum néchsterreichbaren und aus medizinischer
Sicht geeigneten Krankenhaus bzw. Arzt und den gegebenenfalls notwendigen Verlegungstransport von der
Erstversorgungseinrichtung zum né&chsterreichbaren und aus medizinischer Sicht geeigneten Krankenhaus.

Ausschliisse und Leistungseinschrdnkungen

Keine Leistungspflicht besteht

far Behandlungen, von denen aufgrund arztlicher Diagnose bei Beginn des Auslandsaufenthalts feststand, dass sie
bei planmaBiger Durchfiihrung der Auslandsreise stattfinden mussten, es sei denn, dass die Auslandsreise wegen
des Todes des Ehegatten bzw. Lebenspartners gemdB § 1 Lebenspartnerschaftsgesetz oder eines Verwandten ersten
Grades (Eltern, Kinder) im Ausland unternommen wurde;

far Krankheiten und Unfallfolgen, deren Heilbehandlung im Ausland alleiniger Grund oder einer der Griinde fir den
Antritt der Auslandsreise war;

fur solche Krankheiten einschlieBlich deren Folgen sowie fir Folgen von Unfdllen, die als Wehrdienstbeschddigung
anerkannt oder die durch Kriegsereignisse in einem Gebiet, fir das vor Reiseantritt durch das Auswdrtige Amt der
Bundesrepublik Deutschland insoweit eine Reisewarnung ausgesprochen wurde oder aktive Teilnahme an inneren
Unruhen verursacht worden sind;

fur auf Vorsatz beruhende Krankheiten und Unfdlle einschlieBlich deren Folgen sowie fur Entzugs- und
Entwohnungsbehandlungen;

flr ambulante Psychoanalyse und -therapie;

fir Untersuchung und Behandlung wegen Schwangerschaft und Entbindung sowie
Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchungen auBer in den unter Ziffer 2.2 genannten Fallen;
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Kostenersatz wird auch geleistet, wenn der Auslandsaufenthalt infolge des vorherigen Eintritts eines Versicherungsfalls
oder dessen Folgen Uber die 36. Schwangerschaftswoche hinaus ausgedehnt werden musste;

flr Zahnersatz einschlieBlich Kronen und fur Kieferorthopddie;

far Hilfsmittel mit Ausnahme von Gehgips, Liegeschalen, Bandagen und &rztlich verordneten Gehstitzen, die wegen
akuter Erkrankung oder unfallbedingt erforderlich sind;

fir Kur- und Sanatoriumsbehandlung sowie flir RehabilitationsmaBnahmen;

flr ambulante Heilbehandlung in einem Heilbad oder Kurort. Die Einschrénkung entfallt, wenn die Heilbehandlung
durch einen dort eingetretenen Unfall notwendig wird. Bei Erkrankungen entfdllt sie, wenn sich der Versicherte in
dem Heilbad oder Kurort nur vorlibergehend und nicht zu Kurzwecken aufgehalten hat;

far Behandlung durch Ehegatten bzw. Lebenspartner gemdB § 1 Lebenspartnerschaftsgesetz, Eltern oder Kinder;
Sachkosten werden erstattet;

fir eine durch Pflegebedirftigkeit oder Verwahrung bedingte Unterbringung.

Kostenersatz im Sinne von Ziffer 4.6 wird aber insoweit geleistet, als unvorhergesehen drztliche Hilfe im
Aufenthaltsland zur Abwendung einer akuten Lebensgefahr oder zur Beseitigung erheblicher Schmerzzusténde
erforderlich ist.

Ubersteigt eine Heilbehandlung oder sonstige MaBnahme, fiir die Leistungen vereinbart sind, das medizinisch not-
wendige MaB, so kann der Versicherer seine Leistungen auf einen angemessenen Betrag herabsetzen.

Stehen die Aufwendungen fir die Heilbehandlung oder sonstigen Leistungen in einem auffélligen Missverhaltnis zu
den erbrachten Leistungen, ist der Versicherer insoweit nicht zur Leistung verpflichtet.

Auszahlung der Versicherungsleistungen

Wir sind zur Leistung nur verpflichtet, wenn die Rechnungsurschriften vorgelegt und die geforderten und
erforderlichen Nachweise erbracht sind; diese werden Eigentum des Versicherers. Die erforderlichen Unterlagen
sollen spdtestens drei Monate nach Beendigung der Auslandseise bzw. dem Riicktransport, der Uberfiihrung oder
Bestattung eingereicht werden.

Alle Belege miissen den Vor- und Zunamen der behandelten Person sowie die Krankheitsbezeichnung und die
einzelnen drztlichen Leistungen und Behandlungsdaten enthalten; aus den Rezepten miissen das verordnete
Medikament, der Preis und der Quittungsvermerk deutlich hervorgehen. Bei Zahnbehandlung miissen die Belege die
Bezeichnung der behandelten Z&hne und der daran vorgenommenen Behandlung enthalten. Leistungen oder deren
Ablehnung durch andere Leistungserbringer sind nachzuweisen.

Zum Nachweis eines notwendigen Krankenhausaufenthalts ist eine Bescheinigung des Krankenhausarztes Uber
Beginn und Ende der stationdren Behandlung mit Bezeichnung der Krankheit einzureichen.

Grundsatzlich kann nur der Versicherungsnehmer die Versicherungsleistung verlangen.

Wir sind davon abweichend jedoch verpflichtet, an ein mitversichertes, im Sinne von Teil | Ziffer 1.1.3 mit dem Versiche-
rungsnehmer verwandtes Kind zu leisten, wenn uns der Versicherungsnehmer dieses in Textform als empfangsberech-
tigt flr die Versicherungsleistungen fiir dieses Kind benannt hat.

Ist im Versicherungsschein neben dem Versicherungsnehmer eine zweite namentlich benannte volljghrige Person auf-
geftihrt, so wird dieser ein unwiderrufliches Bezugsrecht fir die ihre Person betreffenden Versicherungsleistungen ein-
gerdumt. Somit kann ausschlieBlich diese zweite, mitversicherte Person Leistungen flr einen bei ihr selbst eingetrete-
nen Versicherungsfall verlangen.

Fir Leistungen fur mitversicherte Kinder, die nur mit der zweiten namentlich benannten versicherten volljahrigen Per-
son, nicht aber mit dem Versicherungsnehmer im Sinne von Teil | Ziffer 1.1.3 verwandt sind, wird dieser zweiten na-
mentlich benannten versicherten volljghrigen Person ebenfalls ein unwiderrufliches Bezugsrecht eingerdumt.

Die in einer Fremdwdhrung entstandenen Kosten werden zum aktuellen Kurs des Tags, an dem die Belege bei dem
Versicherer eingehen, in Euro umgerechnet. Als Kurs des Tags gilt der offizielle Euro-Wechselkurs der Europdischen
Zentralbank. Fur nicht gehandelte W&hrungen, fur die keine Referenzkurse festgelegt werden, gilt der Kurs gemaf
~Devisenkursstatistik®, Verdffentlichungen der Deutschen Bundesbank, Frankfurt/Main, nach jeweils neuestem
Stand, es sei denn, die versicherte Person weist durch Bankbeleg nach, dass sie die zur Bezahlung der Rechnungen
notwendigen Devisen zu einem ungtinstigeren Kurs erworben hat.

Von den Leistungen kénnen Mehrkosten abgezogen werden, die dadurch entstehen, dass wir Uberweisungen in das
Ausland vornehmen oder auf Verlangen des Versicherungsnehmers besondere Uberweisungsformen wdhlen.

Der Versicherer gibt auf Verlangen des Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten Person Auskunft tber und
Einsicht in Gutachten oder Stellungnahmen, die der Versicherer bei der Priifung der Leistungspflicht Gber die
Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung eingeholt hat. Wenn der Auskunft an oder der Einsicht durch den

36

Verbundene Versicherungsbedingungen — ARAG AB ReiseProtect 2020



6.8

2.1

2.2

Versicherungsnehmer oder die mitversicherte Person erhebliche therapeutische Griinde oder sonstige erhebliche
Griinde entgegenstehen, kann nur verlangt werden, einem benannten Arzt oder Rechtsanwalt Auskunft oder
Einsicht zu geben. Der Anspruch kann nur von der jeweils betroffenen Person oder ihrem gesetzlichen Vertreter
geltend gemacht werden. Hat der Versicherungsnehmer das Gutachten oder die Stellungnahme auf Veranlassung
des Versicherers eingeholt, erstattet der Versicherer die entstandenen Kosten.

Anspriiche auf Versicherungsleistungen kénnen weder abgetreten noch verpfdndet werden. Das Abtretungsverbot
nach Satz 1 gilt nicht fir ab dem 1. Oktober 2021 abgeschlossene Vertréige; gesetzliche Abtretungsverbote bleiben
unbertihrt.

Obliegenheiten im und nach dem Versicherungsfall

Sie sind verpflichtet, die Obliegenheiten gemaR Teil |, Ziffer 5 der Versicherungsbedingungen zu beachten.
Darlber hinaus sind Sie verpflichtet, sich auf unser Verlangen durch einen von uns beauftragten Arzt untersuchen zu
lassen.

Rechtsfolgen bei Verletzungen von Obliegenheiten

Die Rechtsfolgen bei der Verletzung von Obliegenheiten ergeben sich aus Teil |, Ziffer 6.

Reiseriicktrittsversicherung (gilt nur in ARAG ReiseProtect All Inclusive Premium vereinbart)

(Im folgenden Teil Il B der Verbundenen Versicherungsbedingungen steht ,ARAG* oder ,wir® fiir die ARAG Allgemeine
Versicherungs-AG.)

Den fiir lhren ARAG ReiseProtect Tarif geltenden Versicherungsumfang sowie die Hhe der jeweiligen Entschadi-
gungsleistungen in der Reiserlicktrittsversicherung entnehmen Sie bitte der Leistungsbeschreibung.

Gegenstand der Versicherung

Bei Nichtantritt der Reise erstatten wir bis zur Hohe der vertraglich vereinbarten Versicherungssumme:

die vertraglich geschuldeten Rucktrittskosten aus dem versicherten Reisearrangement. Das sind die Kosten, die Sie
als Reisender dem Leistungstrager (z.B. Reiseveranstalter, Vermieter einer Ferienwohnung) schulden, wenn Sie ihre
gebuchte Reise stornieren.

Weiterhin erstatten wir das in diesem Fall bei der Buchung vereinbarte, dem Reisevermittler vertraglich geschuldete
und in Rechnung gestellte Vermittlungsentgelt i.H.v. max. 100 Euro pro Person, sofern der Betrag bei der Héhe der
vereinbarten Versicherungssumme beriicksichtigt wurde. Ubersteigt das Vermittlungsentgelt den allgemein tblichen
und angemessenen Umfang, k&nnen wir unsere Leistungen auf einen angemessenen Betrag herabsetzen. Nicht versi-
chert sind Entgelte, die dem Reisevermittler erst infolge der Stornierung geschuldet werden;

die Umbuchungsgebtihren, falls Sie lieber umbuchen mdchten als zu stornieren: Wir erstatten die
Umbuchungsgebihren héchstens bis zur Hohe der Stornokosten, die bei unverztglicher Stornierung der Reise
anfallen. Voraussetzung ist: Sie haben einen Anspruch auf Erstattung der Stornokosten;

Darliber hinaus erstatten wir lhnen auch ohne den Eintritt eines versicherten Ereignisses die Kosten fir eine Umbu-
chung bis 42 Tage vor Reiseantritt in Hohe von maximal 30 Euro pro Person;

einen Einzelzimmerzuschlag: Sie haben ein Doppelzimmer zusammen mit einer Risikoperson im Sinne von Teil Il B,
Ziffer 3 gebucht und diese storniert die Reise aus einem versicherten Grund. Wir ersetzen dann den Zuschlag fiir ein
Einzelzimmer und weitere Umbuchungsgeblihren oder die anteiligen Kosten der ausgefallenen Person fir das
Doppelzimmer. Die Entschadigung ist auf die Hohe der Stornokosten begrenzt, die bei einem kompletten Ricktritt
(unverziglicher Stornierung) anfallen wiirden.

Versicherte Ereignisse

Schutz fir Ihre Reise besteht, wenn Sie die planmdBige Reise nicht antreten kénnen oder umbuchen missen, weil Sie,
eine mitversicherte Person oder eine Risikoperson im Sinne von Teil Il B, Ziffer 3 von einem der nachstehenden versi-
cherten Ereignisse betroffen sind und mit diesem Ereignis bei Abschluss der Versicherung nicht zu rechnen war.

Ein versichertes Ereignis liegt vor:

bei einer unerwarteten schweren Erkrankung des Versicherungsnehmers, einer mitversicherten Person oder einer
Risikoperson im Sinne von Teil Il B, Ziffer 3. Bitte beachten Sie hierzu unsere Erl&uterungen im Teil IlI;

bei Tod des Versicherungsnehmers, einer mitversicherten Person oder einer Risikoperson im Sinne von Teil Il B,
Ziffer 3;
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

214

2.15

2.16

217

bei einer schweren Unfallverletzung des Versicherungsnehmers, einer mitversicherten Person oder einer Risikoperson
im Sinne von Teil Il B, Ziffer 3;

wenn Sie oder eine mitreisende Risikoperson Organe oder Gewebe (Lebendspende) im Rahmen des
Transplantationsgesetzes spenden oder empfangen;

bei nachgewiesener Impfunvertraglichkeit nach Buchung der Reise, die zu einer Beeintrdchtigung des
Gesundheitszustandes bei Ihnen oder einer mitreisenden Risikoperson flhrt;

bei Schwangerschaft oder Komplikationen wéhrend der Schwangerschaft bei Ihnen oder einer mitreisenden
Risikoperson;

bei Bruch von Prothesen bei Ihnen oder einer mitreisenden Risikoperson;
bei Lockerung von implantierten Gelenken bei Ihnen oder einer mitreisenden Risikoperson;

bei Adoption eines minderjahrigen Kindes durch Sie oder eine mitreisende Risikoperson, sofern Ihre Anwesenheit zum
Vollzug der Adoption in die Reisezeit fallt;

bei einem erheblichen Schaden von mindestens 2.500 Euro an Ihrem Eigentum oder dem Eigentum einer
mitreisenden Risikoperson durch Feuer, Explosion, Leitungswasserschdden, Elementarereignisse oder vorsétzliche
Straftat eines Dritten, sofern der Schaden erheblich ist oder sofern Ihre oder die Anwesenheit der mitreisenden
Risikoperson zur Aufkldrung objektiv erforderlich ist;

bei Verlust lhres Arbeitsplatzes oder Verlust des Arbeitsplatzes einer mitreisenden Risikoperson aufgrund einer
unerwarteten betriebsbedingten Kiindigung des Arbeitsplatzes durch den Arbeitgeber;

bei unerwarteter Aufnahme eines auf mindestens ein Jahr angelegten Arbeitsverhdltnisses durch Sie oder eine
mitreisende Risikoperson, sofern Sie oder die mitreisende Risikoperson bei der Reisebuchung arbeitslos gemeldet
waren (gilt nicht Versetzung innerhalb eines Unternehmens);

bei konjunkturbedingter Kurzarbeit bei lhnen oder einer mitreisenden Risikoperson mit einer Reduzierung des
Jahreseinkommens mindestens in Hohe eines regelm&Bigen monatlichen Nettolohnes;

bei einer unerwarteten gerichtlichen Ladung fiir Sie oder eine mitreisende Risikoperson, wenn das Gericht die
Reisebuchung nicht als Grund zur Verschiebung des Termins akzeptiert. Das gilt nicht, wenn die Teilnahme am
Gerichtstermin zu lhren oder den berufstypischen Tatigkeiten der mitreisenden Risikoperson gehort;

bei der Wiederholung einer nicht bestandenen Priifung an einer Schule, Universitat, Fachhochschule oder einem
College durch Sie oder eine mitreisende Risikoperson. Voraussetzung: Die Wiederholungspriifung ist kein
Verbesserungsversuch und fdllt unerwartet in die versicherte Reisezeit oder sie findet innerhalb von sieben Tagen
nach planmdBigem Reiseende statt;

bei lhrer Nichtversetzung als Schiiler oder Ihre Nichtzulassung zur Priifung und damit endguiltigem Austritt aus dem
Klassenverband, bevor die versicherte Schul- oder Klassenreise beginnt. Gleiches gilt flir eine mitreisende
Risikoperson;

bei einem unerwarteten Beginn des Bundesfreiwilligendienstes oder Freiwilligen Sozialen oder Okologischen Jahres
von lhnen oder einer mitreisenden Risikoperson.

Risikopersonen

Risikopersonen sind neben der versicherten Person

- die Angehdrigen der versicherten Person. Dies sind der Ehegatte oder Lebenspartner, leibliche Kinder, Adoptiv-,
Stief- oder Pflegekinder sowie Eltern, Adoptiv-, Stief- oder Pflegeeltern, Geschwister, GroBeltern, Enkel, Onkel und
Tanten, Nichten und Neffen, Schwiegereltern, Schwiegerkinder und Schwdger;

- diejenigen, die nicht mitreisende minderjdhrige oder pflegebedirftige Angehdrige betreuen;

- diejenigen, die gemeinsam mit der versicherten Person eine Reise gebucht haben. Dies gilt nicht, wenn mehr als fiinf
Personen (z.B. eine FuBballmannschaft) oder bei Familientarifen mehr als zwei Familien gemeinsam eine Reise bu-
chen.
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4.1

4.2
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4.5

4.6

4.7

4.8

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
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5.7

5.8

5.9

Ausschliisse

Kein Versicherungsschutz besteht
fiir Schdden gemdB Teil I, Ziffer 4 der Versicherungsbedingungen;
far versicherte Ereignisse, mit denen zur Zeit der Buchung zu rechnen war;

sofern die Krankheit den Umstdnden nach als eine psychische Reaktion auf einen Terrorakt, innere Unruhen,
Kriegsereignisse, ein Flug- oder Busungliick oder eine Naturkatastrophe oder aufgrund der Beflirchtung von
Terrorakten, inneren Unruhen, Kriegsereignissen oder Naturkatastrophen aufgetreten ist;

wenn der Versicherungsfall verursacht ist durch Krieg, Burgerkrieg, kriegséhnliche Ereignisse, innere Unruhen, Streik,
Kernenergie, Beschlagnahmung, Entziehung von hoher Hand, sonstige Eingriffe von hoher Hand oder aktive
Teilnahme an Gewallttatigkeiten wahrend einer 6ffentlichen Ansammlung oder Kundgebung;

bei Suchterkrankungen;

flr psychische oder physische Krankheiten, bei denen Schiibe ein charakteristisches Merkmal des Verlaufs sind (z.B.
rezidivierende depressive Episoden, Multiple Sklerose, Morbus Crohn);

fir Gebuhren zur Erteilung eines Visums;

fur Abschussprémien bei Jagdreisen.

Obliegenheiten im und nach dem Versicherungsfall

Sie sind verpflichtet,
die Obliegenheiten gemaB Teil I, Ziffer 5 der Versicherungsbedingungen zu beachten;

die Reise unverztiglich nach Eintritt des versicherten Ricktrittsgrundes zu stornieren, um die Stornokosten mdglichst
gering zu halten;

uns den Versicherungsnachweis und die vollsténdigen Buchungsunterlagen mit der Stornokosten-Rechnung sowie
den Nachweis Uber das Reisevermittlungsentgelt einzureichen; bei Stornierung eines Objekts (zum Beispiel
Ferienwohnung, Mietwagen, Wohnmobil, Wohnwagen, Boots-Charter) eine Bestdtigung des Vermieters tber die
Nichtweitervermietbarkeit des Objekts;

die versicherten Ereignisse des Teil Il B, Ziffern 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 und 2.8 (unerwartete schwere Erkrankung,
schwere Unfallverletzung, Impfunvertraglichkeit, Schwangerschaft, Bruch von Prothesen, Lockerung von
implantierten Gelenken) durch ein drztliches Attest mit Angabe von Diagnose und Behandlungsdaten nachzuweisen.
Psychische Erkrankungen sind durch ein Attest eines Facharztes fir Psychiatrie nachzuweisen.

Das arztliche Attest missen Sie vor Stornierung der Reise einholen.

Nicht anerkannt werden &rztliche Atteste, die von Ihrem Ehe- oder Lebenspartner, lhren Eltern oder lhren Kindern
ausgestellt wurden.

Gegebenenfalls haben Sie die behandelnden Arzte von der Schweigepflicht zu entbinden. Die Entbindung von der
Schweigepflicht ist flir Sie nur insofern verpflichtend, als die Kenntnis der Daten fiir die Beurteilung unserer Leistungs-
pflicht oder unseres Leistungsumfangs erforderlich ist.

bei Schaden am Eigentum geeignete Nachweise (z.B. Polizeiprotokoll) einzureichen;

bei Verlust des Arbeitsplatzes das Kiindigungsschreiben mit Angabe des Kiindigungsgrundes, bei Aufnahme eines
Arbeitsverhaltnisses den Aufhebungsbescheid des Arbeitsamtes und eine Kopie des neuen Arbeitsvertrages als
Nachweis fir das neue Arbeitsverhdltnis vorzulegen;

bei Tod eine Sterbeurkunde vorzulegen;

eine Arbeitsunfdhigkeitsbescheinigung einzureichen oder der Einholung einer Best&tigung des Arbeitgebers dartiber
zuzustimmen;

der Einholung eines fachdrztlichen Attestes durch uns tber die Art und Schwere der Krankheit sowie die
Unzumutbarkeit zur planmaBigen Durchfiihrung der Reise zuzustimmen und dem Arzt die notwendige Untersuchung
zu gestatten.
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Rechtsfolgen bei Verletzungen von Obliegenheiten

Die Rechtsfolgen bei der Verletzung von Obliegenheiten ergeben sich aus Teil |, Ziffer 6.

Selbstbehalt

Im Falle der Erstattung der vertraglich geschuldeten Ricktrittskosten bei Stornierung gemaB Ziffer 1.1 besteht ein
Selbstbehalt in Héhe von 20 Prozent des erstattungsféhigen Schadens.

Reisegepdckversicherung

(Im folgenden Teil Il C der Verbundenen Versicherungsbedingungen steht ,,ARAG® oder ,,wir® fiir die ARAG Allgemeine
Versicherungs-AG.)

Den fiir lhren ARAG ReiseProtect Tarif geltenden Versicherungsumfang sowie die Hohe der jeweiligen Entschadi-
gungsleistungen in der Reisegepdckversicherung entnehmen Sie bitte der Leistungsbeschreibung.

1 Versicherte Sachen, eingeschrdnkt versicherte Sachen und nicht versicherte Sachen

1.1 Zum versicherten Reisegepdck z&hlen alle Sachen des Ublichen persénlichen Reisebedarfs, die Sie oder eine
mitversicherte Person auf Ihre Reise mitnehmen.

1.2 Eingeschrdnkt versichert sind

1.2.1 Schaden an Brillen, Kontaktlinsen, Zahnspangen, Hérgerdten und Prothesen;

1.2.2 Schaden an Video-, Film- und Fotoapparaten, Handys, Smartphones, Tablets, Drohnen, EDV-Geraten,
elektronischen Kommunikations- und Unterhaltungsgerdten einschl. Zubehdr und an Musikinstrumenten, jeweils als
mitgefUhrtes Reisegepdck. Als aufgegebenes Reisegepdck sind sie nicht versichert;

1.2.3 Schaden an Schmuck- und Wertsachen. Diese sind nur versichert, wenn sie
+ bestimmungsgemdB getragen bzw. genutzt werden oder
- in einem ortsfesten, verschlossenen Behdltnis (zum Beispiel Safe) eingeschlossen sind oder
+ wenn sie im persdnlichen Gewahrsam verkehrstblich sicher verwahrt mitgefiihrt werden.

1.2.4 Schdden an Sportgerdten und -ausrlistung und Fahrradern, jeweils mit Zubehor,

1.2.5 Gegenstdnde, die auf der Reise erworben wurden.

1.3 Nicht versichert sind

1.3.1 Bargeld, Schecks, Scheckkarten, Kreditkarten, Telefonkarten, Wertpapiere, Fahrscheine, Urkunden und Dokumente
aller Art mit Ausnahme von amtlichen Ausweisen und Visa;

1.3.2 motorgetriebene Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge samt Zubehor;

1.3.3 Jagd-, Sport- und Schusswaffen samt Zubehoér.

2 Gegenstand der Versicherung

241 Mitgefiihrtes Reisegepdick
Wir leisten Entschddigung, wenn mitgefiihrtes Reisegepdick wahrend der Reise abhandenkommt, zerstért oder beschd-
digt wird durch

2.1.1 Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub, rduberische Erpressung, vorsdtzliche Sachbeschadigung;

2.1.2 Unfall eines Transportmittels;

2.1.3 Feuer, Explosion und Elementarereignisse.

2.2 Aufgegebenes Reisegepdck
Wir leisten Entschadigung, wenn aufgegebenes Reisegepdck

2.2.1 abhandenkommt, zerstért oder beschadigt wird, wdhrend es sich im Gewahrsam eines Beférderungsunternehmens,
eines Beherbergungsbetriebes oder einer Gepdckaufbewahrung befindet;

2.2.2 den Bestimmungsort nicht am selben Tag wie die versicherte Person erreicht. Ersetzt werden die nachgewiesenen
Aufwendungen zur Wiedererlangung des Gepdcks oder fir notwendige Ersatzbeschaffungen zur Fortsetzung der
Reise.

40 Verbundene Versicherungsbedingungen — ARAG AB ReiseProtect 2020



3.1
3.1.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

L

5.1

5.2

5.3

5.4

Ausschliisse und Leistungseinschrédnkungen
Kein Versicherungsschutz besteht
far Schaden gemdB Teil |, Ziffer 4;

bei Schaden durch Verlieren, Vergessen, Liegen-, Stehen- oder Hangenlassen von Gegenstdnden;

bei Schaden, die durch die natirliche oder mangelhafte Beschaffenheit der versicherten Sachen, Abnutzung oder
VerschleiB verursacht werden;

fir Vermdgensfolgeschdden.

Versicherungsschutz flir Schdden am Reisegepdck wahrend des Zeltens und Campings besteht nur auf offiziell
eingerichteten Campingplatzen.

Versicherungsschutz bei Diebstahl von Reisegepdck wdhrend der versicherten Reise aus einem abgestellten
Kraftfahrzeug und aus daran angebrachten fest verbundenen Behdltnissen oder Dach- oder Hecktrdgern besteht
nur, wenn das Reisegepdck im Inneren des Kraftfahrzeugs nicht einsehbar war, das Kraftfahrzeug bzw. die
Behdltnisse oder die Dach- oder Hecktrdger durch Verschluss gesichert sind und der Schaden zwischen 6.00 und
22.00 Uhr eintritt. Bei Fahrtunterbrechungen, die nicht langer als jeweils zwei Stunden dauern, besteht auch nachts
Versicherungsschutz.

Hdhe der Versicherungsleistung

Im Versicherungsfall ersetzen wir bis zur Versicherungssumme fur
abhandengekommene oder zerstérte Sachen den Zeitwert. Der Zeitwert ist jener Betrag, der allgemein erforderlich
ist, um neue Sachen gleicher Art und Giite anzuschaffen, abziiglich eines dem Zustand der versicherten Sache

(Alter, Abnutzung, Gebrauch etc.) entsprechenden Betrages;

beschddigte Sachen die notwendigen Reparaturkosten und ggf. eine verbleibende Wertminderung, héchstens
jedoch den Zeitwert;

Filme, Bild-, Ton- und Datentréger den Materialwert;

amtliche Ausweise und Visa die amtlichen Gebihren der Wiederbeschaffung.

Obliegenheiten im und nach dem Versicherungsfall

Sie sind verpflichtet,
die Obliegenheiten gemdB Teil I, Ziffer 5 der Versicherungsbedingungen zu beachten;

Schaden durch strafbare Handlungen unverziglich der zusténdigen oder ndchsterreichbaren Polizeidienststelle
anzuzeigen;

der Polizei eine Liste aller in Verlust geratenen Sachen einzureichen und sich dies bestéatigen zu lassen. Uns ist
hierliber eine Bescheinigung einzureichen;

Schdden an aufgegebenem Reisegepdck dem Beférderungsunternehmen, dem Beherbergungsbetrieb bzw. der
Gepdckaufbewahrung unverziiglich zu melden. AuBerlich nicht erkennbare Schaden sind nach der Entdeckung
unverzlglich und unter Einhaltung der jeweiligen Reklamationsfrist, spé&testens innerhalb von sieben Tagen nach
Aushd&ndigung des Reisegepdckstlicks, schriftlich anzuzeigen. Uns sind entsprechende Bescheinigungen vorzulegen.

Rechtsfolgen bei Verletzungen von Obliegenheiten

Die Rechtsfolgen bei der Verletzung von Obliegenheiten ergeben sich aus Teil |, Ziffer 6.
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Notfall- und Fahrzeugschutz

(Im folgenden Teil Il D der Verbundenen Versicherungsbedingungen steht ,,ARAG® oder ,,wir” fiir die ARAG Allgemeine
Versicherungs-AG.)

Den fiir Ihren ARAG ReiseProtect Tarif geltenden Versicherungsumfang sowie die Hohe der jeweiligen Entschadi-
gungsleistungen im Notfall- und Fahrzeugschutz entnehmen Sie bitte der Leistungsbeschreibung.

1 Notfallschutz
Wir sorgen daflr, dass Sie in bestimmten Notsituationen schnelle Hilfe bekommen, und wir tibernehmen anfallende
Kosten bei:

1.1 Krankheit
Erkranken Sie auf Ihrer Reise erbringen wir folgende Leistungen:

1.1.1 Soforthilfe
Wir informieren Sie auf Anfrage Uber die M&glichkeiten arztlicher Versorgung. Soweit méglich, benennen wir lhnen
einen Deutsch oder Englisch sprechenden Arzt, den Sie selbst beauftragen missen.
Wir stellen, falls erforderlich, den Kontakt zwischen Ihrem Hausarzt und dem Sie behandelnden Arzt oder Krankenhaus her.
Wir benachrichtigen auf Wunsch |hre Angehdérigen und Ihren Arbeitgeber.
Wir geben dem Krankenhaus gegentber, soweit erforderlich, eine Kostenlibernahmegarantie bis zu 20.000 Euro ftr
medizinisch notwendige Heilbehandlung einer versicherten Person wegen einer auf der Auslandsreise auftretenden
Krankheit, Verschlechterung des Gesundheitszustands oder Folgen eines Unfalls ab. Verauslagte Kosten, fiir die keine
Leistungspflicht aus diesem Vertrag besteht, sind an die ARAG Aligemeine Versicherungs-AG innerhalb eines Monats
zurlickzuzahlen.

1.1.2 Arzneimittelversand
Sind Sie zur Aufrechterhaltung lhrer Gesundheit auf verschreibungspflichtige Arzneimittel, die vor Ort nicht besorgt
werden kdnnen, angewiesen, sorgen wir — nach Abstimmung mit lhrem Hausarzt — fur die Zusendung und Gbernehmen
die Versandkosten sowie die Kosten der Abholung beim Zoll.
Ein Arzneimittelversand erfolgt nicht, wenn keine Genehmigung zur Ein- und Rusfuhr erlangt werden kann, ein im
Ausland erhdltliches Ersatzpréaparat (Generikum) benannt werden kann oder das Arzneimittel als Suchtmittel gilt.

1.1.3 Krankenbesuch
Miissen Sie sich léinger als finf Tage in einem Krankenhaus aufhalten, tragen wir die Fahrt- und Ubernachtungskosten
fir Besuche durch eine nahestehende Person.

114 Krankenriicktransport bei stationdrer Behandlung

1.1.41 Wir organisieren den Krankentransport vom Ort der stationdren Behandlung in das Ihrem Wohnort ndchstgelegene
geeignete Krankenhaus und tragen die hierdurch entstandenen Kosten.
Art und Zeitpunkt des Rucktransports miissen medizinisch notwendig sein. Bei einem voraussichtlich mehr als zwei
Wochen dauernden Krankenhausaufenthalt kénnen Sie den Krankenrlcktransport auch ohne medizinische Notwen-
digkeit beanspruchen.
Die Leistungen gelten nur bei nachgewiesener Transportfahigkeit.

1.1.4.2 Wir tibernehmen die bis zum Rucktransport entstehenden, durch die Erkrankung bedingten Ubernachtungskosten
fir Sie und die nicht erkrankten mitversicherten Personen.

1.1.4.3 Kdnnen Sie die Rickfahrt zum sténdigen Wohnsitz nicht planmd&Big antreten, weil ein Krankenhausaufenthalt
erforderlich war, werden die gegenliber der urspriinglich vorgesehenen Ruckreise entstehenden héheren Fahrtkosten
in Hohe der Bahnkosten 1. Klasse einschlieBlich Zuschldgen oder die Kosten eines Linienflugs (Economy Class) sowie
fur nachgewiesene Taxifahrten bis zu 50 Euro erstattet.

1.1.5 Kinderbetreuung

1.1.5.1 Kénnen minderjéhrige Kinder infolge von Erkrankung ihrer Begleitperson — auch im Todesfall — nicht mehr betreut
werden, sorgen wir fir die Abholung der Kinder zu ihrem Wohnsitz durch eine von Ihnen oder uns ausgewdhlte
Begleitperson. Dies gilt auch, wenn die Kinder selbst erkranken und infolge lhrer Weiterreise nicht mehr betreut
werden kénnen.
Wir Ubernehmen die hierdurch entstehenden Fahrtkosten in Hhe der Bahnkosten 1. Klasse einschlieBlich Zuschldgen
oder die Kosten eines Linienflugs (Economy Class) sowie flir nachgewiesene Taxifahrten bis zu 50 Euro.
Unsere Leistung ist auf 1.000 Euro pro Person begrenzt.

1.1.5.2 Mussen lhre zu Hause gebliebenen minderjdhrigen Kinder infolge von Erkrankung oder Unfall betreut werden,
wdahrend Sie sich auf einer Reise befinden, benennen wir Ihnen auf Anfrage eine Person, die die Betreuung der Kinder
wdhrend Ihrer Abwesenheit tbernimmt.
Das gilt auch, wenn Sie wahrend einer Reise erkranken und die Kinder deshalb zu Hause betreut werden mussen.
Die Kosten des Betreuers zahlen wir nicht; flir seine Leistung tbernehmen wir keine Haftung.
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1.1.6
1.1.6.1

1.1.6.2

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.3
1.3.1

1.3.2

Stellung eines Ersatzfahrers

Kénnen Sie infolge einer lIanger als drei Tage andauernden Erkrankung — oder im Todesfall — Ihr Fahrzeug nicht mehr
zurlickfahren und steht auch kein anderer Mitreisender hierfir zur Verfligung, sorgen wir fir die Abholung des
Fahrzeugs zu Ihrem stdndigen Wohnsitz.

Veranlassen Sie die Abholung selbst, erhalten Sie von uns als Kostenersatz 0,50 Euro je Kilometer Entfernung zwischen
Ihrem Wohnsitz und dem Schadenort. Liegt der Schadenort auBerhalb Europas, zahlen wir héchstens 5.000 Euro.

Wir tbernehmen in jedem Fall die bis zur Abholung entstehenden, durch Ihren Ausfall bedingten
Ubernachtungskosten fiir Sie und die mitversicherten Familienangehérigen fir héchstens finf Nachte bis zu je 75
Euro pro Person.

Hilfe im Todesfall

Wir erstatten bei einem Todesfall die nachgewiesenen Uberfiihrungskosten bis zum letzten sténdigen Wohnsitz der
versicherten Person oder, nach Abstimmung mit den Angehdrigen, die angemessenen Bestattungskosten im Ausland.
Wir Gibernehmen die hierdurch jeweils entstehenden Kosten, maximal bis zu 10.000 Euro.

Psychologische telefonische Hilfe

Auf Anfrage der versicherten Person bzw. einer der versicherten Person nahestehenden Person vermitteln wir eine
angemessene psychologische telefonische Hilfe und tGbernehmen die Kosten.

Die psychologische Hilfe soll die versicherte Person und die ihr nahestehenden Personen bei der Verarbeitung des
Unfalls im Todesfall oder schweren Erkrankungen unterstiitzen und Uber Mdglichkeiten zur Verbesserung der psychi-
schen Situation beraten.

Mehraufwendungen fir auBerplanmdBigen Ruicktransport von Gepdck und Haustieren

Wir organisieren den auBBerplanmdBigen Transport von Gepdckstiicken und Haustieren zum stdndigen Wohnsitz der
versicherten Person und erstatten die nachgewiesenen Mehraufwendungen fir den Transport.

Unfall

Erleiden Sie auf Ihrer Reise einen Unfall, erbringen wir zusatzlich folgende Leistungen:

Such-, Rettungs- und Bergungskosten

Mussen Sie wegen des Unfalls gesucht, gerettet oder geborgen werden, Gibernehmen wir hierfir die Kosten, maximal
bis zu 5.000 Euro.

Uberbriickungshilfe nach Schwerstverletzungen

Hat der Unfall eine Schwerstverletzung zur Folge, beraten wir Sie — soweit nétig — Gber MaBnahmen zur Verbesserung
Ihrer persénlichen Mobilitét und zum Umbau lhrer Wohnung oder des Zugangs dazu.

Wir beteiligen uns an den hierfir erforderlichen Mehrkosten, die tber den Anteil der Sozialversicherungstréger hinaus-
gehen, bis zu einem Betrag von 5.000 Euro.

Die Schwerstverletzung ist anhand geeigneter Unterlagen nachzuweisen.

Der Anspruch entsteht nach Eintritt des Unfalls und muss innerhalb von einem Jahr, vom Unfalltage an gerechnet,
geltend gemacht werden.

Bereitstellung medizinischer Hilfsmittel

Sind Sie aufgrund des Unfalls auf die Benutzung medizinischer Hilfsmittel angewiesen, helfen wir Ihnen — soweit nétig —
bei der Beschaffung der bendtigten Hilfsmittel.

Zusatzlich beteiligen wir uns an den erforderlichen Kosten der Hilfsmittel, die Gber den Anteil der Sozialversicherungs-
trager hinausgehen, bis zu einem Betrag von 10.000 Euro.

Reiserticktransport
Ruckreise-Service

Ist lhnen die planmd&Bige Beendigung Ihrer Auslandsreise nicht oder nur zu einem anderen als dem urspriinglich vorgese-
henen Zeitpunkt zuzumuten, weil ein Mitreisender oder ein naher Verwandter schwer erkrankt (ein mehr als 14-t&giger
Krankenhausaufenthalt ist notwendig) oder verstorben ist oder weil eine erhebliche Schadigung am Eigentum von mehr
als 2.500 Euro eingetreten ist oder weil es am Zielort zu Krieg, inneren Unruhen oder Erdbeben gekommen ist, sorgen wir
fur lhre Rickreise.

Zusdatzlich Ubernehmen wir die gegentliber der urspriinglich vorgesehenen Riickreise entstehenden héheren Fahrtkosten
fir Sie und die mitversicherten Familienangehdrigen. Diese Kosten erstatten wir bis zur Hohe der Bahnkosten 1. Klasse
einschlieBlich Zuschldgen oder die Kosten eines Linienflugs (Economy Class) sowie fiir nachgewiesene Taxifahrten bis zu
50 Euro.

Hilfe bei Insolvenz des Reiseveranstalters

Kénnen Sie lhre Rickreise aus dem Ausland nicht planmaBig antreten, weil lhr Reiseveranstalter zahlungsunfdhig ge-
worden ist, informieren wir Sie liber andere Méglichkeiten lhrer Rtickkehr.

Zusatzlich stellen wir Ihnen, soweit erforderlich, ein zinsloses Darlehen bis zu 5.000 Euro fir die Kosten der Rickreise
zur Verfligung.
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1.4 Hilfe bei Naturkatastrophen
Ihre Reise verlduft nicht planmdBig, weil an einem Aufenthaltsort unvorhergesehen Naturkatastrophen (zum Beispiel
Lawinenabgdnge, Muren oder Erdbeben) eingetreten sind und daher die Weiterreise nicht maglich oder infolge be-
hérdlicher Anordnung nicht erlaubt ist.

1.4.1 Wir erstatten fiir nachgewiesene auBerplanmdBige Verpflegungs- und Ubernachtungskosten je Tag und versicherte
Person 75 Euro, insgesamt jedoch héchstens bis zu 1.000 Euro je versicherter Person.

1.4.2 Wenn Sie aufgrund der Naturkatastrophe nicht mit dem urspriinglich gewdhlten Verkehrsmittel zurlickreisen kénnen,
erstatten wir die Reisemehrkosten fir jede versicherte Person in Hohe der Bahnkosten 1. Klasse einschlieBlich
Zuschlagen oder die Kosten eines Linienflugs (Economy Class) sowie fir nachgewiesene Taxifahrten bis zu 50 Euro.

1.4.3 Wenn Sie aufgrund der Naturkatastrophe |hr fahrbereites Fahrzeug am Aufenthaltsort zurlicklassen miissen, sorgen
wir fur die Riickholung des Fahrzeugs zu lhrem sténdigen Wohnsitz.

Veranlassen Sie die Abholung selbst, erhalten Sie von uns als Kostenersatz 0,50 Euro je Kilometer Entfernung zwischen
Ihrem Wohnsitz und dem Schadenort. Liegt der Schadenort auBerhalb Europas, zahlen wir hdchstens 5.000 Euro.

1.5 Verlust bestimmter Gegenstdnde

1.5.1 Soforthilfe bei Zahlungsmittelverlust (nur Ausland)

Geraten Sie auf einer Reise im Ausland durch den Verlust von Zahlungsmitteln in eine finanzielle Notlage, stellen wir
den Kontakt zu lhrer Hausbank her. Ist dies nicht binnen 24 Stunden nach dem auf die Schadenmeldung folgenden
Werktag mdglich, stellen wir Ihnen ein zinsloses Darlehen bis zu 5.000 Euro je Versicherungsfall zur Verfligung.

1.5.2 Dokumenten-Service (nur Ausland)

Haben Sie auf einer Reise im Ausland ein fur die Reise bendtigtes Dokument verloren, benennen wir Ihnen Botschaften
oder Konsulate und tbernehmen die anfallenden Gebuhren fir Ersatzdokumente.

Bei einem Verlust lhrer Scheck- oder Kreditkarte informieren wir auf Wunsch unverziiglich Ihre Bank bzw. Ihr Kreditkar-
tenunternehmen.

1.5.3 SchlUssel-Service (nur Ausland)

Haben Sie auf einer Reise im Ausland die Schltssel fur lhr Haus oder Ihre Wohnung an Ihrem sténdigen Wohnsitz im
Inland verloren, helfen wir bei der Beschaffung von Ersatzschlisseln.

Ist eine Ersatzbeschaffung nicht méglich, Gbernehmen wir die Kosten fiir den Schlisselnotdienst bis zu 100 Euro je
Versicherungsfall.

1.6 Notfall zu Hause

1.6.1 Handwerker-Service
Wird wéhrend lhrer Reise Ihr Haus oder Ihre Wohnung an Ihrem Wohnsitz im Inland durch unvorhergesehene Ereignisse
(zum Beispiel Brand, Wasser, Einbruch, Vandalismus) erheblich beschadigt, benennen wir Ihnen auf Anfrage uns be-
kannte Handwerkerfirmen oder Dienstleistungsunternehmen, organisieren deren Einsatz fir SoforthilfemaBnahmen
und treten hierflr mit einem Betrag bis zu 500 Euro in Vorlage.

Die Kosten dieser Firmen zahlen wir nicht; flir deren Leistungen tbernehmen wir keine Haftung.

1.6.2 Haushiter-Service
Kann die von lhnen beauftragte Person, die Ihr Haus oder lhre Wohnung am st&ndigen Wohnsitz im Inland wéhrend
lhrer Abwesenheit betreuen soll, ihren Dienst unerwartet nicht antreten oder fortsetzen, vermitteln wir lhnen auf An-
frage einen uns bekannten Haushiter.

Die Kosten des Haushditers zahlen wir nicht; fiir seine Leistungen tGbernehmen wir keine Haftung.

1.7 Strafkaution im Ausland

1.7.1 Vermittlung von Anwaltshilfe
Werden Sie wahrend einer Reise im Ausland verhaftet, wird Ihnen dort mit Haft gedroht oder werden Sie dort in sonstiger
Weise durch behdrdliche Anordnung an der planmdBigen Fortsetzung lhres Aufenthalts oder an der Weiterreise gehin-
dert, helfen wir bei der Auswahl und Beauftragung eines Anwalts (erforderlichenfalls auch eines Dolmetschers), der
Ihnen in dieser Situation beisteht. Falls es erforderlich ist, versuchen wir, Botschaften oder Konsulate einzuschalten.
Auf Wunsch benachrichtigen wir auch Ihre Angehdrigen.

1.7.2 Zinsloses Darlehen fiir eine Strafkaution
Wir sorgen fir die Zahlung eines zinslosen Darlehens bis zur Héhe von 30.000 Euro in Landeswd&hrung fir eine Straf-
kaution.

1.7.3 Vorsdatzliche Straftaten
Sie kénnen von uns keine Leistungen erwarten, wenn die oben beschriebene Notfallsituation von lhnen vorsatzlich
herbeigefihrt wurde. Als vorsatzliche Herbeiflihrung im Sinne dieser Vorschrift gilt, wenn Sie nach Eintritt dieser Not-
fallsituation wegen einer vorsatzlich begangenen Straftat rechtskraftig verurteilt werden.
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2.2

2.3

2.4

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.5

2.6
2.6.1

2.6.2

Fahrzeugschutz

Fallt das von lhnen gefiihrte nicht &ffentliche Verkehrsmittel (Personenkraftfahrzeug der Klassen M1 oder M1G, Wohnmo-
bil mit maximal 4 Tonnen zuldssigem Gesamtgewicht, Kraftrad, Moped, Fahrrad oder ein mitgeftihrter Anhanger der
Klassen O1 oder O2) infolge einer Panne oder eines Unfalls aus oder wird es gestohlen, erbringen wir folgende Leistungen:

Weiter- und Riickfahrt-Service

Wir organisieren die Weiterfahrt zu Ihrem stdndigen Wohnsitz im Inland oder zu Ihrem Zielort in Europa und die Rtckfahrt
vom Zielort in Europa zu lhrem Wohnsitz sowie die Abholung des wieder fahrbereiten Fahrzeugs vom Schadenort.

Wir Gbernehmen hierbei entstehende Kosten fiir

+ die Fahrt vom Schadenort zu Ihrem Wohnsitz oder fir die Fahrt vom Schadenort zu einem Zielort innerhalb Europas,
- die Ruckfahrt vom Zielort zu lhrem Wohnsitz,

- die Ruckfahrt zum Schadenort fir eine Person, wenn das wieder fahrbereite Fahrzeug dort abgeholt werden soll.
Diese Kosten erstatten wir bis zur Héhe der Bahnkosten 1. Klasse einschlie3lich Zuschldgen oder die Kosten eines Lini-
enflugs (Economy Class) sowie fir nachgewiesene Taxifahrten bis zu 50 Euro.

Ubernachtungs-Service

Wir helfen lhnen auf Wunsch bei der Beschaffung einer Ubernachtungsméglichkeit und tbernehmen die Ubernach-
tungskosten fir hochstens fiinf Ndchte, jedoch nicht Uber den Tag hinaus, an dem das Fahrzeug wiederhergestellt
werden konnte oder wiederaufgefunden wurde.

Wir erstatten héchstens 75 Euro je Ubernachtung und versicherte Person.

Nehmen Sie unseren Weiter- und Riickfahrt-Service in Anspruch, tibernehmen wir Ubernachtungskosten nur fiir eine
Nacht.

Mietwagen-Service

Wir helfen Ihnen auf Wunsch bei der Beschaffung eines Selbstfahrervermietfahrzeugs und tibernehmen die Kosten fiir
die Anmietung eines gleichartigen Mietfahrzeugs bis zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft oder bis zur Wieder-
beschaffung eines Ersatzfahrzeugs, jedoch hdchstens bis zu insgesamt 600 Euro; bei Leihfahrrédern Gbernehmen wir
maximal 50 Euro.

Anstelle der Leistung Mietwagen erstatten wir bei Unfall bis zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft oder bis zur
Wiederbeschaffung eines Ersatzfahrzeugs eine Nutzungsausfallentschddigung, jedoch hdchstens fir sieben Tage bis
zu 50 Euro je Ausfalltag.

Nehmen Sie unseren Weiter- und Riickfahrt-Service oder den Ubernachtungs-Service in Anspruch, tibernehmen wir
keine Mietwagenkosten oder Nutzungsausfallentschddigung.

Soforthilfe am Schadenort
Pannen- und Unfallhilfe

Wir sind bei der Wiederherstellung der Fahrbereitschaft an der Schadenstelle durch ein Pannenhilfsfahrzeug behilflich
und lbernehmen die hierdurch entstehenden Kosten in unbegrenzter Héhe.

Bei einem nicht durch uns vermittelten Pannenhilfsfahrzeug belduft sich der Hochstbetrag fir diese Leistung ein-
schlieBlich der vom Pannenhilfsfahrzeug mitgefiihrten Kleinteile auf 200 Euro.

Bergen

Ist das Fahrzeug von der StraBe abgekommen, sorgen wir fir seine Bergung einschlieBlich Gepdck und nicht gewerb-
lich beférderter Ladung und tGbernehmen die hierdurch entstehenden Kosten.

Abschleppen

Kann das Fahrzeug an der Schadenstelle nicht wieder fahrbereit gemacht werden, sorgen wir flir das Abschleppen
des Fahrzeugs in eine ndchstgelegene Fachwerkstatt einschlieBlich Gepdck und nicht gewerblich beférderter Ladung
und Ubernehmen die hierdurch entstehenden Kosten in unbegrenzter Hohe.

Bei nicht durch uns vermittelten Leistungen fiir das Abschleppen und den Ricktransport des Gepdcks betragt der
Hochstbetrag jeweils 200 Euro; hierauf werden durch den Einsatz eines Pannenhilfsfahrzeugs entstandene Kosten
angerechnet.

Autoschliissel-Service

Haben Sie die Schlissel fur Ihr Fahrzeug verloren, organisieren wir den Versand der vorhandenen Ersatzschlissel und
libernehmen die hierdurch entstehenden Versandkosten. Die Kosten der Ersatzschlissel selbst tbernehmen wir nicht.

Fahrzeugtransport-Service

Kann das Fahrzeug am Schadenort oder in dessen Ndhe nicht innerhalb von drei Werktagen fahrbereit gemacht
werden und Ubersteigen die voraussichtlichen Reparaturkosten nicht den Betrag, der fiir ein gleichwertiges
gebrauchtes Fahrzeug aufgewandt werden muss, sorgen wir fir den Transport des Fahrzeugs zu einer Werkstatt an
einem anderen Ort.

Wir Gbernehmen die hierdurch entstehenden Kosten bis zur Hohe der Kosten flir einen Ricktransport an lhren sténdi-
gen Wohnsitz im Inland; liegt der Schadenort auBerhalb Europas, zahlen wir héchstens 5.000 Euro.

Liegt der Schadenort in Deutschland, sorgen wir dafir, dass Sie und die mitversicherten Personen méglichst
zusammen mit dem Fahrzeug zu Ihrem Wohnsitz gebracht werden (Pick-up-Service).
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2.7

Fahrzeugunterstellung

Muss das Fahrzeug bis zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft oder bis zur Durchftihrung des Transports zu einer
Werkstatt untergestellt werden, Gbernehmen wir die dadurch entstehenden Kosten, jedoch héchstens fir zwei Wo-
chen. Diese Leistung erbringen wir auch, wenn das Fahrzeug nach einem Diebstahl im Ausland wiederaufgefunden
wird und bis zur Durchfiihrung des Riicktransports oder der Verzollung bzw. Verschrottung untergestellt werden muss.

2.8 Fahrzeugverzollung und -verschrottung (nur Ausland)

Muss das Fahrzeug im Ausland verzollt werden, helfen wir bei der Durchflihrung der Verzollung. Zusétzlich tragen wir
die hierbei anfallenden Verfahrensgebtihren mit Ausnahme des Zollbetrags und sonstiger Steuern.

Ist zur Vermeidung der Verzollung eine Verschrottung des Fahrzeugs erforderlich, Gbernehmen wir die hierdurch ent-
stehenden Kosten.

2.9 Hilfe bei der Fahrzeugreparatur

2.91 Muss das Fahrzeug repariert werden, helfen wir bei der Suche nach einer Werkstatt. Fir die Auswahl und die
Leistungen der Werkstatt tbernehmen wir keine Haftung.

2.9.2 Kdnnen Ersatzteile zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft oder Verkehrssicherheit des Fahrzeugs an einem
auslandischen Schadenort oder in dessen Ndhe nicht beschafft werden, sorgen wir dafiir, dass Sie diese auf
schnellstmdglichem Wege erhalten und tbernehmen alle entstehenden Versandkosten, nicht aber die Kosten der
Ersatzteile selbst.

2.9.3 Liegt der Schadenort in Deutschland oder in Europa und Sie haben die Absicht, Ihr beschddigtes Fahrzeug
bestmdglich zu verduBern, benennen wir lhnen Restwerteaufkdufer.

2.10 Hilfe bei der Fahrzeugriickfiihrung (nur Ausland)

Wird lhr Fahrzeug nach einem Diebstahl im Ausland innerhalb von vier Wochen in fahrbereitem Zustand wieder auf-
gefunden und ist noch nicht in fremdes Eigentum Ubergegangen, sorgen wir fiir die Rtckflihrung des Fahrzeugs zu
Ihrem sténdigen Wohnsitz.

Veranlassen Sie die Abholung selbst, erhalten Sie von uns als Kostenersatz 0,50 Euro je Kilometer Entfernung zwischen
Ihrem Wohnsitz und dem Schadenort. Liegt der Schadenort auBerhalb Europas, zahlen wir hdchstens 5.000 Euro.

3 Ausschliisse und Leistungseinschrédnkungen

3.1 Kein Versicherungsschutz besteht

3.1.1 flr Schaden gemdB Teil |, Ziffer 4 der Versicherungsbedingungen;

3.1.2 bei Schaden durch Krieg, innere Unruhen, terroristische Handlungen, Anordnungen staatlicher Stellen, Erdbeben
oder Kernenergie;

Wir helfen jedoch, soweit méglich, wenn sie von einem dieser Ereignisse Uberrascht worden sind. Wir helfen lhnen dann
bis zu 14 Tage, gerechnet von dem Datum, an dem das Ereignis zum ersten Mal aufgetreten ist.

3.1.3 bei Schaden durch eine Erkrankung oder Verletzung, die innerhalb sechs Wochen vor Reisebeginn erstmalig oder
zum wiederholten Male aufgetreten ist oder noch vorhanden war;

314 wenn Sie bei Eintritt des Schadens ohne Fahrerlaubnis gefahren sind oder Sie zum Fiihren des Fahrzeugs nicht
berechtigt waren;

3.1.5 wenn Sie mit dem Fahrzeug bei Schadeneintritt teilgenommen haben an:

- einer Fahrveranstaltung, bei der es auf die Erzielung einer Héchstgeschwindigkeit ankam,
- einer dazu gehdrigen Ubungsfahrt oder
- einer Geschicklichkeitsprtfung;

3.1.6 wenn Sie bei Eintritt des Schadens das Fahrzeug zur gewerbsmaBigen Personenbeférderung oder gewerbsmaBigen
Vermietung verwendet haben;

3.1.7 wenn der Schadenort weniger als 50 Kilometer Luftlinie von Ihrem stdndigen Wohnsitz entfernt liegt. Wir leisten
jedoch in den in Teil I, Ziffer 1.3.2 genannten Fdllen.

3.2 Leistungskiirzung
Haben Sie aufgrund unserer Leistungen Kosten erspart, die Sie ohne den Schadeneintritt hdtten aufwenden mussen,
kdnnen wir unsere Leistung um einen Betrag in Hhe dieser Kosten kdiirzen.
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4.1

4.2

4.3

Lt

4.5

4.6

1.3
1.3.1

1.3.2

1.4
1.4

1.4.2

Obliegenheiten im und nach dem Versicherungsfall

Sie sind verpflichtet
die Obliegenheiten gemdB Teil I, Ziffer 5 der Versicherungsbedingungen zu beachten;

sich mit uns dartiber abstimmen, ob und welche Leistungen wir erbringen. Wir unterhalten einen Notdienst, der rund
um die Uhr besetzt ist;

den Schaden so gering wie mdglich zu halten und unsere Weisungen zu beachten;

uns jede zumutbare Untersuchung tber Ursache und Héhe des Schadens und tber den Umfang unserer
Entschadigungspflicht zu gestatten sowie Originalbelege zum Nachweis der Schadenh&he vorzulegen und, soweit
erforderlich, die behandelnden Arzte, Zahndrzte, Heilpraktiker, Krankenanstalten aller Art, Versicherungstrager,
Gesundheits- und Versorgungs&mter von ihrer Schweigepflicht zu entbinden;

uns bei der Geltendmachung der aufgrund unserer Leistungen auf uns tbergegangenen Anspriiche gegentiber
Dritten zu unterstiitzen und uns die hierflr bendtigten Unterlagen auszuhdndigen;

auf Verlangen Beginn und Ende jeder Reise nachzuweisen.

Rechtsfolgen bei Verletzungen von Obliegenheiten

Die Rechtsfolgen bei der Verletzung von Obliegenheiten ergeben sich aus Teil |, Ziffer 6.

Verkehrs- und Reisevertragsrechtsschutzversicherung

(Im folgenden Teil Il E der Verbundenen Versicherungsbedingungen steht ,,ARAG* oder ,wir” fiir die ARAG SE.)

Den fiir lhren ARAG ReiseProtect Tarif geltenden Versicherungsumfang sowie die Hohe der jeweiligen Entschdadi-
gungsleistungen in der Verkehrs- und Reisevertragsrechtsschutzversicherung entnehmen Sie bitte der Leistungsbe-
schreibung.

Inhalt der Rechtsschutzversicherung

Sie haben Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen als

+ Fahrer

- Mieter

+ Halter

von Motorfahrzeugen zu Lande sowie Anh&ngern wahrnehmen (hierzu gehéren zum Beispiel auch E-Bikes, E-Scooter,
Segways, Skateboards mit Elektroantrieb).

Versicherungsschutz haben Sie mit Ausnahme des Rechtsschutzes im Vertrags- und Sachenrecht auch bei der
Teilnahme am &ffentlichen Verkehr als

- Fahrgast

- FuBgdnger

- Radfahrer

- sonstiger Teilnehmer (zum Beispiel Inline-Skater, Rollschuh- oder Skatebordfahrer, Reiter)

Mitversichert sind

je nach Tarifvariante die in Teil |, Ziffer 1.1 genannten Personen;

alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berechtigte Insassen jedes bei Vertragsabschluss oder
wdhrend der Vertragsdauer auf den versicherten Personenkreis zugelassenen, amtlich registrierten oder auf deren
Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehenen oder von diesem Personenkreis zum vorlibergehenden
Gebrauch angemieteten Motorfahrzeugs zu Lande sowie Anh&ngers. (Berechtigt ist jede Person, die das
Kraftfahrzeug mit lhrem Einversténdnis fiihrt oder nutzt.)

Der Versicherungsschutz umfasst:
Schadenersatz-Rechtsschutz

flr die Durchsetzung Ihrer Schadenersatzanspriiche. Diese dirfen jedoch nicht auch auf einer Vertragsverletzung be-
ruhen;

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht,

um lhre rechtlichen Interessen aus privatrechtlichen Schuldverhdaltnissen und dinglichen Rechten wahrzunehmen. Aus-
nahme: Streitigkeiten aus Eigentumsverhdltnissen und aus An- und Verkauf eines Fahrzeugs oder Anhé&ngers sind
nicht versichert.
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Soweit es sich um eine Angelegenheit aus dem Bereich Schadenersatz-Rechtsschutz nach Ziffer 1.4.1, handelt, ist die-
ser maBgeblich.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich abweichend von Ziffer 1.1 auch auf die Wahrnehmung lhrer rechtlichen Inte-
ressen aus Reisedienstleistungs-, Personentransport- und Beherbergungsvertrdgen (Beispiele: Streitigkeiten wegen
Reisemdngeln mit dem Reiseveranstalter oder um Entschédigung nach Flugverspé&tungen):

1.4.3 Verwaltungs-Rechtsschutz,
um lhre rechtlichen Interessen in verkehrsrechtlichen Angelegenheiten vor Verwaltungsbehdrden und -gerichten wahr-
zunehmen;

144 Straf-Rechtsschutz

fir die Verteidigung, wenn Ihnen ein verkehrsrechtliches Vergehen — also ein Vergehen mit Bezug zum StraBenverkehr —
vorgeworfen wird. Vergehen sind Straftaten, die im MindestmalB mit einer Freiheitsstrafe von unter einem Jahr oder Geld-
strafe bedroht sind.
Ausnahme: Ein Gericht stellt rechtskraftig fest, dass Sie das Vergehen vorsatzlich begangen haben. Dann sind Sie
verpflichtet, der ARAG SE die entstandenen Kosten zu erstatten. Sie haben keinen Versicherungsschutz, wenn lhnen
ein Verbrechen vorgeworfen wird. Ein Verbrechen ist eine Straftat, die im MindestmafB mit einer Freiheitsstrafe von
einem Jahr bedroht ist.

1.4.5 Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz
fur lhre Verteidigung, wenn lhnen eine Ordnungswidrigkeit vorgeworfen wird. (Beispiel: Sie verstoBen gegen die Gurtpflicht)

1.4.6 ARAG JuraTel® (Teil Il E, Ziffer 9)

1.4.7 Rechtsschutz fir Mediationsverfahren (Teil Il E, Ziffer 5 a))

1.5 Sie haben keinen Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen im Zusammenhang mit einer geplanten oder
ausgelbten gewerblichen, freiberuflichen oder sonstigen selbststdndigen Tatigkeit wahrnehmen.

1.6 Wenn wir einen Versicherungsfall fir Sie Gbernehmen sollen, missen folgende Bedingungen erfiillt sein:

+ Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben.

+ Der Fahrer muss berechtigt sein, das Fahrzeug zu fihren.

- Das Fahrzeug muss zugelassen sein oder ein Versicherungskennzeichen (sogenanntes Nummernschild) haben.
Was geschieht, wenn gegen diese Bedingungen verstoBen wird?

Dann besteht Versicherungsschutz nur fir diejenigen versicherten Personen, die von diesem VerstoR nichts wussten.
Das heif3t, die Personen haben ohne Verschulden oder héchstens leicht fahrldssig gehandelt. Wenn der VerstoR grob
fahrléssig war, sind wir berechtigt, ihre Leistung zu kiirzen, und zwar entsprechend der Schwere des Verschuldens.
(Beispiel fur ,grob fahrlassiges Verhalten®: Jemand verletzt die allgemein tbliche Sorgfalt in ungewshnlich hohem MaBe.)
Wenn die versicherte Person nachweist, dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrl@ssig war, bleibt der Versicherungsschutz
bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch in folgenden Fallen bestehen: Die versicherte Person oder der Fahrer weist nach,
dass der VerstoR nicht ursdchlich war fir

- den Eintritt des Versicherungsfalls,

- die Feststellung des Versicherungsfalls oder

+ den Umfang der von der ARAG SE zu erbringenden Leistung.

2 Ausschliisse und Leistungseinschrédnkungen
In folgenden Fallen haben Sie keinen Versicherungsschutz:

2.1 Jede Interessenwahrnehmung in ursdchlichem Zusammenhang mit

2141 Krieg, feindseligen Handlungen, Aufruhr, Inneren Unruhen, Streik, Aussperrung oder Erdbeben;

2.1.2 Nuklearschdden und genetischen Schéden. Dieser Ausschluss gilt nicht fir Schdden aus einer medizinischen
Behandlung.

2.2 Sie wollen Schadenersatzanspriiche abwehren. (Beispiel: Sie haben einen Verkehrsunfall und der Gegner will
Schadenersatz von Ihnen. Dies ist nicht durch die Rechtsschutzversicherung, sondern im Rahmen der
Haftpflichtversicherung versichert.)

Ausnahme: Der Schadenersatzanspruch beruht auf einer Vertragsverletzung. (Beispiel: Der Vermieter des Mietfahrzeugs
verlangt Schadenersatz wegen verspdteter Riickgabe. Dies ist aufgrund des Mietvertrags tber den Vertrags-Rechts-
schutz versichert.)

2.3 Sie wollen gegen die ARAG SE oder ihr Schadenabwicklungsunternehmen vorgehen.

2.4 Jede Interessenwahrnehmung fir Sie als Gldubiger in einem Insolvenzverfahren Gber das Vermdgen eines anderen;
ausgenommen hiervon ist die Anmeldung der Forderungen zur Insolvenztabelle.
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2.5
2.5.1

2.5.2

2.5.3

2.6
2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.7

2.8

2.9

2.10

3.1
3.1.1

3.2

3.2.1

3.2.1.1

3.2.1.2

3.2.1.3

Sie nehmen lhre rechtlichen Interessen wahr

vor Verfassungsgerichten oder

vor internationalen oder supranationalen Gerichtshéfen (zum Beispiel: Europdischer Gerichtshof).
Ausnahme: Sie nehmen Ihre rechtlichen Interessen wahr als Bediensteter internationaler oder supranationaler Orga-
nisationen aus Arbeitsverhdltnissen oder &ffentlich-rechtlichen Dienstverhdltnissen.

in Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren wegen eines Park- oder HalteverstoBes, bei denen die deutsche
BuBgeldkatalog-Verordnung (BKatV) keinen Eintrag in das Verkehrszentralregister vorsieht (Punktesystem), und
darliber hinaus auch in Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren wegen eines Halt- oder ParkverstoBes im
Ausland.

Es bestehen Streitigkeiten

zwischen Ihnen und weiteren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrags;
von Mitversicherten gegen Sie;
von Mitversicherten untereinander.

Streitigkeiten sonstiger Lebenspartner (nicht eheliche und nicht eingetragene Lebenspartner gleich welchen
Geschlechts) untereinander, wenn diese Streitigkeiten im ursdchlichen Zusammenhang mit der Partnerschaft stehen.
Dies gilt auch, wenn die Partnerschaft beendet ist.

Ansprtiche oder Verbindlichkeiten werden auf Sie Ubertragen oder sind auf Sie Gibergegangen, nachdem ein
Versicherungsfall bereits eingetreten ist. (Beispiel: Ihr Arbeitskollege hat einen Verkehrsunfall und Ubertrégt seine
Schadenersatzanspriiche auf Sie. Diese wollen Sie gegentiber dem Unfallgegner geltend machen. Dies ist nicht
versichert.)

Sie wollen die Ansprliche eines anderen geltend machen oder Sie sollen fur Verbindlichkeiten eines anderen
einstehen. (Beispiel: Ihr Arbeitskollege kauft ein Fahrzeug. Sie burgen fir den Darlehensvertrag mit dem
Autoverkdufer. Streitigkeiten aus dem Blrgschaftsvertrag sind nicht versichert.)

Sie haben in den Leistungsarten nach Ziffer 1.4.1 bis 1.4.3 den Versicherungsfall vorsatzlich und rechtswidrig
herbeigefihrt. Wird dies erst nachtréglich bekannt, sind Sie verpflichtet, unsere Leistungen zurtickzuzahlen.

Ablehnung des Rechtsschutzes wegen mangelnder Erfolgsaussichten oder Mutwilligkeit

Die ARAG SE kann den Rechtsschutz ablehnen, wenn ihrer Auffassung nach

die Wahrnehmung Ihrer rechtlichen Interessen keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat oder

Sie lhre rechtlichen Interessen mutwillig wahrnehmen wollen.

Mutwilligkeit liegt dann vor, wenn die voraussichtlich entstehenden Kosten in einem groben Missverhdltnis zum ange-
strebten Erfolg stehen. In diesem Fall kénnen wir nicht zahlen, weil die berechtigten Interessen der Gemeinschaft der
Versicherten beeintréchtigt wiirden.

Die Ablehnung missen wir lhnen in diesen beiden Fallen unverztiglich schriftlich mitteilen, und zwar mit Begriindung.
(-Unverziglich® heiBt nicht unbedingt ,sofort®, sondern ,ohne schuldhaftes Zégern bzw. so schnell wie eben méglich®.)

Hat die ARAG SE den Rechtsschutz aus anderen Griinden abgelehnt und widersprechen Sie dieser Ablehnung, so
kann die ARAG SE den Rechtsschutz aus den unter Ziffer 3.1.1 oder 3.1.2 genannten Griinden nur dann ablehnen,
wenn sie Ihnen dies danach unverzlglich unter Angabe der Griinde, die zur Ablehnung nach einer dieser Ziffern
geftihrt haben, in Textform mitteilt.

Was geschieht, wenn die ARAG SE eine Leistungspflicht nach Ziffer 3.1 ablehnt und Sie damit nicht einverstanden
sind?
Schiedsgutachterverfahren

Sie kdnnen von der ARAG SE die Einleitung eines Schiedsgutachterverfahrens verlangen. Die ARAG SE ist verpflichtet,
Sie auf diese Mdglichkeit hinzuweisen. Mit diesem Hinweis muss die ARAG SE Sie auffordern, ihr alle nach Ihrer Auf-
fassung fur die Durchfiihrung des Schiedsgutachterverfahrens wesentlichen Mitteilungen und Unterlagen zuzusenden.

Wenn Sie die Durchflihrung eines Schiedsgutachterverfahrens verlangen, muss die ARAG SE dieses Verfahren
innerhalb eines Monats einleiten und Sie hierlber unterrichten. Wenn die ARAG SE das Schiedsgutachterverfahren
nicht innerhalb eines Monats einleitet, besteht fir Sie Versicherungsschutz im beantragten Umfang.

Wenn zur Durchsetzung |hrer rechtlichen Interessen Fristen einzuhalten sind, muss die ARAG SE die zur Fristwahrung
notwendigen Kosten tragen, und dies bis zum Abschluss des Schiedsgutachterverfahrens. (Beispiele fur das
Einhalten von Fristen: Berufungsfrist droht abzulaufen, Verjdhrung droht einzutreten.) Wenn der Schiedsspruch
ergibt, dass die Leistungsverweigerung berechtigt war, missen Sie der ARAG SE diese Kosten erstatten.

Der Schiedsgutachter ist ein seit mindestens flinf Jahren zugelassener Rechtsanwalt. Er wird vom Prdsidenten der
fir Ihren Wohnsitz zustdndigen Rechtsanwaltskammer benannt. Dem Schiedsgutachter muss die ARAG SE alle ihr
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vorliegenden Mitteilungen und Unterlagen zur Verfligung stellen, die fir die Durchfiihrung des
Schiedsgutachterverfahrens wesentlich sind. Der Schiedsgutachter entscheidet schriftlich, ob Versicherungsschutz
besteht. Diese Entscheidung ist fir die ARAG SE verbindlich.

3.2.2 Stichentscheid
Sie kdnnen aber auch den fur Sie tatigen oder noch zu beauftragenden Rechtsanwalt veranlassen, eine begriindete
Stellungnahme abzugeben, und zwar zu folgenden Fragen:
- Besteht eine hinreichende Aussicht auf Erfolg?
- Steht die Durchsetzung lhrer rechtlichen Interessen in einem angemessenen Verhdaltnis zum angestrebten Erfolg?
Die Entscheidung des Rechtsanwalts ist fur Sie und fiir die ARAG SE bindend.
Ausnahme: Diese Entscheidung weicht offenbar von der tatséchlichen Sach- oder Rechtslage erheblich ab.

3.3 Kosten
Die Kosten des Schiedsgutachtens bzw. des Stichentscheids trdgt die ARAG SE unabhdngig von deren Ergebnis.

L Voraussetzung fiir den Anspruch auf Versicherungsschutz

4.1 Sie haben Anspruch auf Versicherungsschutz, wenn ein Versicherungsfall eingetreten ist.
Diesen Anspruch haben Sie aber nur, wenn der Versicherungsfall nach Beginn des Versicherungsschutzes und vor
dessen Ende eingetreten ist.
Der Versicherungsfall ist:

4.1.1 im Schadenersatz-Rechtsschutz nach Ziffer 1.4.1 das erste Ereignis, bei dem der Schaden eingetreten ist oder
eingetreten sein soll;

.12 in allen anderen Fallen der Zeitpunkt, zu dem Sie oder ein anderer (zum Beispiel der Gegner oder ein Dritter) gegen
Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften verstoBen hat oder verstoBen haben soll.
Hierbei beriicksichtigt die ARAG SE
- alle Tatsachen (das heiBt konkrete Sachverhalte im Gegensatz zu Werturteilen),
+ mit denen Sie ihr Rechtsschutzbegehren begriinden,
- um die jeweilige Interessenverfolgung zu stiitzen.
Es gelten keine Wartezeiten.

4.2 Was gilt, wenn in den unter Ziffer 4.1.2 genannten Fallen mehrere tatsdchliche oder behauptete RechtsverstdBe fir
die rechtliche Interessenwahrnehmung urséchlich sind?
+ Dann ist der erste entscheidend. Unberlcksichtigt bleiben dabei zu Ihren Gunsten tatsdchliche oder behauptete

VerstoRBe, die langer als ein Jahr vor Beginn des Versicherungsschutzes zuriickliegen.

4.3 Wenn sich ein behaupteter RechtsverstoB tiber einen Zeitraum erstreckt (DauerverstoB), ist nur dessen Beginn
maBgeblich. Ein solcher DauerverstoB liegt vor
+ bei sich gleichmdaBig wiederholenden VerstoBen oder
- wenn ein andauernder rechtswidriger Zustand herbeigefiihrt worden sein soll.

L4 Sie haben keinen Versicherungsschutz, wenn Sie der ARAG SE einen Versicherungsfall melden, aber mit dem
betroffenen Risiko zu diesem Zeitpunkt lIanger als drei Jahre nicht mehr bei der ARAG SE versichert sind.

5 Leistungsumfang

5.1 Die ARAG SE erbringt und vermittelt Dienstleistungen, damit Sie Ihre Interessen im nachfolgend erlduterten Umfang
wahrnehmen kdnnen:

5.1.1 Bei Eintritt des Versicherungsfalls im Inland tbernimmt die ARAG SE folgende Kosten:
Die Vergltung eines Rechtsanwalts, der Ihre Interessen vertritt (Wenn Sie mehr als einen Rechtsanwalt beauftragen,
tragt die ARAG SE die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht. Auch Mehrkosten aufgrund eines Anwaltswechsels
tragt die ARAG SE nicht.)
Die ARAG SE erstattet maximal die gesetzliche Vergitung eines Rechtsanwalts, der am Ort des zusténdigen Gerichts
ansdssig ist oder wdre. Die gesetzliche Verglitung richtet sich nach dem Rechtsanwaltsverglitungsgesetz.
Die ARAG SE tbernimmt auch die Reisekosten und Abwesenheitsgelder fir einen Besuch des fir Sie tatigen Rechts-
anwalts bei lhnen bis zu einer Entfernung von 100 Kilometern, wenn der Besuch aufgrund besonderer Situationen
erforderlich ist (sogenannter mobiler Anwalt: zum Beispiel bei Krankheit, Unfall, Unabkémmlichkeit in der Firma). Die
Reisekosten und Abwesenheitsgelder erstattet die ARAG SE bis zur Hohe der Sdtze, die flir Geschdftsreisen deutscher
Rechtsanwdlte gelten.
Wohnen Sie mehr als 100 Kilometer Luftlinie vom zustdndigen Gericht entfernt?
Dann tbernimmt die ARAG SE weitere anwaltliche Kosten, und zwar bis zur Hohe der gesetzlichen Vergitung eines
Rechtsanwalts, der nur den Schriftverkehr mit dem Anwalt am Ort des zusténdigen Gerichts fihrt (sogenannter Ver-
kehrsanwalt). Alternativ Gbernimmt die ARAG SE in gleicher Hohe Reisekosten und Abwesenheitsgelder des fir Sie
tatigen Rechtsanwalts.
Dies gilt nur fir die erste Instanz.
Ausnahme: Im Straf- und Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz tragt die ARAG SE diese weiteren Kosten nicht.

50 Verbundene Versicherungsbedingungen — ARAG AB ReiseProtect 2020



Wenn sich die Tatigkeit des Anwalts auf die folgenden Leistungen beschrdnkt, dann tragt die ARAG SE je Versiche-
rungsfall Kosten von bis zu 250 Euro:

+ |hr Anwalt erteilt Ihnen einen mindlichen oder schriftlichen Rat,

+ er gibt Ihnen eine Auskunft oder

- er erarbeitet fir Sie ein Gutachten.

5.1.2 Bei einem Versicherungsfall im Ausland tragt die ARAG SE die Kosten flir einen Rechtsanwalt, der fiir Sie am
zustdndigen Gericht im Ausland tatig wird. Dies kann sein entweder
- ein am Ort des zustdndigen Gerichts ansdssiger ausléndischer Rechtsanwalt oder
+ ein Rechtsanwalt in Deutschland.

Den Rechtsanwalt in Deutschland vergttet die ARAG SE so, als wdre der Rechtsstreit am Ort seines Anwaltsbiros in
Deutschland. Diese Verglitung ist begrenzt auf die gesetzliche Vergtitung.

Ist ein ausldndischer Rechtsanwalt fur Sie tatig und wohnen Sie mehr als 100 Kilometer Luftlinie vom zust&ndigen
Gericht (im Ausland) entfernt? Dann Ubernimmt die ARAG SE zusdtzlich die Kosten eines Rechtsanwalts an |hrem
Wohnort. Diesen Rechtsanwalt bezahlt die ARAG SE dann bis zur Héhe der gesetzlichen Verglitung eines Rechtsan-
walts, der den Schriftverkehr mit dem Anwalt am Ort des zusténdigen Gerichts fihrt (sogenannter Verkehrsanwalt).
Dies gilt nur fir die erste Instanz.

Wenn sich die Tatigkeit des Anwalts auf die folgenden Leistungen beschrdnkt, dann trédgt die ARAG SE je Versiche-
rungsfall Kosten von bis zu 250 Euro:

+ |Ihr Anwalt erteilt Ihnen einen mindlichen oder schriftlichen Rat,

- er gibt lhnen eine Auskunft oder

- er erarbeitet fur Sie ein Gutachten.

Haben Sie einen Versicherungsfall, der aufgrund eines Verkehrsunfalls im europdischen Ausland eingetreten ist, und
haben Sie daraus Anspriiche?

Dann muss zundchst eine Regulierung mit dem Schadenregulierungsbeauftragten bzw. mit der Entschédigungsstelle
im Inland erfolgen. Erst wenn diese Regulierung erfolglos geblieben ist, tréigt die ARAG SE auch Kosten fir eine Rechts-
verfolgung im Ausland. Die zusatzlichen Kosten der Regulierung im Inland tbernimmt die ARAG SE im Rahmen der
gesetzlichen Gebuhren, und zwar bis zur Hohe einer 1,5-fachen Geblihr nach § 13 Rechtsanwaltsverglitungsgesetz
(RVG) fur dessen gesamte Tatigkeit.

Bei Eintritt eines Versicherungsfalls in dem unter Ziffer 6.1 genannten &rtlichen Geltungsbereich trégt die ARAG SE
abweichend von dieser Ziffer die Vergltung eines fir Sie tatigen ausléndischen Rechtsanwalts bis zur Hohe der ge-
setzlichen GebUhren, die bei der Wahrnehmung der rechtlichen Interessen in Deutschland durch einen Rechtsanwalt
angefallen wdren. Dabei legt die ARAG SE das deutsche Gebihrenrecht und die hier tblichen Gegenstands- und
Streitwerte zugrunde.

5.1.3 Die ARAG SE tragt
- die Gerichtskosten einschlieBlich der Entschadigung fiir Zeugen und Sachverstdndige, die vom Gericht herangezo-
gen werden;
- die Kosten des Gerichtsvollziehers.

5.1.4 Die ARAG SE Ubernimmt die Geblhren eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens. Und zwar bis zur Héhe der
Gebuhren, die im Falle der Anrufung eines zustdndigen staatlichen Gerichts erster Instanz entstiinden.
Versicherungsschutz fir Mediation nach Ziffer 5a besteht nur im Inland.

5.1.5 Die ARAG SE tbernimmt die Verfahrenskosten vor Verwaltungsbehdrden, die Ihnen von der Behdrde in Rechnung
gestellt werden.

5.1.6 Die ARAG SE tbernimmt lhre Kosten fir einen Sachverstdndigen, wenn folgende Voraussetzungen erfiillt sind: Der
Sachverstdndige verfligt tber die erforderliche technische Sachkunde. Als technisch sachkundig gelten
Sachverstdndige, die von einer staatlichen oder staatlich anerkannten Stelle bestellt oder von einer nach den jeweils
glltigen DIN/ISO-Normen akkreditierten Stelle zertifiziert worden sind.

Die Kostenlibernahme gilt in Féllen der Verteidigung in einem verkehrsrechtlichen Straf- und Ordnungswidrigkeiten-
verfahren.

5.1.7 Die ARAG SE tragt die Ubliche Vergltung eines im Ausland ansdssigen Sachverstdndigen. Dieser Fall tritt ein, wenn
Sie Ersatzanspriiche wegen der im Ausland eingetretenen Beschddigung eines Kraftfahrzeugs oder eines Anh&ngers
geltend machen wollen.

5.1.8 Die ARAG SE tragt lhre Kosten fur eine Reise zum Gericht, wenn
+ Sie dort als Beschuldigter oder Prozesspartei erscheinen missen und
- Sie Rechtsnachteile nur durch |hr persénliches Erscheinen vermeiden kénnen.
Die Reisekosten zu einem inldndischen Gericht Gbernimmt die ARAG SE jedoch nur, wenn Sie — Uber die vorgenannten
Voraussetzungen hinaus — mehr als 100 Kilometer Luftlinie vom Gerichtsort entfernt wohnen.
Die ARAG SE Ubernimmt die tatsdchlich entstehenden Kosten bis zur Hohe der fir Geschdftsreisen von deutschen
Rechtsanwdlten geltenden Satze. Wenn Sie diese Kosten in fremder Wahrung bezahlt haben, erstattet die ARAG SE
Ihnen diese in Euro.
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5.2

5.3
5.3.1

5.3.2
5.3.2.1

5.3.2.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

5.3.6

5.3.7

5.3.8

5.3.9

5.4

5.5
5.5.1

5.56.2

5.5.3

5.6

5.7

Die ARAG SE tbernimmt die Anwalts- und Gerichtskosten lhres Prozessgegners, wenn Sie zur Erstattung dieser
Verfahrenskosten aufgrund gerichtlicher Festsetzung verpflichtet sind.

Die ARAG SE erstattet die von ihr zu tragenden Kosten, wenn Sie nachweisen, dass Sie

- zu deren Zahlung verpflichtet sind oder

- diese Kosten bereits gezahlt haben.

Bei fremder Wdhrung erstattet die ARAG SE Ihnen diese in Euro und benutzt als Abrechnungsgrundlage den Wech-
selkurs des Tages, an dem Sie die Kosten vorgestreckt haben.

Die ARAG SE kann folgende Kosten nicht erstatten:

Kosten, die Sie Gbernommen haben, ohne rechtlich dazu verpflichtet zu sein;

Kosten,

die bei einer gltlichen Einigung entstanden sind und die nicht dem Verhd&ltnis des von Ihnen angestrebten
Ergebnisses zum erzielten Ergebnis entsprechen. (Beispiel: Sie verlangen Schadenersatz in Hohe von 10.000 Euro. In
einem Vergleich mit dem Gegner erlangen Sie einen Betrag von 8.000 Euro = 80 Prozent des angestrebten
Ergebnisses. In diesem Fall Gbernimmt die ARAG SE 20 Prozent der entstandenen Kosten — ndmlich fir den Teil, den
Sie nicht durchsetzen konnten.)

Dies bezieht sich auf die gesamten Kosten der Streitigkeit.

Ausnahme: Es ist gesetzlich eine andere Kostenregelung vorgeschrieben;

die darauf entfallen, dass Sie im Rahmen einer gttlichen Einigung unstrittige Anspriiche einbezogen haben;

die vereinbarte Selbstbeteiligung je Versicherungsfall, die von den von der ARAG SE zu tragenden Kosten abgezogen
wird. Ausnahme: Hangen mehrere Versicherungsfalle zeitlich und ursd@chlich zusammen, zieht die ARAG SE zu |hren
Gunsten die Selbstbeteiligung nur einmal ab.

Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren ZwangsvollstreckungsmaBnahme (zum Beispiel: Kosten eines
Gerichtsvollziehers) je Vollstreckungstitel entstehen;

Kosten von ZwangsvollstreckungsmaBnahmen, die spater als fiinf Jahre nach Rechtskraft des Vollstreckungstitels
eingeleitet werden (,Vollstreckungstitel“ sind unter anderem Vollstreckungsbescheid und Urteil);

Kosten fur Strafvollstreckungsverfahren jeder Art, bei denen vom Gericht eine Geldstrafe oder GeldbuBBe unter 250 Euro
verhdingt wurde;

Kosten, zu deren Ubernahme ein anderer verpflichtet wére, wenn der Rechtsschutzversicherungsvertrag nicht bestiinde;

Kosten, die bei Teileintrittspflicht auf den nicht gedeckten Teil entfallen. Treffen Anspriiche zusammen, fir die teils
Versicherungsschutz besteht, teils nicht, trdgt die ARAG SE nur den Teil der angefallenen Kosten, der dem Verhdltnis
des Wertes des gedeckten Teils zum Gesamtstreitwert (Quote) entspricht. In den Fdllen der Ziffer 1.4.4 und 1.4.5
richtet sich der von der ARAG SE zu tragende Kostenanteil nach Gewichtung und Bedeutung der einzelnen Vorwdirfe
im Gesamtzusammenhang;

die Umsatzsteuer, soweit Sie zum Vorsteuerabzug berechtigt sind.

Die ARAG SE zahlt in jedem Versicherungsfall héchstens die in unserem Vertrag vereinbarte Versicherungssumme.
Zahlungen fir Sie selbst und fur mitversicherte Personen in demselben Versicherungsfall rechnet die ARAG SE zusammen.
Dies gilt auch fir Zahlungen aufgrund mehrerer Versicherungsfdlle, die zeitlich und urséchlich zusammenhdangen.

Die ARAG SE sorgt

fur die Ubersetzung der Unterlagen, wenn dies notwendig ist, um lhre rechtlichen Interessen im Ausland
wahrzunehmen. Die ARAG SE tbernimmt dabei auch die Kosten, die fur die Ubersetzung anfallen;

fur die Auswahl und Beauftragung eines Dolmetschers, wenn Sie, lhr mitversicherter Lebenspartner oder lhre
mitversicherten Kinder im Ausland verhaftet oder mit Haft bedroht werden, und trégt auch die hierfir anfallenden
Kosten. AuBerdem benachrichtigt die ARAG SE in diesen Fallen von Ihnen benannte Personen und bei Bedarf
diplomatische Vertretungen;

auf Ihren Wunsch fur die Aufbewahrung von Kopien wichtiger privater Unterlagen und privater Dokumente, um im
Notfall schnell Ersatz beschaffen zu kdnnen. Voraussetzung ist, dass Sie der ARAG SE die Kopien rechtzeitig, das
heiBt mindestens 14 Tage vor der Reise, zusenden.

Verlieren Sie, |hr mitversicherter Lebenspartner oder Ihre mitversicherten Kinder auf einer Reise im Ausland ein fur die
Reise bendtigtes privates Dokument, benennt die ARAG SE bei Bedarf diplomatische Vertretungen. Dort anfallende
Gebuhren fur die Erstellung von Ersatzdokumenten Ubernimmt die ARAG SE.

Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten im Ausland auch fir dort ansdssige rechts- und
sachkundige Bevollmdchtigte.

Dienstleister
Fur die Tatigkeit eines von der ARAG SE vermittelten Dienstleisters ist die ARAG SE nicht verantwortlich.
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5a

6.1

6.2

6.2.1

6.2.2

7.2

8.1
8.1.1

8.1.2

8.2

AuBergerichtliches Mediationsverfahren

Um lhnen eine einvernehmliche Konfliktbeilegung zu erméglichen, tbernimmt die ARAG SE in Deutschland fir einen
von der ARAG SE vorgeschlagenen Mediator Kosten bis zu 3.000 Euro je Mediation, flr alle in einem Kalenderjahr
eingeleiteten Mediationen jedoch nicht mehr als 6.000 Euro. (Mediation ist ein vertrauliches und strukturiertes Verfah-
ren, bei dem Parteien mithilfe eines Mediators freiwillig und eigenverantwortlich eine einvernehmliche Beilegung ihres
Konflikts anstreben.)

Sind am Mediationsverfahren auch nicht versicherte Personen beteiligt, tbernimmt die ARAG SE anteilig die Kosten
fir Sie und die versicherten Personen.

Die Kosten der Mediation tbernimmt die ARAG SE im Verkehrs- und Reisevertragsbereich.

Wenn im Rahmen eines Mediationsverfahrens im Verkehrsbereich die Einholung eines Sachverstdndigengutachtens
zweckdienlich erscheint und sich die Medianten auf einen Sachversténdigen geeinigt haben, tbernimmt die ARAG SE
auch dessen Ubliche Verglitung bis 1.000 Euro. Die Kosten werden auf die Versicherungssumme fir die Mediation
angerechnet.

Fur die Tatigkeit des Mediators und des Sachverstdndigen ist die ARAG SE nicht verantwortlich.

Die Risikoausschlisse nach Ziffer 2 kommen nicht zur Anwendung.

Es gilt keine Wartezeit.

Die vereinbarte Selbstbeteiligung zieht die ARAG SE in diesen Fdllen nicht ab.

Ortlicher Geltungsbereich des Verkehrs- und Reisevertragsrechtsschutzes

Hier gilt Ihr Versicherungsschutz:

Ihr Versicherungsschutz gilt, wenn ein Gericht oder eine Behdrde in folgenden Gebieten gesetzlich zusténdig ist oder

wdre und Sie Ihre Rechtsinteressen dort verfolgen:

+ in Europa, den auBereuropdischen Anliegerstaaten des Mittelmeers sowie auf den Kanarischen Inseln, den Azoren
und Madeira.

Fir die Wahrnehmung lhrer rechtlichen Interessen auBerhalb des Geltungsbereichs nach Ziffer 6.1 tragt die ARAG SE
die Kosten bis zu den im Versicherungsschein genannten Héchstbetrdgen in folgenden Fallen:

Der Versicherungsfall tritt wéhrend lhrer versicherten Reise ein.

Der Versicherungsschutz darf nicht auf deutsche Gerichte beschrankt sein.

Rechtsstellung mitversicherter Personen

Rechtsschutz besteht fir Sie und im jeweils bestimmten Umfang fir die in Teil I, Ziffer 1 oder im Versicherungsschein
genannten Personen. Rechtsschutz besteht auBerdem fur Anspriiche, die nattrlichen Personen kraft Gesetzes dann
zustehen, wenn Sie oder eine mitversicherte Person verletzt oder getdtet wurden. (Beispiel: Wenn Sie bei einem
Verkehrsunfall schwer verletzt werden, haben Ihre ndchsten Angehdérigen Versicherungsschutz und kdnnen damit
Unterhaltsanspriiche gegen den Unfallgegner geltend machen.)

Alle Bestimmungen aus dieser Rechtsschutzdeckung gelten auch fur die mitversicherten Personen. Wenn eine
mitversicherte Person Versicherungsschutz verlangt, kénnen Sie dem widersprechen. Ausnahme: Es handelt sich um
Ihren ehelichen bzw. eingetragenen Lebenspartner.

Besondere Obliegenheiten, Verhalten im Versicherungsfall

Was missen Sie tun, wenn ein Versicherungsfall eintritt und Sie Versicherungsschutz brauchen?

Sie mUssen der ARAG SE den Versicherungsfall unverztiglich mitteilen, gegebenenfalls auch telefonisch.
(.Unverziglich® heiBt nicht unbedingt ,sofort®, sondern ,,ohne schuldhaftes Zégern bzw. so schnell wie eben
moglich®.)

Sie mussen der ARAG SE

- vollstdndig und wahrheitsgemanB tber sdmtliche Umstdnde des Versicherungsfalls unterrichten,
- alle Beweismittel angeben und

- der ARAG SE Unterlagen auf Verlangen zur Verfligung stellen.

Kosten verursachende MaBnahmen muissen Sie mit der ARAG SE abstimmen, soweit dies flir Sie zumutbar ist
(Beispiele: die Beauftragung eines Rechtsanwalts, Erhebung einer Klage oder Einlegung eines Rechtsmittels).

Die ARAG SE bestdtigt Ihnen den Umfang des Versicherungsschutzes, der flir den konkreten Versicherungsfall
besteht.

Ergreifen Sie jedoch MaBnahmen zur Durchsetzung lhrer rechtlichen Interessen, bevor die ARAG SE den Umfang des
Versicherungsschutzes bestatigt hat und entstehen durch solche MaBnahmen Kosten, dann tragt die ARAG SE nur die
Kosten, die sie bei einer Versicherungsschutzbestdtigung vor Einleitung dieser MaBnahmen zu tragen gehabt hdtte.
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

Den Rechtsanwalt kdnnen Sie auswdhlen.

Wir wahlen den Rechtsanwalt aus,

+ wenn Sie das verlangen oder

+ wenn Sie keinen Rechtsanwalt benennen und der ARAG SE die umgehende Beauftragung eines Rechtsanwalts not-
wendig erscheint.

Wenn die ARAG SE den Rechtsanwalt auswdhlt, beauftragt die ARAG SE ihn in Ihrem Namen. Fir die Tatigkeit des

Rechtsanwalts ist die ARAG SE nicht verantwortlich.

Sie missen nach der Beauftragung des Rechtsanwalts Folgendes tun:

- lhren Rechtsanwalt vollstéindig und wahrheitsgemafB unterrichten,

+ ihm die Beweismittel angeben,

- ihm die méglichen Auskiinfte erteilen,

- die notwendigen Unterlagen beschaffen und

- der ARAG SE auf Verlangen Auskunft tber den Stand lhrer Angelegenheit geben.

Wenn Sie eine der unter Ziffer 8.1 und 8.4 genannte Obliegenheit vorsatzlich verletzen, verlieren Sie lhren

Versicherungsschutz.

Bei grob fahrldssiger Verletzung einer Obliegenheit ist die ARAG SE berechtigt, ihre Leistung zu kirzen, und zwar in

einem der Schwere lhres Verschuldens entsprechenden Verhdiltnis. (Beispiel fir ,grob fahrldssiges Verhalten®: Jemand

verletzt die erforderliche Sorgfalt in ungewd&hnlich hohem MaBe.)

Wenn Sie eine Auskunfts- oder Aufkldrungsobliegenheit nach Eintritt des Versicherungsfalls verletzen, kann auch dies

zum vollsténdigen oder teilweisen Wegfall des Versicherungsschutzes fiihren. Dies setzt jedoch voraus, dass die ARAG SE

Sie vorher durch gesonderte Mitteilung in Textform (zum Beispiel: Brief oder E-Mail) tber diese Pflichten informiert hat.

Der Versicherungsschutz bleibt bestehen, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrl@ssig verletzt

haben.

Der Versicherungsschutz bleibt auch in folgendem Fall bestehen:

Sie weisen nach, dass die Obliegenheitsverletzung nicht die Ursache war

- fur den Eintritt des Versicherungsfalls,

- fur die Feststellung des Versicherungsfalls oder

- fur die Feststellung oder den Umfang der Leistung der ARAG SE. (Zum Beispiel: Sie haben die Einlegung des Rechts-
mittels mit der ARAG SE nicht abgestimmt. Bei nachtrdglicher Prifung hatte die ARAG SE jedoch auch bei rechtzei-
tiger Abstimmung Kostenschutz gegeben.)

Der Versicherungsschutz bleibt nicht bestehen, wenn Sie Ihre Obliegenheit arglistig verletzt haben.

Ihre Anspriiche auf Versicherungsschutzleistungen kdnnen Sie nur mit dem Einversténdnis der ARAG SE abtreten.
(,Abtreten® heiBt: Sie Ubertragen Ihre Anspriiche auf Versicherungsleistung, die Sie der ARAG SE gegeniiber haben,
auf lhren Rechtsanwalt oder eine andere Person.) Das Einversténdnis der ARAG SE bedarf der Textform.

Ausnahme: Das Zustimmungserfordernis entfdllt, wenn Sie auf Geld gerichtete Anspriiche gegen die ARAG SE haben
(Beispiel: Sie sind mit der Bezahlung einer Gerichtskostenrechnung ausnahmsweise in Vorleistung getreten.).

Wenn ein anderer (zum Beispiel: Prozessgegner) Ihnen Kosten der Rechtsverfolgung erstatten muss, dann geht dieser
Anspruch auf die ARAG SE Uber. Aber nur dann, wenn die ARAG SE die Kosten bereits beglichen hat.

Sie mUssen der ARAG SE die Unterlagen aushdndigen, die die ARAG SE braucht, um diesen Anspruch durchzusetzen.
Bei der Durchsetzung des Anspruchs missen Sie auch mitwirken, wenn die ARAG SE das verlangt.

Wenn Sie diese Pflicht vorsatzlich verletzen und die ARAG SE deshalb diese Kosten von dem anderen nicht erstattet
bekommt, dann muss die ARAG SE Uber die geleisteten Kosten hinaus keine weiteren Kosten mehr erstatten.

Wenn Sie grob fahrldssig gehandelt haben, ist die ARAG SE berechtigt, die Kosten in einem der Schwere lhres Verschul-
dens entsprechenden Verhdltnis zu kirzen. Sie missen beweisen, dass Sie nicht grob fahrlassig gehandelt haben. (Bei-
spiel fur ,grob fahrléssiges Verhalten®: Jemand verletzt die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewdhnlich hohem
MaBe.)

Wenn lhnen Kosten der Rechtsverfolgung durch einen anderen (zum Beispiel: Prozessgegner) erstattet wurden, die
die ARAG SE zuvor geleistet hat, mussen Sie ihr diese zurtickzahlen.

ARAG JuraTel®

Gegenstand der telefonischen Erstberatung

Die ARAG SE stellt hnen eine Rufnummer fir den schnellen und einfachen Zugang zu einer telefonischen Erstberatung
(einem telefonischen ersten Beratungsgesprdch) durch einen in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt in allen
Rechtsangelegenheiten, auf die deutsches Recht anwendbar ist, zur Verfligung.

Bei Rechtsfragen im Ausland stehen lhnen deutschsprachige Anwalte fur eine telefonische Erstberatung im jeweiligen
Landesrecht zur Verfligung. Dies gilt zurzeit fir folgende europdische Lénder

- Belgien

- Danemark

- Estland

+ Frankreich

+ Griechenland

+ GrofB3britannien

- ltalien

+ Kroatien
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+ Lettland

+ Litauen

+ Niederlande
- Norwegen
- Osterreich
- Polen

-+ Portugal

+ Rumanien
- Schweden
+ Schweiz

- Serbien
 Slowakei

+ Spanien

+ Tschechien
« Tarkei

+ Ungarn
sowie fir die USA.

9.2 Voraussetzungen fiir den Anspruch auf Rechtsschutz
Ein Anspruch auf Versicherungsschutz besteht bei Vorliegen eines Beratungsbedtirfnisses.

9.3 Leistungsumfang

Die ARAG SE Ubernimmt fur jede telefonische Erstberatung (Rat oder Auskunft) die Vergilitung eines fur Sie tatigen

Rechtsanwalts
- in Deutschland im Umfang des Teil Il E, Ziffer 5.1.1;

+ im Ausland bis zu maximal 250 Euro, fiir alle in einem Kalenderjahr angefallenen Erstberatungen jedoch nicht mehr

als 500 Euro.
In diesen Fdllen gilt keine Selbstbeteiligung.
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Teil lll - Erlduterungen, Definitionen & Anhang

1 Erlduterungen und Definitionen

Arbeitsverhdltnis

Ein Arbeitsverhdltnis ist die rechtlich und sozial in einem Arbeitsvertrag geregelte Beziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeit-
geber. Der Versicherungsschutz umfasst sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhdltnisse mit einer Wochenarbeitszeit von min-
destens 15 Stunden, die mindestens auf eine Dauer von einem Jahr angelegt sein missen.

Arglistige Tduschung

Eine arglistige Tauschung liegt regelm&Big dann vor, wenn eine Tduschung Uber Tatsachen vorsatzlich erfolgt. Der Téuschende
sorgt damit gezielt dafiir, dass sein Verhalten zu einem Irrtum des Getduschten fihrt.

Ausland

Als Ausland gilt nicht die Bundesrepublik Deutschland sowie fur den Krankenschutz im Ausland auch nicht ein Land, in dem die
versicherte Person einen weiteren Wohnsitz hat.

Auswartiges Amt

Das Auswdartige Amt bildet zusammen mit den Auslandsvertretungen den Auswdrtigen Dienst. Das Auswdrtige Amt verdffentlicht
umfangreiche Informationen zu allen Staaten der Welt, z.B. Reise- und Sicherheitshinweise; Reisewarnungen.

Die Kontaktdaten lauten:

Postanschrift: Auswdartiges Amt, 11013 Berlin
Telefonzentrale: 030 18 17-0 (24-Stunden-Service)
Fax: 030 -18 17-51000

Internetadresse: www.auswaertiges-amt.de

Betreuungspersonen

Betreuungspersonen sind diejenigen, die ihre mitreisenden oder nicht mitreisenden minderjéhrigen oder pflegebedirftigen Ange-
horigen betreuen; Beispiel: Au-pair.

BuBgeld

Ein BuBgeld ist eine monetdre Ahndung eines GesetzesverstoBes. Sie wird bei VerstdBen gegen geltendes Recht verhdngt, wenn
es sich bei der Zuwiderhandlung um eine Ordnungswidrigkeit handelt.

Einbruchdiebstahl

Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb

a) in einen Raum eines Gebdudes einbricht, einsteigt oder mittels eines SchlUssels, dessen Anfertigung fur das Schloss
nicht von einer dazu berechtigten Person veranlasst oder gebilligt worden ist (falscher Schltssel) oder mittels anderer
Werkzeuge eindringt; der Gebrauch eines falschen SchlUssels ist nicht schon dann bewiesen, wenn feststeht, dass
versicherte Sachen abhandengekommen sind;

b) in einem Raum eines Gebdudes ein Behdltnis (z.B. Spind und SchlieBfach) aufbricht oder falsche Schlissel (siehe a)
oder andere Werkzeuge benutzt, um es zu 6ffnen; der Gebrauch eines falschen Schlissels ist nicht schon dann bewie-
sen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen abhandengekommen sind;

c) aus einem verschlossenen Raum eines Gebdudes Sachen entwendet, nachdem er sich in das Gebd&ude eingeschlichen
oder dort verborgen gehalten hatte;

d) in einem Raum eines Gebdudes bei einem Diebstahl auf frischer Tat angetroffen wird und durch Anwendung von Raub,
rauberischer Erpressung oder durch die Ausnutzung einer Wehrlosigkeit den Besitz des gestohlenen Guts erhdlt;

e) mittels richtiger Schllssel, die er im Voraus durch Einbruchdiebstahl oder durch Raub an sich gebracht hat, in einen
Raum eines Gebdudes eindringt oder dort ein Behdltnis &ffnet;

f) in einen Raum eines Gebdudes mittels richtiger Schltssel eindringt, die er im Voraus durch Diebstahl an sich gebracht
hat, vorausgesetzt, dass weder Sie noch der Gewahrsamsinhaber den Diebstahl des Schlissels durch fahrldssiges
Verhalten ermdglicht hatte.
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Eingriffe von hoher Hand

Eingriffe von hoher Hand sind MaBnahmen der Staatsgewalt; Beispiele hierfir sind: Beschlagnahme von ,exotischen® Souvenirs durch
den Zoll, Einreiseverweigerung aufgrund fehlender vorgeschriebener Einreisepapiere oder Sperrung des &ffentlichen Verkehrs.

Elementarereignisse

Elementarereignisse sind: Sturm ab Windstérke acht, Hagel, Blitzschlag, Hochwasser, Uberschwemmung, Lawinen, Vulkanaus-
bruch, Erdbeben, Erdrutsch.

Europa

Europa (geografisch), die Anliegerstaaten des Mittelmeers, die Kanarischen Inseln, die Azoren und Madeira.

Explosion

Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dampfen beruhende, plétzlich verlaufende Kraft&uBerung.

Feuer

Feuer ist ein Verbrennungsvorgang, der mit einer Lichterscheinung verbunden ist. Gltihen und Glimmen gentgt.

Gerichtskosten

Gerichtskosten setzen sich zusammen aus Gebthren und Ruslagen. Die Gebihren richten sich nach der Héhe des Streitwerts bzw.
in Straf- und BuBgeldverfahren nach der Hohe der verhdngten Strafe bzw. BuBe. Zu den Auslagen z&hlen die Entschddigungen
fiir vom Gericht herangezogene Zeugen, Sachverstdndige, Dolmetscher und Ubersetzer sowie die Aufwendungen anderer Behor-
den (zum Beispiel Polizei oder Feuerwehr), die fur die richterliche Entscheidung notwendig waren.

Gerichtsstand

Als Gerichtsstand wird der Ort des zustandigen Gerichts bezeichnet.

Medizinisch notwendige Heilbehandlung

Eine Heilbehandlung ist medizinisch notwendig, wenn es nach den objektiven medizinischen Befunden und Erkenntnissen zum
Zeitpunkt der Behandlung vertretbar war, die MaBnahme des Arztes als medizinisch notwendig anzusehen. Davon ist dann aus-
zugehen, wenn eine Behandlungsmethode zur Verfligung steht und angewendet wird, die geeignet ist, die Krankheit zu heilen, zu
lindern oder ihrer Verschlimmerung entgegen zu wirken.

Nattirliche Person

Eine natirliche Person oder physische Person ist der Mensch in seiner Rolle als Rechtssubjekt, d.h. als Trager von Rechten und
Pflichten. Gegensatz zur natirlichen Person ist die juristische Person, hdufig synonym gebraucht fir Kérperschaften, Vereine und
Gesellschaften.

Objekt

Objekt im Sinne dieser Versicherungsbedingungen ist zum Beispiel eine Ferienwohnung, ein Mietwagen, ein Wohnmobil, ein Wohn-
wagen, oder ein Boots-Charter.

Obliegenheit

Obliegenheiten sind Verhaltensregeln, die Sie beachten missen, um lhren Anspruch auf Versicherungsschutz zu erhalten.

Offentliche Verkehrsmittel

Offentliche Verkehrsmittel sind alle fiir die 6ffentliche Personenbeférderung zugelassenen Luft-, Land- oder Wasserfahrzeuge.
Nicht als &ffentliche Verkehrsmittel gelten Transportmittel, die im Rahmen von Rundfahrten bzw. Rundfliigen verkehren, Mietwa-
gen, Taxis, Kreuzfahrtschiffe.
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Ordnungswidrigkeit

Ordnungswidrigkeiten sind Rechtsverst&Be, die keinen kriminellen Gehalt haben und daher nicht mit Strafe bedroht sind. Sie
kénnen allerdings mit einer GeldbuBe geahndet werden.

Pandemie

Eine Pandemie liegt vor, wenn auf weiten Teilen eines Kontinents oder mehrerer Kontinente eine infektise Erkrankung ausbricht.
Die Weltgesundheitsorganisation muss dies feststellen.

Panne

Panne ist jeder Brems-, Betriebs- oder Bruchschaden.

Reiseleistungen (vgl. § 651a BGB)

Als Reiseleistungen gelten beispielsweise gebuchte Hotelzimmer, Ferienwohnung, Wohnmobil, Hausboot, gecharterte Yacht, Flug,
Schiffs-, Bus- oder Bahnfahrt.

Schule, Universitat:
Schulen sind:
a) Alle Bildungseinrichtungen, die dazu geeignet sind, die gesetzliche Schulpflicht zu erfiillen.

b) Bildungseinrichtungen, die zu folgenden Abschlissen fiihren: Qualifizierender Hauptschulabschluss, mittlere Reife,
Allgemeine Hochschulreife, fachbezogene Hochschulreife oder sonstiger nach den jeweiligen Landesgesetzen fiir
schulische Bildung anerkannter Schulabschluss.

o)) Ausbildungsbegleitende Schulen.

d) Schulen, in welchen ein weiterer von den Industrie- und Handelskammern oder den Handwerkskammern anerkannter
Titel erworben werden kann, zum Beispiel: Meistertitel.

Universitaten sind: Alle Fachhochschulen und Universitdten, an denen ein akademischer Abschluss erworben werden kann.

Schwerstverletzungen

Schwerstverletzungen sind Querschnittsldhmung nach Schddigung des Rickenmarks, Schédel-Hirn-Verletzung mit zweifelsfrei
nachgewiesener Hirnblutung, schwere Mehrfachverletzungen/Polytrauma (Kombination aus mindestens zwei der folgenden Ver-
letzungen: Fraktur des Beckens, Fraktur der WirbelsGule, gewebezerstérender Schaden von inneren Organen), Verbrennungen
dritten Grads von mehr als 30 Prozent der Kérperoberflache.

Selbstbeteiligung

Die Selbstbeteiligung ist der Anteil, den Sie im Versicherungsfall selbst zahlen miissen. Eine Information dartber finden Sie in lhrem
Versicherungsschein.

Sportgerdte

Sportgerdte sind alle Gegenstdnde, die Sie zum Austiben einer Sportart bendtigen, einschlieBlich Zubehdr.

Standiger Wohnsitz

Standiger Wohnsitz ist der Ort in der Bundesrepublik Deutschland, an dem Sie polizeilich gemeldet sind und sich Uberwiegend
aufhalten.

Straftat

Eine Straftat ist eine Handlung, die gegen das Gesetz verstoBt (zum Beispiel Diebstahl oder Kérperverletzung). Sie ist immer mit
einer Strafandrohung (Geld- oder Freiheitsstrafe) verknipft.

Umbuchungsgebiihren

Umbuchungsgebihren sind Gebdihren, die |hr Veranstalter/Vertragspartner fordert, weil Sie bei ihm lhre Reise hinsichtlich des
Reiseziels bzw. Reisetermins umbuchen.
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Unerwartete schwere Erkrankung
Versicherungsschutz besteht unter anderem, wenn die planmdaBige Durchfiihrung der Reise aufgrund einer unerwarteten schwe-
ren Erkrankung nicht zumutbar ist.

Wir méchten, dass Sie lhre Versicherung gut verstehen. Deshalb erldutern wir den Fachbegriff ,,unerwartete schwere Erkrankung®
und geben lhnen Beispiele. Bitte beachten Sie, dass die Beispiele nicht abschlieBend sind.

Versichert ist die unerwartete schwere Erkrankung. Die Erkrankung muss ,unerwartet® und ,schwer® sein. Zunéchst definieren wir
das Kriterium ,,unerwartet® und geben danach Beispiele fur ,schwere® Erkrankungen.

Fall 1: Jedes erstmalige Auftreten einer Erkrankung nach Abschluss der Versicherung und nach Reisebuchung gilt als uner-
wartet.
Fall 2: Versichert ist ebenfalls das erneute Auftreten einer Erkrankung, wenn in den letzten zwei Wochen vor Versicherungs-

abschluss oder bei bestehendem Versicherungsvertrag vor Buchung der Reise fir diese Erkrankung keine Behandlung
durchgeftihrt worden ist.

Fall 3: Sofern in den letzten sechs Monaten vor Versicherungsabschluss oder bei bestehendem Versicherungsvertrag vor Bu-
chung der Reise fiir eine bestehende Erkrankung keine Behandlung durchgeftihrt worden ist, ist ebenfalls die uner-
wartete Verschlechterung dieser Erkrankung versichert.

Nicht als Behandlung zahlen regelmdaBig durchgefiihrte medizinische Untersuchungen, um den Gesundheitszustand
festzustellen. Die Untersuchungen werden nicht aufgrund eines konkreten Anlasses durchgefiihrt und dienen nicht der
Behandlung der Erkrankung.

Beispiele fir schwere Erkrankungen, die zu einer Unzumutbarkeit der Reise flihren kénnen (nicht abschlieBend):
- Der behandelnde Arzt attestiert eine Reiseuntauglichkeit;

- Die arztlich attestierte gesundheitliche Beeintrachtigung ist so stark, dass der Versicherte aufgrund von Symptomen und Be-
schwerden der Erkrankung die geplante Hauptreiseleistung nicht wahrnehmen kann;

- Wegen einer drztlich attestierten Erkrankung einer Risikoperson ist die Anwesenheit der versicherten Person erforderlich.

Beispiele fir eine unerwartete schwere Erkrankung (nicht abschlieBend):
- Die versicherte Person schlieBt flir eine gebuchte Reise eine Versicherung ab. Kurz vor Reiseantritt erleidet sie erstmals einen
Herzinfarkt.

- Bei der Mutter der versicherten Person wird nach Abschluss der Versicherung und nach Reisebuchung eine Lungenentziindung
diagnostiziert. Aufgrund der Erkrankung ist die Mutter auf Betreuung durch die versicherte Person angewiesen.

+ Bei Versicherungsabschluss besteht eine Allergie bei der versicherten Person. In den letzten sechs Monaten vor Versicherungs-
abschluss oder Reisebuchung ist fur die Allergie keine Behandlung durchgefiihrt worden. Vor Reiseantritt kommt es zu einer
starken allergischen Reaktion. Diese wurde vom Arzt attestiert. Wegen der Heftigkeit der allergischen Reaktion kann die versi-
cherte Person die geplante Hauptreiseleistung nicht wahrnehmen.

Unfall

Unfall ist ein pl&tzlich von auBen auf |hren Kérper wirkendes Ereignis, durch das Sie unfreiwillig eine Gesundheitsschddigung
erleiden. RAls Unfall gilt auch, wenn durch eine erhdhte Kraftanstrengung an GliedmaBen oder Wirbelsdule ein Gelenk verrenkt
wird oder Muskeln, Sehnen, B&nder oder Kapseln gezerrt oder zerrissen werden.

Beim Fahrzeugschutz (Teil Il D 2) verstehen wir unter ,Unfall” jedes Ereignis, das unmittelbar von auBen mit mechanischer Gewalt
auf das Fahrzeug einwirkt.

Unverziiglich

Ohne schuldhaftes Zégern.

Versicherungsjahr

Das Versicherungsjahr beginnt mit dem vereinbarten Zeitpunkt und dauert zwdlf Monate.

Beispiel:
Beginn 12. August 2020, 00.00 Uhr.
Ende 11. August 2021, 24.00 Uhr.

Versicherungsombudsmann

Der Versicherungsombudsmann ist eine kostenfrei arbeitende anerkannte Beschwerde- und Schlichtungsstelle, die sich Verbrau-
cherinteressen widmet. Die Aufgabe des Versicherungsombudsmanns besteht darin, Streitigkeiten in Versicherungsangelegen-
heiten zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Versicherungsunternehmen beizulegen.

Wir
Wir sind die ARAG Allgemeine Versicherungs-AG, 40472 Disseldorf; in Bezug auf Teil Il A die ARAG Krankenversicherungs-AG,
81829 Miinchen und in Bezug auf Teil Il E die ARAG SE, 40472 Dusseldorf.
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Zeitwert

Der Zeitwert ist der Betrag, der allgemein erforderlich ist, um neue Sachen gleicher Art und Gite anzuschaffen. Hiervon ziehen
wir fir den Zustand der Sache (Alter, Abnutzung, Gebrauch etc.) einen entsprechenden Betrag ab.

2

Anhang

Auszug aus dem Gesetz liber den Versicherungsvertrag — Versicherungsvertragsgesetz (VVG)

§u7

M

@

§82

V)

@

©)

()

Kenntnis und Verhalten des Versicherten

Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der
Versicherung fiir fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu berticksichtigen.

Die Kenntnis des Versicherten ist nicht zu berlicksichtigen, wenn der Vertrag ohne sein Wissen geschlossen worden
ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht méglich oder nicht zumutbar war.
Der Versicherer braucht den Einwand, dass der Vertrag ohne Wissen des Versicherten geschlossen worden ist, nicht
gegen sich gelten zu lassen, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen
und bei Vertragsschluss dem Versicherer nicht angezeigt hat, dass er den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten
schlieBt.

Abwendung und Minderung des Schadens

Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalles nach Méglichkeit fir die Abwendung und
Minderung des Schadens zu sorgen.

Der Versicherungsnehmer hat Weisungen des Versicherers, soweit fir ihn zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen
einzuholen, wenn die Umstdnde dies gestatten. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer
unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemdBem Ermessen zu handeln.

Bei Verletzung einer Obliegenheit nach den Absdtzen 1 und 2 ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn
der Versicherungsnehmer die Obliegenheit vorsatzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrldssigen Verletzung ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers
entsprechenden Verhdltnis zu kiirzen; die Beweislast fiir das Nichtvorliegen einer groben Fahrldssigkeit tragt der
Versicherungsnehmer.

Abweichend von Absatz 3 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder
fur die Feststellung des Versicherungsfalles noch fir die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht
ursdchlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

Auszug aus dem Biirgerlichen Gesetzbuch (BGB)

§ 651a Vertragstypische Pflichten beim Pauschalreisevertrag
™ Durch den Pauschalreisevertrag wird der Unternehmer (Reiseveranstalter) verpflichtet, dem Reisenden eine Pauschal-
reise zu verschaffen. Der Reisende ist verpflichtet, dem Reiseveranstalter den vereinbarten Reisepreis zu zahlen.
@) Eine Pauschalreise ist eine Gesamtheit von mindestens zwei verschiedenen Arten von Reiseleistungen fur den Zweck
derselben Reise. Eine Pauschalreise liegt auch dann vor, wenn
1. die von dem Vertrag umfassten Reiseleistungen auf Wunsch des Reisenden oder entsprechend seiner Auswahl
zusammengestellt wurden oder
2. der Reiseveranstalter dem Reisenden in dem Vertrag das Recht einrdumt, die Auswahl der Reiseleistungen aus
seinem Angebot nach Vertragsschluss zu treffen.
3 Reiseleistungen im Sinne dieses Gesetzes sind
1. die Beférderung von Personen,
2. die Beherbergung, auBBer wenn sie Wohnzwecken dient,
3. die Vermietung
a) von vierrddrigen Kraftfahrzeugen gemdaB § 3 Absatz 1 der EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung vom 3. Fe-
bruar 2011 (BGBI. | S. 126), die zuletzt durch Artikel 7 der Verordnung vom 23. Marz 2017 (BGBI. | S. 522) ge-
andert worden ist, und
b) von Kraftrddern der Fahrerlaubnisklasse A gemdB § 6 Absatz 1 der Fahrerlaubnis-Verordnung vom 13. De-
zember 2010 (BGBI. | S. 1980), die zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 18. Mai 2017 (BGBI. | S. 1282)
gedndert worden ist,
4. jede touristische Leistung, die nicht Reiseleistung im Sinne der Nummern 1 bis 3 ist.
Nicht als Reiseleistungen nach Satz 1 gelten Reiseleistungen, die wesensmdBig Bestandsteil einer anderen Reiseleistung sind.
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Keine Pauschalreise liegt vor, wenn nur eine Art von Reiseleistung im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 Nummer 1 bis 3 mit
einer oder mehreren touristischen Leistungen im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 Nummer 4 zusammengestellt wird und
die touristischen Leistungen

1.

keinen erheblichen Anteil am Gesamtwert der Zusammenstellung ausmachen und weder ein wesentliches Merk-
mal der Zusammenstellung darstellen noch als solches beworben werden oder

erst nach Beginn der Erbringung einer Reiseleistung im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 Nummer 1 bis 3 ausgewdhlt
und vereinbart werden.

Touristische Leistungen machen im Sinne des Satzes 1 Nummer 1 keinen erheblichen Anteil am Gesamtwert der Zu-
sammenstellung aus, wenn auf sie weniger als 25 Prozent des Gesamtwertes entfallen.

Die Vorschriften lber Pauschalreisevertréige gelten nicht fir Vertrdge Uber Reisen, die

1.

nur gelegentlich, nicht zum Zwecke der Gewinnerzielung und nur einem begrenzten Personenkreis angeboten wer-
den,

2. weniger als 24 Stunden dauern und keine Ubernachtung umfassen (Tagesreisen) und deren Reisepreis 500 Euro
nicht Ubersteigt oder
3. auf der Grundlage eines Rahmenvertrags fur die Organisation von Geschdftsreisen mit einem Reisenden, der Un-

ternehmer ist, fir dessen unternehmerische Zwecke geschlossen werden.

Auszug aus dem Gesetz liber die Eingetragene Lebenspartnerschaft — Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)

§1
Q)

@

®)

()

Form und Voraussetzungen

Zwei Personen gleichen Geschlechts, die gegentiber dem Standesbeamten persdnlich und bei gleichzeitiger

Anwesenheit erkldren, miteinander eine Partnerschaft auf Lebenszeit fiihren zu wollen (Lebenspartnerinnen oder
Lebenspartner), begriinden eine Lebenspartnerschaft. Die Erklarungen kénnen nicht unter einer Bedingung oder
Zeitbestimmung abgegeben werden.

Der Standesbeamte soll die Lebenspartner einzeln befragen, ob sie eine Lebenspartnerschaft begriinden wollen.
Wenn die Lebenspartner diese Frage bejahen, soll der Standesbeamte erklaren, dass die Lebenspartnerschaft
nunmehr begrtindet ist. Die Begrtindung der Lebenspartnerschaft kann in Gegenwart von bis zu zwei Zeugen
erfolgen.

Eine Lebenspartnerschaft kann nicht wirksam begriindet werden

1. miteiner Person, die minderjdhrig oder mit einer dritten Person verheiratet ist oder bereits mit einer anderen Person

eine Lebenspartnerschaft fihrt;
2. zwischen Personen, die in gerader Linie miteinander verwandt sind;

3. zwischen vollblrtigen und halbbtirtigen Geschwistern;

4. wenn die Lebenspartner bei der Begriindung der Lebenspartnerschaft dariiber einig sind, keine Verpflichtungen

gemdB § 2 begriinden zu wollen.

Aus dem Versprechen, eine Lebenspartnerschaft zu begrlinden, kann kein Antrag auf Begriindung der
Lebenspartnerschaft gestellt werden. § 1297 Abs. 2 und die §§ 1298 bis 1302 des Biirgerlichen Gesetzbuches gelten
entsprechend.

Auszug aus dem Gesetz liber die Vergiitung der Rechtsanwadltinnen und Rechtsanwdalte —
Rechtsanwaltsvergiitungsgesetz (RVG)

§13

V)

@

Wertgeblihren

Wenn sich die Geblhren nach dem Gegenstandswert richten, betragt die Gebuhr bei einem Gegenstandswert bis
500 Euro 45 Euro. Die Gebuhr erhht sich bei einem

Gegenstandswert bis ... Euro fur jeden angefangenen Betrag von um ... Euro

weiteren ... Euro

2.000 500 35
10.000 1.000 51
25.000 3.000 46
50.000 5.000 75

200.000 15.000 85
500.000 30.000 120
iber 500.000 50.000 150

Eine Gebuhrentabelle fiir Gegenstandswerte bis 500.000 Euro ist dem Gesetz als Anlage 2 beigefligt.

Der Mindestbetrag einer Gebuhr ist 15 Euro.
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Datenschutzhinweise ARAG Allgemeine Versicherungs-AG

Information zur Verwendung lhrer Daten

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie Uber die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten durch die ARAG Allgemeine Versiche-
rungs-AG und die lhnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden
Rechte. Diese Informationen gelten auch fir die versicherte Person.
Wenn die versicherte Person nicht zugleich Versicherungsnehmer ist,
wird der Versicherungsnehmer diese Information der versicherten
Person weitergeben.

Wer ist fiir die Datenverarbeitung verantwortlich und an
wen kann ich mich wenden?

ARAG Aligemeine Versicherungs-AG
ARAG Platz 1, 40472 Diisseldorf

Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verarbeitung, Ubermittlung und
Nutzung lhrer Daten haben, kénnen Sie sich schriftlich an unser
Team Datenschutz wenden. An dieses kénnen Sie auch lhre Anregun-
gen oder eventuelle Datenschutzbeschwerden richten.

ARAG Aligemeine Versicherungs-AG

Team Datenschutz

ARAG Platz 1

40472 Dusseldorf

E-Mail: datenschutz@arag.de

(max. TLS-verschliUsselte E-Mail-Kommunikation)

Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten der ARAG lauten wie
folgt:

ARAG Allgemeine Versicherungs-AG

Datenschutzbeauftragter

AKB 405D

40462 Diisseldorf

E-Mail: datenschutzbeauftragter@arag.de

(max. TLS-verschlisselte E-Mail-Kommunikation)

Wofiir verarbeiten wir lhre Daten (Zwecke der
Verarbeitung) und auf Basis welcher Rechtsgrundlagen?

Wir verarbeiten |hre personenbezogenen Daten unter Beachtung der
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdaten-
schutzgesetzes neue Fassung (BDSG), der datenschutzrechtlich rele-
vanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) so-
wie aller weiteren mafBgeblichen Gesetze. Zudem verarbeiten wir —
soweit flir die Erbringung unserer Dienstleistung erforderlich — per-
sonenbezogene Daten, die wir aus 6ffentlich zugénglichen Quellen
(z.B. Presse, Internet, Handels- und Vereinsregister) zulassigerweise
gewinnen oder die uns von anderen Unternehmen des ARAG Kon-
zerns oder von sonstigen Dritten (z.B. Schuldnerverzeichnis, Melde-
register) berechtigt tibermittelt werden. Darlber hinaus hat sich un-
ser Unternehmen auf die ,Verhaltensregeln fiir den Umgang mit
personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirt-
schaft® verpflichtet, die die oben genannten Gesetze fur die Versi-
cherungswirtschaft prazisieren. Diese kdnnen Sie im Internet unter:
www.ARAG.de/datenschutz abrufen.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, ben&tigen wir die von
Ihnen hierbei gemachten Angaben fir den Abschluss des Vertrages
und zur Einsch&tzung des von uns zu tbernehmenden Risikos. Im Zuge
der Tarifgestaltung haben wir anhand von mathematisch-statistisch
anerkannten und bewdhrten Verfahren Tarifgruppen gebildet. Hierzu
wurden beispielsweise folgende Informationen herangezogen (Arbeit-
nehmerstatus, Geburtsdatum, PLZ). Kommt der Versicherungsvertrag
zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchfiihrung des Vertrags-
verhdltnisses, z.B. zur Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben
zum Schaden bendtigen wir etwa, um prifen zu kdnnen, ob ein Versi-
cherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist.

Der Abschluss bzw. die Durchfiihrung des Versicherungs-
vertrages ist ohne die Verarbeitung lhrer personen-
bezogenen Daten nicht méglich.

Dartber hinaus benstigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Er-
stellung von versicherungsspezifischen Statistiken, wie z.B. fur die
Entwicklung neuer Tarife oder zur Erflllung aufsichtsrechtlicher Vor-
gaben.

Die Daten aller mit der ARAG Allgemeine Versicherungs-AG beste-
henden Vertrége nutzen wir flir eine Betrachtung der gesamten Kun-
denbeziehung. Beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Ver-
tragsanpassung, -ergdnzung, fir Kulanzentscheidungen oder fir

umfassende Auskunftserteilungen. Rechtsgrundlage fiir diese Verar-
beitungen personenbezogener Daten fiir vorvertragliche und vertrag-
liche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit dafiir besondere Kate-
gorien personenbezogener Daten (z.B. lhre Gesundheitsdaten in der
Unfallversicherung) erforderlich sind, holen wir in der Regel Ihre Einwil-
ligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Sta-
tistiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von
Art. 9 Abs. 2 ) DSGVOi. V. m. § 27 BDSG.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns
oder von Dritten zu wahren Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann insbe-
sondere erforderlich sein zur:
Risiko und Geschaftssteuerung
Optimierung unserer Geschaftsprozesse
+ Weiterentwicklung von Prozessen, Dienstleistungen und Produkten
+ Werbung fir unsere eigenen Versicherungsprodukte und fir andere
Produkte der Unternehmen des ARAG-Konzerns und deren Koope-
rationspartner sowie fir Markt- und Meinungsforschung
+ Verhinderung und Aufkldrung von Straftaten, insbesondere nutzen
wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versiche-
rungsmissbrauch hindeuten kdnnen
Klagrung von moglichen Mehrfach- und Nebenversicherungen.
Hierzu nehmen wir Kontakt mit den uns von lhnen oder Dritten (z.B.
Vorversicherer, Lebenspartner, Kundenbetreuer, etc.) mitgeteilten
Versicherern auf
Geltendmachung rechtlicher Anspriche und Verteidigung bei
Streitigkeiten
Gewdhrleistung der Haus-, Anlagen- und IT-Sicherheit sowie des
IT-Betriebs
+ VideolUberwachung zur Wahrung des Hausrechts.

Dartiber hinaus verarbeiten wir lhre personenbezogenen Daten zur
Erflllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B. aufsichtsrechtlicher
Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten
oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage fuir die Verarbei-
tungen dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen
i. V.m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten fiir einen oben nicht ge-
nannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen dartber u.a. auf
www.ARAG.de/datenschutz zuvor informieren.

An welche Kategorien von Empfdngern geben wir lhre
Daten weiter?

Rickversicherer:

Von uns Gbernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versiche-
rungsunternehmen (Rickversicherer). Daflir kann es erforderlich
sein, lhre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Riickversicherer
zu Ubermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild tber das Risiko oder
den Versicherungsfall machen kann. Dartber hinaus ist es méglich,
dass der Ruickversicherer unser Unternehmen aufgrund seiner beson-
deren Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungspriifung sowie bei der
Bewertung von Verfahrensabldufen unterstttzt. Wir Gbermitteln lhre
Daten an den Ruckversicherer nur soweit dies fur die Erfillung unse-
res Versicherungsvertrages mit lhnen erforderlich ist bzw. im zur
Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang.

Beteiligte Gesellschaften:

Fur die Ubernahme von Versicherungsrisiken kann es erforderlich
sein, dass wir eine oder mehrere weitere Versicherungsgesellschaften
(Beteiligte Gesellschaften) an Risiken beteiligen missen.

Die beteiligten Gesellschaften nutzen lhre Vertrags- und Schadenda-
ten dann ebenfalls zur Risikoprifung- und Bewertung, sowie zur
Schadenabwicklung.

Vermittler:

Soweit Sie hinsichtlich lhrer Versicherungsvertrdge von einem Ver-
mittler betreut werden, verarbeitet |hr Vermittler die zum Rbschluss
und zur Durchfiihrung des Vertrages bendtigten Antrags-, Vertrags-
und Schadendaten. Auch Ubermittelt unser Unternehmen diese Da-
ten an die Sie persénlich betreuenden Vermittler und betreuende Ge-
schaftsstelle, soweit diese die Informationen zu lhrer Betreuung und
Beratung in lhren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangele-
genheiten bendtigen.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:

Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmens-
gruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben fur die in
der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein

62 Datenschutzhinweise — ARAG Allgemeine Versicherungs-AG Stand 10.2025


https://arag.sharepoint.com/teams/de-grp-37/Druckstcke%20%20allgemeine%20Dokumente/Anlagen%20zum%20Antrag/Datenschutzhinweise/ARAG%20Allgemeine/2024-9/datenschutz%40arag.de
https://arag.sharepoint.com/teams/de-grp-37/Druckstcke%20%20allgemeine%20Dokumente/Anlagen%20zum%20Antrag/Datenschutzhinweise/ARAG%20Allgemeine/2024-9/datenschutzbeauftragter%40arag.de
https://www.arag.de/datenschutz
https://www.arag.de/datenschutz

Versicherungsvertrag zwischen lhnen und einem oder mehreren Un-
ternehmen unserer Gruppe besteht, kdnnen lhre Daten etwa zur
zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, fir den telefonischen
Kundenservice, zur Vertrags- und Leistungsbearbeitung, fir In- und
Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein
Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. In unserer Dienstleis-
terliste finden Sie die Unternehmen, die an einer zentralisierten Da-
tenverarbeitung teilnehmen.

Externe Auftragsverarbeiter und Dienstleister:

Wir bedienen uns zur Erflllung unserer vertraglichen und gesetzli-
chen Pflichten sowie zur Wahrnehmung unserer eigenen berechtigen
Interessen zum Teil externer Auftragsverarbeiter und Dienstleister.
Die Microsoft Ireland Operations Limited stellt uns im Rahmen einer
Auftragsverarbeitung insbesondere die Microsoftprodukte Windows,
Office 365 und Azure zur Verfligung. Hierbei ist eine Datenspeiche-
rung auf Servern in Europa vertraglich vereinbart.

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienst-
leister, zu denen nicht nur vorlibergehende Geschdftsbeziehungen
bestehen, kénnen Sie der Ubersicht im Anhang sowie in der jeweils
aktuellen Version auf unserer Internetseite unter:
www.ARAG.de/datenschutz entnehmen.

Weitere Empfdnger:

Dartber hinaus kénnen wir lhre personenbezogenen Daten an weitere
Empfdnger tbermitteln, wie etwa an Behdrden zur Erflllung gesetzli-
cher Mitteilungspflichten (z.B. Sozialversicherungstrdger, Finanzbe-
hérden oder Strafverfolgungsbehorden).

Wie lange speichern wir lhre Daten?

Wir I6schen |hre personenbezogenen Daten sobald sie fiir die oben
genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vor-
kommen, dass personenbezogene Daten fiir die Zeit aufbewahrt
werden, in der Anspriiche gegen unser Unternehmen geltend ge-
macht werden kdnnen (gesetzliche Verjahrungsfrist von drei oder bis
zu dreiBig Jahren). Zudem speichern wir lhre personenbezogenen
Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende
Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter ande-
rem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem
Geldwdschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn
Jahren.

Welche Rechte haben Sie?

Sie kénnen unter der o.g. Adresse Auskunft Gber die zu lhrer Person
gespeicherten Daten verlangen. Dariiber hinaus kénnen Sie unter
bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Léschung lh-
rer Daten verlangen. lhnen kann weiterhin ein Recht auf Einschran-
kung der Verarbeitung |Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe
der von lhnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, géngi-
gen und maschinenlesbaren Format zustehen.

Soweit Sie uns eine Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO zur Ver-
arbeitung von personenbezogenen Daten fir bestimmte Zwecke er-
teilt haben, ist die RechtmdBigkeit dieser Verarbeitung auf Basis lhrer
Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit, unter
der o.g. Anschrift, widerrufen werden. Dies gilt auch fiir den Widerruf
von Einwilligungserklérungen, die vor der Geltung der DSGVO, also
vor dem 25. Mai 2018, uns gegentber erteilt worden sind. Der Wider-
ruf der Einwilligung berthrt nicht die RechtmaBigkeit der bis zum Wi-
derruf verarbeiteten Daten.

Sie haben die Moglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben
genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzauf-
sichtsbehérde zu wenden. Die fir uns zustdndige Datenschutzauf-
sichtsbehdrde ist:

Landesbeauftragte fiir Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen

Postfach 200444

40102 Dusseldorf

Telefon: 0211 38424-0

Fax: 0211 38424-10

E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung lhrer personenbezogenen
Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen.

Verarbeiten wir lhre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen,
kdnnen Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus lhrer
besonderen Situation Griinde ergeben, die gegen die Datenverar-
beitung sprechen.

Wofiir wird das Hinweis- und Informationssystem (HIS) der
Versicherungswirtschaft genutzt?

Die Versicherungswirtschaft nutzt das HIS der Besurance HIS GmbH
zur Unterstitzung der Risikobeurteilung im Antragsfall, zur Sachver-
haltsaufklarung bei der Leistungspriifung sowie bei der Bekdmpfung
von Versicherungsmissbrauch. Daflr ist ein Austausch bestimmter
personenbezogener Daten mit dem HIS erforderlich. NGhere Informa-
tionen dazu entnehmen Sie bitte der ,,Information Uber den Daten-
austausch mit der Besurance HIS GmbH auf Grundlage der Artikel 13
und 14 DSGVO* die als separate Anlage beigefligt ist. Sollten wir lhre
Daten im Fall von erhéhten Risiken in das HIS einmelden, werden Sie
in jedem Fall hiertiber von uns benachrichtigt.

Wann und warum erfolgt ein Datenaustausch mit lhrem
friheren Versicherer?

Um lhre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages (z.B. zur
Mitnahme eines Schadensfreiheitsrabattes in Recht&Heim bzw. lhre
Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls) Gberprifen und bei Be-
darf ergdnzen zu kénnen, kann im dafir erforderlichen Umfang ein
Austausch von personenbezogenen Daten mit dem von Ihnen im An-
trag benannten fritheren Versicherer erfolgen.

Holen wir Bonitétsauskiinfte zu lhrer Person ein?

Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig
ist, nutzen wir Informationen aus dem Handelsregister, dem Schuld-
nerverzeichnis und dem Verzeichnis Uber private Insolvenzen zur Be-
urteilung lhres allgemeinen Zahlungsverhaltens. Sie befreien die
ARAG insoweit vom Berufsgeheimnis (Geheimhaltungspflicht nach
§ 203 Strafgesetzbuch).

Wir tbermitteln Ihre Daten (Name, Adresse und ggf. Geburtsdatum)
zum Zweck der Bonitatsprifung an die infoscore Consumer Data
GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden. Rechtsgrundlagen dieser
Ubermittlungen ist Artikel 6 Absatz 1) der DSGVO. Ubermittlungen
auf der Grundlage dieser Bestimmungen durfen nur erfolgen, soweit
dies zur Wahrnehmung berechtigter Interessen unseres Unterneh-
mens oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen der Grund-
rechte und Grundfreiheiten betroffener Personen, die den Schutz
personenbezogener Daten erfordern, Uberwiegen.

Ubermitteln wir lhre personenbezogenen Daten in ein
Drittland?

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister auBerhalb des
Europdischen Wirtschaftsraums (EWR) Ubermitteln, erfolgt die
Ubermittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission
ein angemessenes Datenschutzniveau bestatigt wurde oder andere
angemessene Datenschutzgarantien (z.B. verbindliche unterneh-
mensinterne Datenschutzvorschriften, EU-Standardvertragsklau-
seln) vorhanden sind. Detaillierte Information dazu sowie Uber das
Datenschutzniveau bei unseren Dienstleistern kdénnen Sie hier:
www.ARAG.de/datenschutz abrufen oder unter den oben genann-
ten Kontaktinformationen anfordern.

Finden automatisierte Einzelfallentscheidungen statt?

Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei Antragstellung
befragen, entscheiden wir vollautomatisiert etwa Uber das Zustande-
kommen des Vertrages, mégliche Risikoausschlisse oder Uber die Hohe
der von Ihnen zu zahlenden Versicherungsprdmie.

Aufgrund lhrer Angaben zum Versicherungsfall, der zu lhrem Vertrag
gespeicherten Daten sowie ggf. von Dritten hierzu erhaltenen Informa-
tionen entscheiden wir vollautomatisiert tGber unsere Leistungspflicht.
Die vollautomatisierten Entscheidungen beruhen auf vom Unterneh-
men vorher festgelegten Regeln zur Gewichtung der Informationen. Die
Regeln richten sich nach versicherungsmathematischen Kriterien und
Kalkulationen. Beispielsweise erfolgt bei der Antragsstellung die Be-
rechnung und Bewertung auf Basis |hrer Angaben im Versicherungs-
antrag. Im Rahmen der Leistungsbearbeitung werden versicherte und
nicht versicherte Sachverhalte gepruift.

Soweit wir automatisierte Einzelfallentscheidungen in den vorherig
beschriebenen Fdllen durchfihren, haben Sie das Recht auf Erwir-
kung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf
Darlegung des eigenen Standpunkts und Anfechtung der Entschei-
dung. Dieses Recht besteht nicht, wenn Ihrem Begehren vollumfdng-
lich stattgegeben wurde.
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Datenschutzhinweise ARAG Krankenversicherungs-AG

Information zur Verwendung lhrer Daten

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie Uber die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten durch die ARAG Krankenversicherungs-
AG und die hnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.
Diese Informationen gelten auch fur die versicherte Person. Wenn die
versicherte Person nicht zugleich Versicherungsnehmer ist, wird der
Versicherungsnehmer diese Information der versicherten Person wei-
tergeben.

Wer ist fiir die Datenverarbeitung verantwortlich und an
wen kann ich mich wenden?

ARAG Krankenversicherungs-AG
HollerithstraBe 11

81829 Mlinchen

Telefon: 089 4124 02

Telefax: 089 4124 9525

E-Mail: Service@ARAG.de

Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verarbeitung, Ubermittlung und
Nutzung lhrer Daten haben, kénnen Sie sich schriftlich an unser
Team Datenschutz wenden. An dieses kdnnen Sie auch lhre Anregun-
gen oder eventuelle Datenschutzbeschwerden richten.

ARAG Versicherungen

Team Datenschutz

AKB 405D

ARAG Platz 1

40472 Dusseldorf

Alternativ kdnnen Sie einen der nachstehenden Kontaktwege nutzen:
E—MoiI—K.c?ntoktformulor

(sichere Ubertragung lhrer Daten durch SSL-Verschlisselung)
E-Mail: datenschutz@arag.de

(max. TLS-verschlUsselte E-Mail-Kommunikation)

Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten der ARAG lauten
wie folgt:

ARAG Versicherungen

Datenschutzbeauftragter

AKB 405D

ARAG Platz 1

40472 Dusseldorf

E-Mail: datenschutzbeauftragter@arag.de

(max. TLS-verschlisselte E-Mail-Kommunikation)

Wofiir verarbeiten wir Ihre Daten (Zwecke der
Verarbeitung) und auf Basis welcher Rechtsgrundlagen?

Wir verarbeiten |hre personenbezogenen Daten unter Beachtung der
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), des Bundesdaten-
schutzgesetzes neue Fassung (BDSG), der datenschutzrechtlich rele-
vanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VWG) so-
wie aller weiteren maBgeblichen Gesetze. Zudem verarbeiten wir —
soweit fur die Erbringung unserer Dienstleistung erforderlich — per-
sonenbezogene Daten, die wir aus 6ffentlich zugdnglichen Quellen
(z.B. Presse, Internet, Handels- und Vereinsregister) zuléssigerweise
gewinnen oder die uns von anderen Unternehmen des ARAG Kon-
zerns oder von sonstigen Dritten (z.B. Schuldnerverzeichnis, Melde-
register) berechtigt Gibermittelt werden. Dartiber hinaus hat sich un-
ser Unternehmen auf die ,Verhaltensregeln fir den Umgang mit
personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirt-
schaft® verpflichtet, die die oben genannten Gesetze fiir die Versi-
cherungswirtschaft prazisieren. Diese kénnen Sie im Internet unter
www.arag.de/datenschutz abrufen.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, bendtigen wir die
von lhnen hierbei gemachten Angaben fiir den Abschluss des Vertra-
ges und zur Einsch&tzung des von uns zu Ubernehmenden Risikos.
Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Da-
ten zur Durchfiihrung des Vertragsverhdltnisses, z.B. zur Policierung
oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden bend&tigen wir etwa,
um priifen zu kdnnen, ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie
hoch der Schaden ist.

Der Abschluss bzw. die Durchfiihrung des
Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbeitung lhrer
personenbezogenen Daten nicht mdglich.

Dartber hinaus bendtigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Er-
stellung von versicherungsspezifischen Statistiken, wie z.B. fur die
Entwicklung neuer Tarife oder zur Erflllung aufsichtsrechtlicher Vor-
gaben.

Die Daten aller mit der ARAG Krankenversicherungs-AG bestehenden
Vertrdge nutzen wir flir eine Betrachtung der gesamten Kundenbezie-
hung. Beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpas-
sung, -ergdnzung, flr Kulanzentscheidungen oder flir umfassende
Auskunftserteilungen.

Rechtsgrundlage fiir diese Verarbeitungen personenbezogener Da-
ten fUr vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b)
DS-GVO. Soweit daflir besondere Kategorien personenbezogener
Daten (z.B. Ihre Gesundheitsdaten bei Abschluss einer Krankenversi-
cherung) erforderlich sind, holen wir in der Regel Ihre Einwilligung
nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DS-GVO ein. Erstellen wir Statisti-
ken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von
Art. 9 Abs. 2 ) DS-GVO i. V. m. § 27 BDSG.

Ilhre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns
oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1) DS-GVO). Dies kann ins-
besondere erforderlich sein zur:

Risiko- und Geschdaftssteuerung

Optimierung unserer Geschdftsprozesse

- Weiterentwicklung von Prozessen, Dienstleistungen und Produkten

- Werbung flir unsere eigenen Versicherungsprodukte und fiir an-
dere Produkte der Unternehmen der ARAG-Gruppe und deren Ko-
operationspartner sowie fiir Markt- und Meinungsforschung,

- Verhinderung und Aufkldrung von Straftaten, insbesondere nutzen
wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versiche-
rungsmissbrauch hindeuten kénnen
Geltendmachung rechtlicher Anspriiche und Verteidigung bei
Streitigkeiten
Gewdbhrleistung der Haus-, Anlagen -und IT-Sicherheit sowie des
IT-Betriebs

+ Videoliberwachung zur Wahrung des Hausrechts.

Dartber hinaus verarbeiten wir lhre personenbezogenen Daten zur
Erflllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B. aufsichtsrechtlicher
Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten
oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage fir die Verarbei-
tungen dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen
i. V. m. Art. 6 Abs. 1 ¢c) DS-GVO.

Sollten wir lhre personenbezogenen Daten fiir einen oben nicht ge-
nannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen dariiber u.a. auf
www.arag.de/datenschutz zuvor informieren.

An welche Kategorien von Empféingern geben wir lhre
Daten weiter?

Riickversicherer:

Von uns Gibernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versiche-
rungsunternehmen (Rickversicherer). Daflr kann es erforderlich
sein, lhre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Riickversicherer
zu Ubermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild tiber das Risiko oder
den Versicherungsfall machen kann. Dartiber hinaus ist es mdglich,
dass der Riickversicherer unser Unternehmen aufgrund seiner beson-
deren Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungspriifung sowie bei der
Bewertung von Verfahrensabldufen unterstiitzt. Wir Gbermitteln lhre
Daten an den Riickversicherer nur soweit dies fiir die Erflillung unse-
res Versicherungsvertrages mit lhnen erforderlich ist bzw. im zur
Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang.

Vermittler:

Soweit Sie hinsichtlich lhrer Versicherungsvertrdge von einem Ver-
mittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss
und zur Durchflihrung des Vertrages ben&tigten Antrags-, Vertrags-
und Schadendaten. Auch Gbermittelt unser Unternehmen diese Da-
ten an die Sie persénlich betreuenden Vermittler und betreuende Ge-
schéftsstelle, soweit diese die Informationen zu lhrer Betreuung und
Beratung in lhren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangele-
genheiten bendtigen.

o4 Datenschutzhinweise — ARAG Krankenversicherungs-AG Stand 09.2024


file:///%5C%5C10.100.3.16%5Cdaten%5Cprojekte2%5CARAG%5C02_inArbeit%5CArbeitspaket%204%5C27-819-Bedingungen%20ReiseProtect-Kurzzzeit%2007.2025_Vorstandswechsel_nicole%5Calt%5CService%40ARAG.de
https://www.arag.de/jap/jforms/formulare/standard/00/00/29.faces?p=%2Fkontakt%2Fe-mail
mailto:datenschutz@arag.de
mailto:datenschutzbeauftragter@arag.de
https://www.arag.de/datenschutz
https://www.arag.de/datenschutz

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:

Sperzialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmens-
gruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben fir die in
der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein Ver-
sicherungsvertrag zwischen lhnen und einem oder mehreren Unter-
nehmen unserer Gruppe besteht, kénnen lhre Daten etwa zur zent-
ralen Verwaltung von Anschriftendaten, fur den telefonischen
Kundenservice, zur Vertrags- und Leistungsbearbeitung, fiir In- und
Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein
Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. In unserer Dienstleis-
terliste finden Sie die Unternehmen, die an einer zentralisierten Da-
tenverarbeitung teilnehmen.

Externe Auftragsverarbeiter und Dienstleister:

Wir bedienen uns zur Erfiillung unserer vertraglichen und gesetzli-
chen Pflichten sowie zur Wahrnehmung unserer eigenen berechtig-
ten Interessen zum Teil externer Auftragsverarbeiter und Dienstleis-
ter.

Die Microsoft Ireland Operations Limited stellt uns im Rahmen einer
Auftragsverarbeitung insbesondere die Microsoftprodukte Windows,
Office 365 und Azure zur Verfliigung. Hierbei ist eine Datenspeiche-
rung auf Servern in Europa vertraglich vereinbart.

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und
Dienstleister, zu denen nicht nur voriibergehende Geschdéftsbezie-
hungen bestehen, kdnnen Sie der Ubersicht im Anhang sowie in der
jeweils aktuellen Version auf unserer Internetseite unter
www.arag.de/datenschutz entnehmen.

Weitere Empfdnger:

Dartber hinaus kénnen wir Ihre personenbezogenen Daten an wei-
tere Empfdnger Gbermitteln, wie etwa an Behdrden zur Erfillung ge-
setzlicher Mitteilungspflichten (z.B. Sozialversicherungstrager, Fi-
nanzbehdrden oder Strafverfolgungsbehérden).

Wie lange speichern wir lhre Daten?

Wir I6schen |hre personenbezogenen Daten sobald sie fiir die oben
genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vor-
kommen, dass personenbezogene Daten fiir die Zeit aufbewahrt
werden, in der Anspriiche gegen unser Unternehmen geltend ge-
macht werden kdnnen (gesetzliche Verjahrungsfrist von drei oder bis
zu dreiBig Jahren). Zudem speichern wir lhre personenbezogenen
Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende
Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter ande-
rem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem
Geldwdschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn
Jahren.

Welche Rechte haben Sie?

Sie kénnen unter der o. g. Adresse Auskunft Gber die zu lhrer Person
gespeicherten Daten verlangen. Dariiber hinaus kénnen Sie unter
bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Léschung lh-
rer Daten verlangen. lhnen kann weiterhin ein Recht auf Einschran-
kung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe
der von lhnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, géngi-
gen und maschinenlesbaren Format zustehen.

Soweit Sie uns eine Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1a) DS-GVO zur
Verarbeitung von personenbezogenen Daten flr bestimmte Zwecke
erteilt haben, ist die RechtmdBigkeit dieser Verarbeitung auf Basis
Ihrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit,
unter der o.g. Anschrift, widerrufen werden. Dies gilt auch fir den
Widerruf von Einwilligungserklarungen, die vor der Geltung der DS-
GVO, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegentlber erteilt worden sind.
Der Widerruf der Einwilligung beriihrt nicht die RechtmdBigkeit der
bis zum Widerruf verarbeiteten Daten.

Sie haben die Méglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben
genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzauf-
sichtsbehérde zu wenden. Die fir uns zustdndige Datenschutzauf-
sichtsbehorde ist:

Bayerisches Landesamt fir Datenschutzaufsicht (BayLDR)

Postanschrift

Postfach 1349

91504 Ansbach

Telefon: +49 (0) 981 180093-0
Telefax: +49 (0) 981 180093-800
E-Mail: poststelle@lda.bayern.de

Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung lhrer personenbezogenen
Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen.
Verarbeiten wir lhre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen,
kénnen Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus lhrer
besonderen Situation Griinde ergeben, die gegen die Datenverar-
beitung sprechen.

Wann und warum erfolgt ein Datenaustausch mit lhrem
friheren Versicherer?

Um lhre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages (z.B. An-
frage zu Vorversicherungszeiten) bzw. Ihre Angaben bei Eintritt des
Versicherungsfalls tberpriifen und bei Bedarf ergénzen zu kénnen,
kann im daftr erforderlichen Umfang ein Austausch von personen-
bezogenen Daten mit dem von lhnen im Antrag benannten, friheren
Versicherer erfolgen.

Holen wir Informationen zu lhrem Zahlungsverhalten ein?

Im Rahmen der Entscheidung tber eine Annahme eines Antrags auf
eine private Krankheitskostenvollversicherung oder Zusatzversiche-
rung mit Umstellungsoption auf Krankheitskostenvollversicherung
prift die ARAG Krankenversicherungs-AG das Zahlungsverhalten
des Antragstellers. Hierzu sind Informationen zum bisherigen Zah-
lungsverhalten (Bonitatsdaten) und zum erwarteten zukinftigen
Zahlungsverhalten (PKV-Scorewert auf Basis wissenschaftlich aner-
kannter mathematisch-statistischer Verfahren) des Antragstellers
erforderlich. Diese Informationen erhebt die ARAG Krankenversiche-
rungs-AG auf Basis von Name, Anschrift und Geburtsdatum bei der
Wirtschaftsauskunftei ,,Infoscore Consumer Data GmbH®. Sowohl
fur die Bonitatsauskunft, als auch fir die Abfrage des PKV-Scores
holen wir zuvor lhre Schweigepflichtentbindungserklérung und lhre
Einwilligung ein.

Detaillierte Informationen zur Infoscore Consumer Data GmbH (ICD)
im Sinne des Artikel 14 Europdische Datenschutzgrundverordnung (EU
DSGVO), das heiBt, Informationen zum Geschaftszweck, zu Zwecken
der Datenspeicherung, zu den Datenempfdngern, zum Selbstaus-
kunftsrecht, zum Anspruch auf Léschung oder Berichtigung etc. finden
Sie unter folgendem Link: www.experian.de/icd-infoblatt.

Ubermitteln wir lhre personenbezogenen Daten in ein
Drittland?

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister auBerhalb des Eu-
ropdischen Wirtschaftsraums (EWR) Gbermitteln, erfolgt die Ubermitt-
lung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemes-
senes Datenschutzniveau bestatigt wurde oder andere angemessene
Datenschutzgarantien (z.B. verbindliche unternehmensinterne Daten-
schutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind.
Detaillierte Information dazu sowie tiber das Datenschutzniveau bei un-
seren Dienstleistern kdnnen Sie hier: www.arag.de/datenschutz abrufen
oder unter den oben genannten Kontaktinformationen anfordern.

Finden automatisierte Einzelfallentscheidungen statt?

Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei Antragstel-
lung befragen, entscheiden wir ferner vollautomatisiert etwa tber
das Zustandekommen oder die Kiindigung des Vertrages, mégliche
Risikoausschliisse oder Ulber die Hohe der von Ihnen zu zahlenden
Versicherungsprdmie.

Entscheiden wir vollautomatisiert Uber Ihre Anspriiche auf Versiche-
rungsleistungen, basiert unsere Entscheidung auf den vertraglichen
und tariflichen Vereinbarungen, auf den von uns verarbeiteten Ge-
sundheitsdaten, sowie auf den gebiihrenrechtlichen Entgeltregelun-
gen der ambulanten und stationdren Leistungserbringer. Geben wir
Ihrem Leistungsantrag nicht in vollem Umfang statt, haben Sie das
Recht auf Uberpriifung der vollautomatisierten Entscheidung durch
einen Sachbearbeiter der ARAG-Krankenversicherungs-AG.
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Datenschutzhinweise ARAG SE

Information zur Verwendung lhrer Daten

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie Uber die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten durch die ARAG SE und die lhnen nach
dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte. Diese Informationen
gelten auch fur die versicherte Person. Wenn die versicherte Person
nicht zugleich Versicherungsnehmer ist, wird der Versicherungsneh-
mer diese Information der versicherten Person weitergeben.

Wer ist fiir die Datenverarbeitung verantwortlich und
an wen kann ich mich wenden?

ARAG SE
ARAG Platz 1, 410472 Disseldorf

Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verarbeitung, Ubermittlung und
Nutzung lhrer Daten haben, kénnen Sie sich schriftlich an unser
Team Datenschutz wenden. An dieses kdnnen Sie auch lhre Anregun-
gen oder eventuelle Datenschutzbeschwerden richten.

ARAG SE

Team Datenschutz

ARAG Platz 1, 40472 Diisseldorf

E-Mail: datenschutz@arag.de

(max. TLS-verschlisselte E-Mail-Kommunikation)

Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten der ARAG lauten wie
folgt:

ARAG SE

Datenschutzbeauftragter

AKB 405D

40462 Disseldorf

E-Mail: datenschutzbeauftragter@arag.de

(max. TLS-verschlisselte E-Mail-Kommunikation)

Wofiir verarbeiten wir Ihre Daten (Zwecke der Verar-
beitung) und auf Basis welcher Rechtsgrundlagen?

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der
EU-Datenschutz-Grundverordnung  (DSGVO), des Bundesdaten-
schutzgesetzes neue Fassung (BDSG), der datenschutzrechtlich rele-
vanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VWG) sowie
aller weiteren maBgeblichen Gesetze. Zudem verarbeiten wir — soweit
fir die Erbringung unserer Dienstleistung erforderlich — personenbezo-
gene Daten, die wir aus &ffentlich zugénglichen Quellen (z.B. Presse,
Internet, Handels- und Vereinsregister) zulGssigerweise gewinnen
oder die uns von anderen Unternehmen des ARAG Konzerns oder von
sonstigen Dritten (z.B. Schuldnerverzeichnis, Melderegister) berech-
tigt libermittelt werden. Dartiber hinaus hat sich unser Unternehmen
auf die ,Verhaltensregeln fir den Umgang mit personenbezogenen
Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft® verpflichtet, die
die oben genannten Gesetze flr die Versicherungswirtschaft prazisie-
ren. Diese kdnnen Sie im Internet unter: www.ARAG.de/datenschutz
abrufen.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, ben&tigen wir die von
Ihnen hierbei gemachten Angaben fir den Abschluss des Vertrages
und zur Einsch&tzung des von uns zu tbernehmenden Risikos. Im Zuge
der Tarifgestaltung haben wir anhand von mathematisch-statistisch
anerkannten und bewdhrten Verfahren Tarifgruppen gebildet. Hierzu
wurden beispielsweise folgende Informationen herangezogen (Arbeit-
nehmerstatus, Geburtsdatum, PLZ, Vorschdden). Kommt der Versiche-
rungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchfiihrung
des Vertragsverhdltnisses, z.B. zur Policierung oder Rechnungsstellung.
Angaben zum Schaden bendtigen wir etwa, um prifen zu kdnnen, ob
ein Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist.

Der Abschluss bzw. die Durchfiihrung des Versicherungs-
vertrages ist ohne die Verarbeitung lhrer personen-
bezogenen Daten nicht méglich.

Dartiber hinaus ben&tigen wir lhre personenbezogenen Daten zur Er-
stellung von versicherungsspezifischen Statistiken, wie z.B. fur die Ent-
wicklung neuer Tarife oder zur Erflillung aufsichtsrechtlicher Vorgaben.
Die Daten aller mit der ARAG SE bestehenden Vertrége nutzen wir fir
eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung. Beispielsweise zur
Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung, -ergdnzung, fir Ku-
lanzentscheidungen oder fiir umfassende RAuskunftserteilungen.
Rechtsgrundlage fiir diese Verarbeitungen personenbezogener Da-
ten fir vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1b)
DSGVO. Soweit daflir besondere Kategorien personenbezogener Da-
ten (z.B. Ihre Gesundheitsdaten in der Unfallversicherung) erforder-
lich sind, holen wir in der Regel Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 )

i. V.m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen Daten-
kategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO
i. V. m. § 27 BDSG.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns
oder von Dritten zu wahren Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann insbe-
sondere erforderlich sein zur:
Risiko und Geschdaftssteuerung
Optimierung unserer Geschdéftsprozesse
- Weiterentwicklung von Prozessen, Dienstleistungen und Produkten
- Werbung flir unsere eigenen Versicherungsprodukte und fir an-
dere Produkte der Unternehmen des ARAG-Konzerns und deren
Kooperationspartner sowie fiir Markt- und Meinungsforschung
+ Verhinderung und Aufkldrung von Straftaten, insbesondere nutzen
wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versiche-
rungsmissbrauch hindeuten kdnnen
Klgrung von méglichen Mehrfach- und Nebenversicherungen.
Hierzu nehmen wir Kontakt mit den uns von lhnen oder Dritten (z.B.
Vorversicherer, Lebenspartner, Kundenbetreuer, etc.) mitgeteilten
Versicherern auf
Geltendmachung rechtlicher Anspriiche und Verteidigung bei
Streitigkeiten
Gewdhrleistung der Haus-, Anlagen- und IT-Sicherheit sowie des
IT-Betriebs
-+ Videolberwachung zur Wahrung des Hausrechts.

Darlber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Er-
fllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B. aufsichtsrechtlicher Vor-
gaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder
unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage fur die Verarbeitungen
dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m.
Art. 6 Abs. 1 ¢c) DSGVO.

Sollten wir lhre personenbezogenen Daten fiir einen oben nicht ge-
nannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen dartber u.a. auf
www.ARAG.de/datenschutz zuvor informieren.

An welche Kategorien von Empfdngern geben wir lhre
Daten weiter?

Riickversicherer:

Von uns Ubernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versiche-
rungsunternehmen (Ruckversicherer). Daflr kann es erforderlich sein,
Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Rickversicherer zu
Ubermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild tiber das Risiko oder den
Versicherungsfall machen kann. Dariiber hinaus ist es méglich, dass
der Ruckversicherer unser Unternehmen aufgrund seiner besonderen
Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprifung sowie bei der Bewer-
tung von Verfahrensabldufen unterstitzt. Wir Gbermitteln Ihre Daten
an den Rickversicherer nur soweit dies fiir die Erfillung unseres Versi-
cherungsvertrages mit lhnen erforderlich ist bzw. im zur Wahrung un-
serer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang.

Beteiligte Gesellschaften:

Fur die Ubernahme von Versicherungsrisiken kann es erforderlich
sein, dass wir eine oder mehrere weitere Versicherungsgesellschaften
(Beteiligte Gesellschaften) an Risiken beteiligen missen.

Die beteiligten Gesellschaften nutzen lhre Vertrags- und Schadenda-
ten dann ebenfalls zur Risikoprifung- und Bewertung, sowie zur
Schadenabwicklung.

Vermittler:

Soweit Sie hinsichtlich lhrer Versicherungsvertrage von einem Ver-
mittler betreut werden, verarbeitet |hr Vermittler die zum Rbschluss
und zur Durchfiihrung des Vertrages bendtigten Antrags-, Vertrags-
und Schadendaten. Auch Gbermittelt unser Unternehmen diese Da-
ten an die Sie persénlich betreuenden Vermittler und betreuende Ge-
schaftsstelle, soweit diese die Informationen zu lhrer Betreuung und
Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangele-
genheiten bendtigen.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:

Sperzialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmens-
gruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben fir die in
der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein Ver-
sicherungsvertrag zwischen lhnen und einem oder mehreren Unter-
nehmen unserer Gruppe besteht, kdnnen lhre Daten etwa zur zent-
ralen Verwaltung von Anschriftendaten, fir den telefonischen
Kundenservice, zur Vertrags- und Leistungsbearbeitung, fir In- und
Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein
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Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. In unserer Dienstleis-
terliste finden Sie die Unternehmen, die an einer zentralisierten Da-
tenverarbeitung teilnehmen.

Externe Auftragsverarbeiter und Dienstleister:

Wir bedienen uns zur Erfiillung unserer vertraglichen und gesetzlichen
Pflichten sowie zur Wahrnehmung unserer eigenen berechtigen Inte-
ressen zum Teil externer Auftragsverarbeiter und Dienstleister. Die
Microsoft Ireland Operations Limited stellt uns im Rahmen einer Auf-
tragsverarbeitung insbesondere die Microsoftprodukte Windows,
Office 365 und Azure zur Verfligung. Hierbei ist eine Datenspeicherung
auf Servern in Europa vertraglich vereinbart. Eine Auflistung der von
uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur
vortibergehende Geschdftsbeziehungen bestehen, kénnen Sie der
Ubersicht im Anhang sowie in der jeweils aktuellen Version auf unserer
Internetseite unter: www.ARAG.de/datenschutz entnehmen.

Weitere Empfénger:

Darlber hinaus kénnen wir lhre personenbezogenen Daten an weitere
Empfanger tbermitteln, wie etwa an Behérden zur Erflllung gesetzli-
cher Mitteilungspflichten (z.B. Sozialversicherungstréger, Finanzbehér-
den oder Strafverfolgungsbehdrden).

Wie lange speichern wir lhre Daten?

Wir I6schen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie fur die oben ge-
nannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkom-
men, dass personenbezogene Daten fir die Zeit aufbewahrt werden, in
der Anspriiche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden
kénnen (gesetzliche Verjahrungsfrist von drei oder bis zu dreiBig Jah-
ren). Zudem speichern wir lhre personenbezogenen Daten, soweit wir
dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbe-
wahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem Handelsge-
setzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwdschegesetz. Die Spei-
cherfristen betragen danach bis zu zehn Jahren.

Welche Rechte haben Sie?

Sie kdnnen unter der o.g. Adresse Auskunft tber die zu Ihrer Person
gespeicherten Daten verlangen. Dartiber hinaus kénnen Sie unter
bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Léschung h-
rer Daten verlangen. lhnen kann weiterhin ein Recht auf Einschrdn-
kung der Verarbeitung lhrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe
der von lhnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, géngi-
gen und maschinenlesbaren Format zustehen.

Soweit Sie uns eine Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO zur Ver-
arbeitung von personenbezogenen Daten fur bestimmte Zwecke erteilt
haben, ist die RechtmdBigkeit dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer Ein-
willigung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit, unter der
0.g. Anschrift, widerrufen werden. Dies gilt auch fir den Widerruf von
Einwilligungserkldrungen, die vor der Geltung der DSGVO, also vor
dem 25. Mai 2018, uns gegenuber erteilt worden sind. Der Widerruf der
Einwilligung beriihrt nicht die RechtmdBigkeit der bis zum Widerruf ver-
arbeiteten Daten.

Sie haben die Maéglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben
genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzauf-
sichtsbehérde zu wenden. Die fir uns zustdndige Datenschutzauf-
sichtsbehérde ist:

Landesbeauftragte fir Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen

Postfach 200444, 40102 Diisseldorf

Telefon: 0211 38424-0, Fax: 0211 38424-10

E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung |hrer personenbezogenen
Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen.

Verarbeiten wir lhre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen,
kénnen Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus lhrer
besonderen Situation Griinde ergeben, die gegen die Datenverar-
beitung sprechen.

Wann und warum erfolgt ein Datenaustausch mit lhrem
friheren Versicherer?

Um lhre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages (z.B. zur
Mitnahme eines Schadensfreiheitsrabattes in Recht&Heim bzw. lhre
Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls) Gberprifen und bei Be-
darf ergdinzen zu kénnen, kann im dafir erforderlichen Umfang ein
Austausch von personenbezogenen Daten mit dem von lhnen im An-
trag benannten fritheren Versicherer erfolgen.

Holen wir Bonitétsauskiinfte zu lhrer Person ein?

Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig
ist, nutzen wir Informationen aus dem Handelsregister, dem Schuld-
nerverzeichnis und dem Verzeichnis Uber private Insolvenzen zur Be-
urteilung lhres allgemeinen Zahlungsverhaltens. Sie befreien die
ARAG insoweit vom Berufsgeheimnis (Geheimhaltungspflicht nach
§ 203 Strafgesetzbuch).

Wir tbermitteln lhre Daten (Name, Adresse und ggf. Geburtsdatum)
zum Zweck der Bonitdtspriifung an die infoscore Consumer Data
GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden. Rechtsgrundlagen dieser
Ubermittlungen ist Artikel 6 Absatz 1 f) der DSGVO. Ubermittlungen auf
der Grundlage dieser Bestimmungen dirfen nur erfolgen, soweit dies
zur Wahrnehmung berechtigter Interessen unseres Unternehmens oder
Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen der Grundrechte und
Grundfreiheiten betroffener Personen, die den Schutz personenbezo-
gener Daten erfordern, tberwiegen.

Ubermitteln wir lhre personenbezogenen Daten in ein
Drittland?

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister auBerhalb des
Europdischen Wirtschaftsraums (EWR) tbermitteln, erfolgt die Uber-
mittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein ange-
messenes Datenschutzniveau bestétigt wurde oder andere angemes-
sene Datenschutzgarantien (z.B. verbindliche unternehmensinterne
Datenschutzvorschriften, EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden
sind. Detaillierte Information dazu sowie lber das Datenschutzniveau
bei unseren Dienstleistern kénnen Sie hier: www.ARAG.de/datenschutz
abrufen oder unter den oben genannten Kontaktinformationen anfor-
dern.

Finden automatisierte Einzelfallentscheidungen statt?

Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei Antragstellung
befragen, entscheiden wir vollautomatisiert etwa Uber das Zustande-
kommen des Vertrages, mégliche Risikoausschlisse oder tiber die Hohe
der von Ihnen zu zahlenden Versicherungspramie.

Aufgrund Ihrer Angaben zum Versicherungsfall, der zu |hrem Vertrag
gespeicherten Daten sowie ggf. von Dritten hierzu erhaltenen Informa-
tionen entscheiden wir vollautomatisiert Uber unsere Leistungspflicht.
Die vollautomatisierten Entscheidungen beruhen auf vom Unterneh-
men vorher festgelegten Regeln zur Gewichtung der Informationen. Die
Regeln richten sich nach versicherungsmathematischen Kriterien und
Kalkulationen. Beispielsweise erfolgt bei der Antragsstellung die Be-
rechnung und Bewertung auf Basis Ihrer Angaben im Versicherungs-
antrag. Im Rahmen der Leistungsbearbeitung werden versicherte und
nicht versicherte Sachverhalte gepruift.

Soweit wir automatisierte Einzelfallentscheidungen in den vorherig be-
schriebenen Fallen durchfiihren, haben Sie das Recht auf Erwirkung
des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darle-
gung des eigenen Standpunkts und Anfechtung der Entscheidung.
Dieses Recht besteht nicht, wenn Ihrem Begehren vollumfénglich statt-
gegeben wurde.

Nutzt die ARAG Daten zur automatisierten Profilerstellung
und Entscheidungsfindung?

Im Laufe der Vertragsdurchflihrung benutzen wir in einigen Fallen ein
maschinell erstelltes Profil fir die Entscheidungsfindung. Das bedeutet,
dass wir lhre Schadenfdlle anhand von mathematisch-statistisch an-
erkannten und bewdhrten Verfahren automatisiert auswerten.

Die maschinelle Auswertung lhrer Schadenfdlle und Vertragsmerkmale
dient der Einschdtzung, ob Schadenfdlle und Aufwdénde in einem an-
gemessenen Verhdltnis zum Versicherungsbeitrag stehen. Dies erlaubt
uns auch eine Prognose Uber lhren zukiinftigen Schadenbedarf. Die je-
weilige Auswertung unterstiitzt den Sachbearbeiter dabei, eine Ent-
scheidung hinsichtlich der weiteren Vertragsdurchfiihrung zu treffen.
Dies kann eine Vertragskiindigung sowie das Angebot zur Vertragsfort-
fUhrung unter angepassten Konditionen, zum Beispiel den Einschluss
einer Selbstbeteiligung, nach sich ziehen.
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BESURANCE WHIS

HINWEIS- UND INFORMATIONSSYSTEM DER DEUTSCHEN VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT

Information Giber den Datenaustausch mit der Besurance HIS GmbH auf Grundlage der Artikel 13 und 14 DSGVO

Hiermit mdchten wir Sie dariiber informieren, dass wir bei Abschluss
eines Versicherungsvertrages oder im Rahmen der Schadenbear-
beitung Daten zum Versicherungsobjekt (Fahrzeugidentifikations-
daten oder Adresse des Gebaudes) sowie Angaben zu lhrer Person
(Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, frihere Anschriften) an
die Besurance HIS GmbH ubermitteln (HIS-Anfrage). Die Be-
surance HIS GmbH Gberprift anhand dieser Daten, ob zu Ihrer Per-
son und/oder zu lhrem Versicherungsobjekt im ,Hinweis- und Infor-
mationssystem der Versicherungswirtschaft‘ (HIS) Informationen
gespeichert sind, die auf ein erhdhtes Risiko oder UnregelmaRigkei-
ten in einem Versicherungsfall hindeuten kénnen. Solche Informati-
onen koénnen nur aufgrund einer friheren Meldung eines Versiche-
rungsunternehmens an das HIS vorliegen (HIS-Einmeldung), uber
die Sie ggf. von dem einmeldenden Versicherungsunternehmen ge-
sondert informiert worden sind. Daten, die aufgrund einer HIS-Ein-
meldung im HIS gespeichert sind, werden von der Besurance HIS
GmbH an uns, das anfragende Versicherungsunternehmen, tber-
mittelt.

Nahere Informationen zum HIS finden Sie auf folgenden Internetsei-
ten: www.besurance-his.de

Zwecke der Datenverarbeitung der Besurance HIS GmbH

Die Besurance HIS GmbH betreibt als datenschutzrechtlich Verant-
wortliche das ,Hinweis- und Informationssystem HIS der Versiche-
rungswirtschaft* (HIS). Sie verarbeitet darin personenbezogene Da-
ten, um die Versicherungswirtschaft bei der Bearbeitung von
Versicherungsantragen und -schaden zu unterstitzen. Es handelt
sich bei diesen Daten um Angaben zu erhdhten Risiken oder um
Auffalligkeiten, die auf UnregelmaRigkeiten (z. B. Mehrfachabrech-
nung eines Versicherungsschadens bei verschiedenen Versiche-
rungsunternehmen) hindeuten kénnen.

Rechtsgrundlage fiir die Datenverarbeitung

Die Besurance HIS GmbH verarbeitet personenbezogene Daten auf
Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Dies ist zulassig, soweit die
Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verant-
wortlichen oder eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interes-
sen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person,
die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, liberwiegen.

Die Besurance HIS GmbH selbst trifft keine Entscheidungen tber
den Abschluss eines Versicherungsvertrages oder Uber die Regu-
lierung von Schaden. Sie stellt den Versicherungsunternehmen le-
diglich die Informationen fir die diesbezugliche Entscheidungsfin-
dung zur Verfugung.

Herkunft der Daten der Besurance HIS GmbH

Die Daten im HIS stammen ausschlief3lich von Versicherungsunter-
nehmen, die diese in das HIS einmelden.

Kategorien der personenbezogenen Daten

Basierend auf der HIS-Anfrage werden von der Besurance HIS
GmbH - abhéangig von der Versicherungsart bzw. -sparte — die Da-
ten der Anfrage mit den dazu genutzten personenbezogenen Daten
(Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, friihere Anschriften)
bzw. Informationen zum Versicherungsobjekt (z. B. Fahrzeug- bzw.
Gebaudeinformationen) sowie das anfragende Versicherungsunter-
nehmen gespeichert. Bei einer HIS-Einmeldung, liber die Sie gege-
benenfalls von dem Versicherungsunternehmen gesondert infor-
miert werden, speichert die Besurance HIS GmbH erhéhte Risiken
oder Auffélligkeiten, die auf UnregelmaRigkeiten hindeuten kénnen,
sofern solche Informationen an das HIS gemeldet wurden. In der Ver-
sicherungssparte Leben konnen dies z. B. Informationen zu mdgli-
chen Erschwernissen (ohne Hinweis auf Gesundheitsdaten) und Ver-
sicherungssumme/Rentenhdhe sein. Zu Fahrzeugen sind ggf. z. B.
Totalschaden, fiktive Abrechnungen oder Auffalligkeiten bei einer
friheren Schadenmeldung gespeichert. Gebaudebezogene Daten
sind Anzahl und Zeitraum geltend gemachter Gebaudeschaden.

Kategorien von Empfangern der personenbezogenen Daten
Empfanger sind ausschlieRlich Versicherungsunternehmen mit Sitz
in Deutschland sowie im Einzelfall im Rahmen von Ermittlungsver-
fahren staatliche Ermittlungsbehérden.

Dauer der Datenspeicherung

Die Besurance HIS GmbH speichert Informationen Uber Personen
gem. Art. 17 Abs. 1 lit. a) DSGVO nur fiir eine bestimmte Zeit. Angaben
Uber HIS-Anfragen werden taggenau nach zwei Jahren gel6scht.

Far HIS-Einmeldungen gelten folgende Speicherfristen:

« Personenbezogene Daten (Name, Adresse und Geburtsdatum)
sowie Fahrzeug- und Gebaudedaten werden am Ende des vier-
ten Kalenderjahres nach erstmaliger Speicherung geléscht. So-
fern in dem genannten Zeitraum eine erneute Einmeldung zu ei-
ner Person erfolgt, fiihrt dies zur Verlangerung der Speicherung
der personenbezogenen Daten um weitere vier Jahre. Die maxi-
male Speicherdauer betragt in diesen Fallen 10 Jahre.

« Daten aus der Versicherungssparte Leben werden bei nicht zu-
stande gekommenen Vertrdagen am Ende des dritten Jahres
nach der erstmaligen Speicherung geldscht.

Betroffenenrechte

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft, auf Berichti-
gung, auf Loschung sowie auf Einschrankung der Verarbeitung.
Diese Rechte nach Art. 15 bis 18 DSGVO kdénnen gegenuber der
Besurance HIS GmbH unter der unten genannten Adresse geltend
gemacht werden. Darlber hinaus besteht die Mdglichkeit, sich an
die fur die Besurance HIS GmbH zusténdige Aufsichtsbehorde —
Der Hessische Datenschutzbeauftragte, Gustav-Stresemann-Ring 1,
65189 Wiesbaden — zu wenden. Hinsichtlich der Meldung von Daten
an das HIS ist die fur das Versicherungsunternehmen zusténdige Da-
tenschutzaufsichtsbehérde zustandig.

Nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO kann der Datenverarbeitung aus
Griinden, die sich aus der besonderen Situation der betroffenen
Person ergeben, unter der unten genannten Adresse wider-
sprochen werden.

Sofern Sie wissen wollen, welche Daten die Besurance HIS GmbH zu
Ihrer Person, zu Ihrem Fahrzeug oder zu lhrem Gebaude gespeichert
hat und an wen welche Daten Ubermittelt worden sind, teilt Ihnen die
Besurance HIS GmbH dies gerne mit. Sie kénnen dort unentgeltlich
eine sog. Selbstauskunft anfordern. Wir bitten Sie, zu berticksichtigen,
dass die Besurance HIS GmbH aus datenschutzrechtlichen Griinden
keinerlei telefonische Auskiinfte erteilen darf, da eine eindeutige Iden-
tifizierung lhrer Person am Telefon nicht méglich ist. Um einen Miss-
brauch durch Dritte zu vermeiden, benétigt die Besurance HIS GmbH
folgende Angaben von lhnen:

* Name (ggf. Geburtsname), Vorname(n), Geburtsdatum

» Aktuelle Anschrift (StraBe, Hausnummer, Postleitzahl und Ort)
sowie ggf. Voranschriften der letzten flnf Jahre

» Gdf. FIN des Fahrzeugs. Bei Anfragen zum Fahrzeug ist die Bei-
figung einer Kopie der Zulassungsbescheinigung I. oder Il. zum
Nachweis der Haltereigenschaft erforderlich.

« Bei Anfragen zum Gebaude ist die Beifligung des letzten Versi-
cherungsscheins oder eines sonstigen Dokuments erforderlich,
das das Eigentum belegt (z. B. Kopie des Grundbuchauszugs
oder Kaufvertrags).

Wenn Sie — auf freiwilliger Basis — eine Kopie lhres Ausweises (Vor-
der- und Rickseite) beifligen, erleichtern Sie der Besurance HIS
GmbH die Identifizierung Ihrer Person und vermeiden damit mégliche
Ruckfragen. Sie kénnen die Selbstauskunft auch via Internet unter:
www.besurance-his.de/selbstauskunft/ bei der Besurance HIS GmbH
beantragen.

Kontaktdaten des Unternehmens und des Datenschutzbeauf-
tragten

Besurance HIS GmbH

Daimlerring 4

65205 Wiesbaden

Telefon: 0151 /506 918 44

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der Besurance HIS GmbH
ist zudem unter der o. a. Anschrift, zu Hd. Abteilung Datenschutz, oder
per E-Mail unter folgender Adresse erreichbar:
his-datenschutz@besurance-his.de.
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Ubersicht der Dienstleister des ARAG Konzerns

A. Konzerngesellschaften, die an gemeinsamen Datenverarbeitungsverfahren der Kundenstammdaten teilnehmen:

ARAG SE

Vif GmbH
Interlloyd Versicherungs-AG

o F LN

ARAG Allgemeine Versicherungs-AG
ARAG Krankenversicherungs-AG

B. Dienstleister mit Datenverarbeitung als Hauptgegenstand des Auftrags (Einzelbenennung):

Auftraggebende Gesellschaft

Dienstleister

Zweck der Beauftragung

Gesundheitsdaten

Alle Konzerngesellschaften

Betrieb gruppenweiter IT-Anwendungen

(siehe A.) ARAG IT GmbH Softwareentwicklung, IT-Sicherheit ja
Alle Konzerngesellschaften . . . . . .
(siehe A.) ARAG Service Center GmbH Telefonischer Kundendienst, Assistance-Leistungen ja
Insbesondere Bereitstellung der Microsoftprodukte
Alle Konzerngesellschaften Microsoft Ireland Operations Limited Windows, Office 365 und Azure. a
(siehe R.) P (Die Datenspeicherung auf Servern in Europa ist J
vertraglich vereinbart.)
Alle Konzerngesellschaften Paragon Customer Communications .
(siehe R.) Weingarten GmbH Druck und Versand Ja
Alle Konzerngesellschaften, auBer ARAG SE Betreuungs-, Verkaufsférderungs- und a
ARAG SE Steuerungsaktivitdten in den Vertriebswegen }
Alle Konzerngeselischaften, auBer ARAG SE Datentransfer mit Vermittlern und Dienstleistern ja
ARAG SE
Alle Konzerngesellschaften, auBer ARAG SE Marktforschung, Marketing, Konzernrevision, Recht ja
ARAG SE
Alle Konzerngesellschaften, aufer ARAG SE Postbearbeitung, inkl. scannen der Eingangspost ja
ARAG SE
Alle Konzerngesellschaften, auBer - . . . . . .
ARAG Krankenversicherungs-AG ARAG SE Risikoprtfung, Abwicklung Rickversicherungsgeschaft ja
Alle Konzerngesellschaften, auBer ARAG SE Zahlungsverkehr (Inkasso) Mahnverfahren a
ARAG SE auBergerichtlich und gerichtlich ]
Fl.lle Konzerngesellschaften, aufer Flixcheck GmbH Bereitstellung einer digitalen Kommunikationsplattform zum Teil
Vif GmbH
Fl.lle Konzerngesellschaften, aufer Rhenus Data Office GmbH Akten- & Datentrégervernichtung ja
Vif GmbH
ARAG SE Swiss Post Solutions GmbH Leistungs- und Vertragsbearbeitung nein
ARAG SE adesso insurance solutions GmbH Automatisierte Postbearbeitung im Schadenfall ja
ARAG Allgemeine Versicherungs-AG |ARAG SE Antrags- und Vertrags-Bearbeitung ja
Beschwerdemanagement
ARAG Allgemeine Versicherungs-AG |ARAG Service Center GmbH Leistungsbearbeitung ja
ARAG Allgemeine Versicherungs-AG |DEKRA Claims Management GmbH Leistungsbearbeitung ja
ARAG Allgemeine Versicherungs-AG |Europa Versicherung AG Leistungsbearbeitung ja
ARAG Allgemeine Versicherungs-AG  |Property€xpert GmbH Leistungsbearbeitung nein
ARAG Allgemeine Versicherungs-AG  |Verisk Med GmbH Leistungsbearbeitung ja
ARAG Krankenversicherungs-AG ARAG Gesundheits-Services GmbH Leistungsbearbeitung ja
ARAG Krankenversicherungs-AG ARAG Service Center GmbH Telefonischer Kundendienst ja
ARAG Krankenversicherungs-AG AWP Service Deutschland GmbH Leistungsbearbeitung ja
ARAG Krankenversicherungs-AG (éonr:wbpl_?ss private pflegeberatung Pflege Assistance ja
ARAG Krankenversicherungs-AG Gesgmtverbonc! der Deutschen Austausch von Meldesdtzen mit Finanzbehérden nein
Versicherungswirtschaft e.V.
ARAG Krankenversicherungs-AG HeptaSphere GmbH Vertragsbearbeitung ja
ARAG Krankenversicherungs-AG IBM Deutschland GmbH Korrektur und Erfassen von Daten ja
ARAG Krankenversicherungs-AG IMB Consult GmbH Medizinische Gutachten ja
ARAG Krankenversicherungs-AG innovas GmbH Pflegesachbearbeitung ja




Auftraggebende Gesellschaft

Dienstleister

Zweck der Beauftragung

Gesundheitsdaten

ARAG Krankenversicherungs-AG MEDICPROOF GmbH Leistungsbearbeitung ja
ARAG Krankenversicherungs-AG Eiisei;?gﬁglﬁgggolp:(éng Vertragsbearbeitung nein
ARAG Krankenversicherungs-AG P AV Card GmbH Produktion von Druckstticken nein
ARAG Krankenversicherungs-AG Swiss Post Solutions GmbH $ee|ret1:g;iss§2§:bl<eti1tr:ﬂzndienst, Leistungs- und ja
ARAG Krankenversicherungs-AG WDS.care GmbH Pflege Assistance ja
Interlloyd Versicherungs-AG ARAG Allgemeine Versicherungs-AG Dienstleistermanagement ja
Interlloyd Versicherungs-AG ARAG Allgemeine Versicherungs-AG Leistungsbearbeitung ja
Interlloyd Versicherungs-AG ARAG Service Center GmbH Leistungsbearbeitung (Schutzbrief) ja
Interlloyd Versicherungs-AG DEKRA Claims Management GmbH Leistungsbearbeitung ja
Interlloyd Versicherungs-AG Property€xpert GmbH Leistungsbearbeitung nein
Interlloyd Versicherungs-AG Verisk Med GmbH Leistungsbearbeitung ja
C. Kategorien von Dienstleistern, bei denen Datenverarbeitung kein Hauptgegenstand des Auftrages ist:

Auftraggebende Gesellschaft Dienstleisterkategorie Zweck der Beauftragung Gesundheitsdaten
Alle Konzerngesellschaften Adressermittler Adresspriifung nein
Alle Konzerngesellschaften Arzte Risiko und Leistungsprtifung ja
Alle Konzerngesellschaften Rktenlager Lagerung von Akten ja
Alle Konzerngesellschaften Assisteure Assistanceleistungen zum Teil
Alle Konzerngesellschaften Call-Center In-/Outbound Telefonie zum Teil
Alle Konzerngesellschaften Datenvernichter Vernichtung von Daten ja
Ploerzamgoslichon e fiarcnenna 1O
Alle Konzerngesellschaften Risiko-/Leistungspriifung, Rickstellungs- und

Gutachter und Sachversténdige Rentabilitétsberechnung, Unterstiitzung bei zum Teil

Schadenregulierung, Untersttitzung bei Kalkulation
Alle Konzerngesellschaften Inkassounternehmen Forderungsmanagement nein
Alle Konzerngesellschaften IT-Dienstleister Wartung und Entwicklung von IT-Hard- und Software zum Teil
Alle Konzerngesellschaften Lettershops/Druckereien/Postversender | Druck/Versand von Post und Emailmassensendungen nein
Alle Konzerngesellschaften Marketingagenturen/-provider Marketingaktionen nein
Alle Konzerngesellschaften Marktforschungsunternehmen Marktforschung nein
Alle Konzerngesellschaften Rechtsanwiilte Rechtsberotgng/—hilfe, Prozessvertretung 2um Teil
Forderungseinzug, Regressverfahren

Alle Konzerngesellschaften Ruckversicherer, Rickversicherungs- Riickversicherung jo

makler
Alle Konzerngesellschaften Sanierer, Werkstatten Schadensanierung und Reparaturen zum Teil
Alle Konzerngesellschaften Servicekartenhersteller Herstellung von Kundenkarten nein
Alle Konzerngesellschaften Wirtschaftsauskunfteien Bonitatsprifung in der Antrags- und Leistungsbearbeitung nein
ARAG Allgemeine Versicherungs-AG |Anbieter fiir Telediagnostik und Tele-  |Einschdtzung der Erkrankung des Tieres, hein
und Interlloyd Versicherungs-AG therapie in der Tierheilkunde Beratung Tierhalterverfiigung
ARAG Krankenversicherungs-AG Anbieter medizinischer Produkte Hilfsmittelversorgung ja

D. Hinweise:

Nicht alle hier gelisteten Auftragnehmer und Dienstleister erhalten automatisch lhre personenbezogenen Daten. Pro Auftrag wird gepriift, welche personenbezo-
genen Daten tatsdchlich zur Auftragserfiillung notwendig sind und nur diese werden dann im Rahmen des Auftrages an den jeweiligen Auftragnehmer oder

Dienstleister weitergeben.

Ein Widerspruch gegen die Ubermittlung von Daten im Rahmen von einzelnen Beauftragungen ist nur dann méglich, wenn eine gesonderte Priifung ergibt, dass
Ihr schutzwirdiges Interesse aufgrund einer besonderen persdnlichen Situation die berechtigten Interessen des beauftragenden Unternehmens Uberwiegt.

Sollten Sie weiteren Informationsbedarf zu dieser Dienstleisterliste, den ,,Verhaltensregeln fiir den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche
Versicherungswirtschaft® oder sonstigen Datenschutzthemen haben, so finden Sie entsprechende Hinweise unter Rubrik Datenschutz auf der ARAG Webseite
(https://www.arag.de). Hier finden Sie unter der Uberschrift ,Dienstleisterliste der ARAG® immer eine aktuelle Fassung der Dienstleisterliste.

Stand 10.2025
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	2.4 Verjährung
	2.5 Zuständiges Gericht, anwendbares Recht
	2.5.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen die ARAG und/oder die ARAG SE und/oder die ARAG Krankenversicherungs-AG bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des jeweiligen Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.
	2.5.2 Klagen gegen Sie aus dem Versicherungsvertrag müssen bei dem Gericht erhoben werden, das für Ihren Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen den Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist.
	2.5.3 Für diesen Vertrag gelten das Versicherungsvertragsgesetz (VVG) sowie deutsches Recht.
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	3.3 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Kreditkartenzahlung

	4 Ausschlüsse
	5 Obliegenheiten im und nach dem Versicherungsfall
	5.1 Jeder Versicherungsfall ist unverzüglich anzuzeigen.
	5.2 Sie haben bei Eintritt des Versicherungsfalles nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen, siehe § 82 Abs. 1 VVG.
	5.3 Alle Auskünfte zum Versicherungsfall müssen Sie wahrheitsgemäß und vollständig machen. Sie müssen uns bzw. dem betroffenen Risikoträger jede Auskunft erteilen sowie Beweismittel angeben und Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung zu stellen, die benötigt werden, um feststellen zu können,
	5.4 Ersatzansprüche gegen Dritte gehen entsprechend der gesetzlichen Regelung bis zur Höhe der geleisteten Zahlung auf uns bzw. den betroffenen Risikoträger über. Der Übergang kann nicht zu Ihrem Nachteil geltend gemacht werden. Sie sind, falls erforderlich, verpflichtet, bei der Durchsetzung des Ersatzanspruches mitzuwirken und Ersatzansprüche gegen Dritte bis zur Höhe der erbrachten Leistung in gesetzlich zulässigem Umfang an uns bzw. den betroffenen Risikoträger abzutreten.

	6 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten
	6.1 Verletzen Sie eine im oder nach Eintritt des Versicherungsfalls zu beachtende Obliegenheit vorsätzlich, verlieren Sie den Versicherungsschutz.
	6.2 Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir bzw. der betroffene Risikoträger berechtigt, die Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben, erbringen wir bzw. der betroffene Risikoträger die Leistung.
	6.3 Wir bzw. der betroffene Risikoträger erbringen die Leistung auch, wenn Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der uns obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben.


	Teil II – Besondere Bestimmungen zu den einzelnen Leistungen
	A Krankenschutz im Ausland
	1 Allgemeine Regeln zum Versicherungsschutz
	2 Gegenstand, Umfang und Geltungsbereich des Versicherungsschutzes
	2.1 Wir bieten Versicherungsschutz für Krankheiten, Unfälle und andere im Vertrag genannte Ereignisse.
	2.2 Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige Heilbehandlung einer versicherten Person wegen einer auf der Auslandsreise auftretenden Krankheit, Verschlechterung des Gesundheitszustands oder Folgen eines Unfalls. Der Versicherungsfall beginnt mit der Heilbehandlung; er endet, wenn nach medizinischem Befund Behandlungsbedürftigkeit nicht mehr besteht. Muss die Heilbehandlung auf eine Krankheit oder Unfallfolge ausgedehnt werden, die mit der bisher behandelten nicht ursächlich zusammenhängt, so entsteht insoweit ein neuer Versicherungsfall.
	2.3 Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus dem Versicherungsschein, dem Antrag, besonderen schriftlichen Vereinbarungen, den zugrunde liegenden Verbundenen Versicherungsbedingungen ARAG ReiseProtect, Stand 01.2020 sowie den gesetzlichen Vorschriften.
	2.4 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf das Ausland. Als Ausland gilt nicht die Bundesrepublik Deutschland und auch nicht die Länder, in denen die versicherte Person einen weiteren Wohnsitz hat.

	3 Beginn, Dauer und Ende des Versicherungsschutzes
	3.1 Der Krankenschutz im Ausland beginnt mit dem vereinbarten Zeitpunkt (Versicherungsbeginn), jedoch nicht vor Abschluss des Versicherungsvertrags, nicht vor Zahlung des Beitrags und nicht vor Beginn des Auslandsaufenthalts.
	3.2 Der Versicherungsschutz endet – auch für schwebende Versicherungsfälle – mit Beendigung des Auslandsaufenthalts bzw. mit Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit.
	3.3 Ist die Rückreise bis zur Beendigung des Versicherungsschutzes aus medizinischen Gründen nicht möglich, verlängert sich die Leistungspflicht für entschädigungspflichtige Versicherungsfälle über den vereinbarten Zeitpunkt hinaus bis zur Wiederherstellung der Transportfähigkeit.

	4 Umfang der Leistungspflicht
	4.1 Der versicherten Person steht die Wahl unter den im Aufenthaltsland zur Heilbehandlung zugelassenen Ärzten und Zahnärzten frei.
	4.2 Arznei-, Verband- und Heilmittel müssen von den unter Ziffer 4.1 genannten Behandlern verordnet, Arzneimittel zudem aus der Apotheke oder vom Behandler bezogen werden.
	4.3 Bei medizinisch notwendiger stationärer Heilbehandlung hat die versicherte Person freie Wahl unter den Krankenhäusern, die unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, soweit erkennbar über ausreichende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und Krankengeschichten führen. Nicht gewählt werden können Krankenhäuser, die auch Kuren bzw. Sanatoriumsbehandlung durchführen sowie Rekonvaleszenten aufnehmen, es sei denn, dass nachweislich ein Notfall vorliegt und es sich um das nächstgelegene Krankenhaus handelt.
	4.4 Es ist das am Aufenthaltsort befindliche bzw. nächsterreichbare geeignete Krankenhaus in Anspruch zu nehmen.
	4.5 Wir leisten im vertraglichen Umfang für Untersuchungs- oder Behandlungsmethoden und Arzneimittel, die von der Schulmedizin im Reiseland oder in der Bundesrepublik Deutschland überwiegend anerkannt sind. Wir leisten darüber hinaus für Methoden und Arzneimittel, die sich in der Praxis des entsprechenden Reiselands oder der Bundesrepublik Deutschland als ebenso Erfolg versprechend bewährt haben oder die angewandt werden, weil keine schulmedizinischen Methoden oder Arzneimittel zur Verfügung stehen; der Versicherer kann jedoch seine Leistungen auf den Betrag herabsetzen, der bei der Anwendung vorhandener schulmedizinischer Methoden oder Arzneimittel angefallen wäre.
	4.6 Soweit dieser Tarif Leistungen vorsieht, sind Kosten erstattungsfähig:
	4.6.1 für ärztliche Heilbehandlung;
	4.6.2 für Arznei-, Heil- und Verbandmittel aufgrund ärztlicher Verordnung außer Massagen, Bäder und medizinische Packungen. Nicht als Arzneimittel, auch wenn sie ärztlich verordnet sind und heilwirksame Stoffe enthalten, gelten Nähr- und Stärkungspräparate, kosmetische Präparate sowie Mittel, die vorbeugend oder gewohnheitsmäßig genommen werden;
	4.6.3 für schmerzstillende Zahnbehandlung und notwendige Zahnfüllungen in einfacher Ausführung sowie Reparaturen von Zahnersatz, nicht aber Neuanfertigung, Kronen und Kieferorthopädie;
	4.6.4 für Röntgendiagnostik;
	4.6.5 für stationäre Heilbehandlung einschließlich Operationen und Operationsnebenkosten, sofern diese in einem im Aufenthaltsland allgemein anerkannten Krankenhaus erfolgt; bei einem Krankenhausaufenthalt eines versicherten Kindes bis zu zwölf Jahren sind zusätzlich die Kosten der Unterkunft einer nahestehenden Person im selben Krankenzimmer erstattungsfähig;
	4.6.6 für den notwendigen Transport zur erforderlichen Erstversorgung, zum nächsterreichbaren und aus medizinischer Sicht geeigneten Krankenhaus bzw. Arzt und den gegebenenfalls notwendigen Verlegungstransport von der Erstversorgungseinrichtung zum nächsterreichbaren und aus medizinischer Sicht geeigneten Krankenhaus.


	5 Ausschlüsse und Leistungseinschränkungen
	5.1 Keine Leistungspflicht besteht
	5.1.1 für Behandlungen, von denen aufgrund ärztlicher Diagnose bei Beginn des Auslandsaufenthalts feststand, dass sie bei planmäßiger Durchführung der Auslandsreise stattfinden mussten, es sei denn, dass die Auslandsreise wegen des Todes des Ehegatten bzw. Lebenspartners gemäß § 1 Lebenspartnerschaftsgesetz oder eines Verwandten ersten Grades (Eltern, Kinder) im Ausland unternommen wurde;
	5.1.2 für Krankheiten und Unfallfolgen, deren Heilbehandlung im Ausland alleiniger Grund oder einer der Gründe für den Antritt der Auslandsreise war;
	5.1.3 für solche Krankheiten einschließlich deren Folgen sowie für Folgen von Unfällen, die als Wehrdienstbeschädigung anerkannt oder die durch Kriegsereignisse in einem Gebiet, für das vor Reiseantritt durch das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland insoweit eine Reisewarnung ausgesprochen wurde oder aktive Teilnahme an inneren Unruhen verursacht worden sind;
	5.1.4 für auf Vorsatz beruhende Krankheiten und Unfälle einschließlich deren Folgen sowie für Entzugs- und Entwöhnungsbehandlungen;
	5.1.5 für ambulante Psychoanalyse und -therapie;
	5.1.6 für Untersuchung und Behandlung wegen Schwangerschaft und Entbindung sowie Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchungen außer in den unter Ziffer 2.2 genannten Fällen;
	5.1.7 für Zahnersatz einschließlich Kronen und für Kieferorthopädie;
	5.1.8 für Hilfsmittel mit Ausnahme von Gehgips, Liegeschalen, Bandagen und ärztlich verordneten Gehstützen, die wegen akuter Erkrankung oder unfallbedingt erforderlich sind;
	5.1.9 für Kur- und Sanatoriumsbehandlung sowie für Rehabilitationsmaßnahmen;
	5.1.10 für ambulante Heilbehandlung in einem Heilbad oder Kurort. Die Einschränkung entfällt, wenn die Heilbehandlung durch einen dort eingetretenen Unfall notwendig wird. Bei Erkrankungen entfällt sie, wenn sich der Versicherte in dem Heilbad oder Kurort nur vorübergehend und nicht zu Kurzwecken aufgehalten hat;
	5.1.11 für Behandlung durch Ehegatten bzw. Lebenspartner gemäß § 1 Lebenspartnerschaftsgesetz, Eltern oder Kinder; Sachkosten werden erstattet;
	5.1.12 für eine durch Pflegebedürftigkeit oder Verwahrung bedingte Unterbringung.

	5.2 Kostenersatz im Sinne von Ziffer 4.6 wird aber insoweit geleistet, als unvorhergesehen ärztliche Hilfe im Aufenthaltsland zur Abwendung einer akuten Lebensgefahr oder zur Beseitigung erheblicher Schmerzzustände erforderlich ist.
	5.3 Übersteigt eine Heilbehandlung oder sonstige Maßnahme, für die Leistungen vereinbart sind, das medizinisch not- wendige Maß, so kann der Versicherer seine Leistungen auf einen angemessenen Betrag herabsetzen.

	6 Auszahlung der Versicherungsleistungen
	6.1 Wir sind zur Leistung nur verpflichtet, wenn die Rechnungsurschriften vorgelegt und die geforderten und erforderlichen Nachweise erbracht sind; diese werden Eigentum des Versicherers. Die erforderlichen Unterlagen sollen spätestens drei Monate nach Beendigung der Auslandseise bzw. dem Rücktransport, der Überführung oder Bestattung eingereicht werden.
	6.2 Alle Belege müssen den Vor- und Zunamen der behandelten Person sowie die Krankheitsbezeichnung und die einzelnen ärztlichen Leistungen und Behandlungsdaten enthalten; aus den Rezepten müssen das verordnete Medikament, der Preis und der Quittungsvermerk deutlich hervorgehen. Bei Zahnbehandlung müssen die Belege die Bezeichnung der behandelten Zähne und der daran vorgenommenen Behandlung enthalten. Leistungen oder deren Ablehnung durch andere Leistungserbringer sind nachzuweisen.
	6.3 Zum Nachweis eines notwendigen Krankenhausaufenthalts ist eine Bescheinigung des Krankenhausarztes über Beginn und Ende der stationären Behandlung mit Bezeichnung der Krankheit einzureichen.
	6.4 Grundsätzlich kann nur der Versicherungsnehmer die Versicherungsleistung verlangen.
	6.5 Die in einer Fremdwährung entstandenen Kosten werden zum aktuellen Kurs des Tags, an dem die Belege bei dem Versicherer eingehen, in Euro umgerechnet. Als Kurs des Tags gilt der offizielle Euro-Wechselkurs der Europäischen Zentralbank. Für nicht gehandelte Währungen, für die keine Referenzkurse festgelegt werden, gilt der Kurs gemäß „Devisenkursstatistik“, Veröffentlichungen der Deutschen Bundesbank, Frankfurt/Main, nach jeweils neuestem Stand, es sei denn, die versicherte Person weist durch Bankbeleg nach, dass sie die zur Bezahlung der Rechnungen notwendigen Devisen zu einem ungünstigeren Kurs erworben hat.
	6.6 Von den Leistungen können Mehrkosten abgezogen werden, die dadurch entstehen, dass wir Überweisungen in das Ausland vornehmen oder auf Verlangen des Versicherungsnehmers besondere Überweisungsformen wählen.
	6.7 Der Versicherer gibt auf Verlangen des Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten Person Auskunft über und Einsicht in Gutachten oder Stellungnahmen, die der Versicherer bei der Prüfung der Leistungspflicht über die Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung eingeholt hat. Wenn der Auskunft an oder der Einsicht durch den Versicherungsnehmer oder die mitversicherte Person erhebliche therapeutische Gründe oder sonstige erhebliche Gründe entgegenstehen, kann nur verlangt werden, einem benannten Arzt oder Rechtsanwalt Auskunft oder Einsicht zu geben. Der Anspruch kann nur von der jeweils betroffenen Person oder ihrem gesetzlichen Vertreter geltend gemacht werden. Hat der Versicherungsnehmer das Gutachten oder die Stellungnahme auf Veranlassung des Versicherers eingeholt, erstattet der Versicherer die entstandenen Kosten.
	6.8 Ansprüche auf Versicherungsleistungen können weder abgetreten noch verpfändet werden. Das Abtretungsverbot nach Satz 1 gilt nicht für ab dem 1. Oktober 2021 abgeschlossene Verträge; gesetzliche Abtretungsverbote bleiben unberührt.

	7 Obliegenheiten im und nach dem Versicherungsfall
	8 Rechtsfolgen bei Verletzungen von Obliegenheiten

	B Reiserücktrittsversicherung (gilt nur in ARAG ReiseProtect All Inclusive Premium vereinbart)
	1 Gegenstand der Versicherung
	1.1 die vertraglich geschuldeten Rücktrittskosten aus dem versicherten Reisearrangement. Das sind die Kosten, die Sie als Reisender dem Leistungsträger (z.B. Reiseveranstalter, Vermieter einer Ferienwohnung) schulden, wenn Sie ihre gebuchte Reise stornieren.
	1.2 die Umbuchungsgebühren, falls Sie lieber umbuchen möchten als zu stornieren: Wir erstatten die Umbuchungsgebühren höchstens bis zur Höhe der Stornokosten, die bei unverzüglicher Stornierung der Reise anfallen. Voraussetzung ist: Sie haben einen Anspruch auf Erstattung der Stornokosten;
	1.3 einen Einzelzimmerzuschlag: Sie haben ein Doppelzimmer zusammen mit einer Risikoperson im Sinne von Teil II B, Ziffer 3 gebucht und diese storniert die Reise aus einem versicherten Grund. Wir ersetzen dann den Zuschlag für ein Einzelzimmer und weitere Umbuchungsgebühren oder die anteiligen Kosten der ausgefallenen Person für das Doppelzimmer. Die Entschädigung ist auf die Höhe der Stornokosten begrenzt, die bei einem kompletten Rücktritt (unverzüglicher Stornierung) anfallen würden.

	2 Versicherte Ereignisse
	2.1 bei einer unerwarteten schweren Erkrankung des Versicherungsnehmers, einer mitversicherten Person oder einer Risikoperson im Sinne von Teil II B, Ziffer 3. Bitte beachten Sie hierzu unsere Erläuterungen im Teil III;
	2.2 bei Tod des Versicherungsnehmers, einer mitversicherten Person oder einer Risikoperson im Sinne von Teil II B, Ziffer 3;
	2.3 bei einer schweren Unfallverletzung des Versicherungsnehmers, einer mitversicherten Person oder einer Risikoperson im Sinne von Teil II B, Ziffer 3;
	2.4 wenn Sie oder eine mitreisende Risikoperson Organe oder Gewebe (Lebendspende) im Rahmen des Transplantationsgesetzes spenden oder empfangen;
	2.5 bei nachgewiesener Impfunverträglichkeit nach Buchung der Reise, die zu einer Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes bei Ihnen oder einer mitreisenden Risikoperson führt;
	2.6 bei Schwangerschaft oder Komplikationen während der Schwangerschaft bei Ihnen oder einer mitreisenden Risikoperson;
	2.7 bei Bruch von Prothesen bei Ihnen oder einer mitreisenden Risikoperson;
	2.8 bei Lockerung von implantierten Gelenken bei Ihnen oder einer mitreisenden Risikoperson;
	2.9 bei Adoption eines minderjährigen Kindes durch Sie oder eine mitreisende Risikoperson, sofern Ihre Anwesenheit zum Vollzug der Adoption in die Reisezeit fällt;
	2.10 bei einem erheblichen Schaden von mindestens 2.500 Euro an Ihrem Eigentum oder dem Eigentum einer mitreisenden Risikoperson durch Feuer, Explosion, Leitungswasserschäden, Elementarereignisse oder vorsätzliche Straftat eines Dritten, sofern der Schaden erheblich ist oder sofern Ihre oder die Anwesenheit der mitreisenden Risikoperson zur Aufklärung objektiv erforderlich ist;
	2.11 bei Verlust Ihres Arbeitsplatzes oder Verlust des Arbeitsplatzes einer mitreisenden Risikoperson aufgrund einer unerwarteten betriebsbedingten Kündigung des Arbeitsplatzes durch den Arbeitgeber;
	2.12 bei unerwarteter Aufnahme eines auf mindestens ein Jahr angelegten Arbeitsverhältnisses durch Sie oder eine mitreisende Risikoperson, sofern Sie oder die mitreisende Risikoperson bei der Reisebuchung arbeitslos gemeldet waren (gilt nicht Versetzung innerhalb eines Unternehmens);
	2.13 bei konjunkturbedingter Kurzarbeit bei Ihnen oder einer mitreisenden Risikoperson mit einer Reduzierung des Jahreseinkommens mindestens in Höhe eines regelmäßigen monatlichen Nettolohnes;
	2.14 bei einer unerwarteten gerichtlichen Ladung für Sie oder eine mitreisende Risikoperson, wenn das Gericht die Reisebuchung nicht als Grund zur Verschiebung des Termins akzeptiert. Das gilt nicht, wenn die Teilnahme am Gerichtstermin zu Ihren oder den berufstypischen Tätigkeiten der mitreisenden Risikoperson gehört;
	2.15 bei der Wiederholung einer nicht bestandenen Prüfung an einer Schule, Universität, Fachhochschule oder einem College durch Sie oder eine mitreisende Risikoperson. Voraussetzung: Die Wiederholungsprüfung ist kein Verbesserungsversuch und fällt unerwartet in die versicherte Reisezeit oder sie findet innerhalb von sieben Tagen nach planmäßigem Reiseende statt;
	2.16 bei Ihrer Nichtversetzung als Schüler oder Ihre Nichtzulassung zur Prüfung und damit endgültigem Austritt aus dem Klassenverband, bevor die versicherte Schul- oder Klassenreise beginnt. Gleiches gilt für eine mitreisende Risikoperson;
	2.17 bei einem unerwarteten Beginn des Bundesfreiwilligendienstes oder Freiwilligen Sozialen oder Ökologischen Jahres von Ihnen oder einer mitreisenden Risikoperson.

	3 Risikopersonen
	4 Ausschlüsse
	4.1 für Schäden gemäß Teil I, Ziffer 4 der Versicherungsbedingungen;
	4.2 für versicherte Ereignisse, mit denen zur Zeit der Buchung zu rechnen war;
	4.3 sofern die Krankheit den Umständen nach als eine psychische Reaktion auf einen Terrorakt, innere Unruhen, Kriegsereignisse, ein Flug- oder Busunglück oder eine Naturkatastrophe oder aufgrund der Befürchtung von Terrorakten, inneren Unruhen, Kriegsereignissen oder Naturkatastrophen aufgetreten ist;
	4.4 wenn der Versicherungsfall verursacht ist durch Krieg, Bürgerkrieg, kriegsähnliche Ereignisse, innere Unruhen, Streik, Kernenergie, Beschlagnahmung, Entziehung von hoher Hand, sonstige Eingriffe von hoher Hand oder aktive Teilnahme an Gewalttätigkeiten während einer öffentlichen Ansammlung oder Kundgebung;
	4.5 bei Suchterkrankungen;
	4.6 für psychische oder physische Krankheiten, bei denen Schübe ein charakteristisches Merkmal des Verlaufs sind (z.B. rezidivierende depressive Episoden, Multiple Sklerose, Morbus Crohn);
	4.7 für Gebühren zur Erteilung eines Visums;
	4.8 für Abschussprämien bei Jagdreisen.

	5 Obliegenheiten im und nach dem Versicherungsfall
	5.1 die Obliegenheiten gemäß Teil I, Ziffer 5 der Versicherungsbedingungen zu beachten;
	5.2 die Reise unverzüglich nach Eintritt des versicherten Rücktrittsgrundes zu stornieren, um die Stornokosten möglichst gering zu halten;
	5.3 uns den Versicherungsnachweis und die vollständigen Buchungsunterlagen mit der Stornokosten-Rechnung sowie den Nachweis über das Reisevermittlungsentgelt einzureichen; bei Stornierung eines Objekts (zum Beispiel Ferienwohnung, Mietwagen, Wohnmobil, Wohnwagen, Boots-Charter) eine Bestätigung des Vermieters über die Nichtweitervermietbarkeit des Objekts;
	5.4 die versicherten Ereignisse des Teil II B, Ziffern 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 und 2.8 (unerwartete schwere Erkrankung, schwere Unfallverletzung, Impfunverträglichkeit, Schwangerschaft, Bruch von Prothesen, Lockerung von implantierten Gelenken) durch ein ärztliches Attest mit Angabe von Diagnose und Behandlungsdaten nachzuweisen. Psychische Erkrankungen sind durch ein Attest eines Facharztes für Psychiatrie nachzuweisen.
	5.5 bei Schaden am Eigentum geeignete Nachweise (z.B. Polizeiprotokoll) einzureichen;
	5.6 bei Verlust des Arbeitsplatzes das Kündigungsschreiben mit Angabe des Kündigungsgrundes, bei Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses den Aufhebungsbescheid des Arbeitsamtes und eine Kopie des neuen Arbeitsvertrages als Nachweis für das neue Arbeitsverhältnis vorzulegen;
	5.7 bei Tod eine Sterbeurkunde vorzulegen;
	5.8 eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung einzureichen oder der Einholung einer Bestätigung des Arbeitgebers darüber zuzustimmen;
	5.9 der Einholung eines fachärztlichen Attestes durch uns über die Art und Schwere der Krankheit sowie die Unzumutbarkeit zur planmäßigen Durchführung der Reise zuzustimmen und dem Arzt die notwendige Untersuchung zu gestatten.

	6 Rechtsfolgen bei Verletzungen von Obliegenheiten
	7 Selbstbehalt

	C Reisegepäckversicherung
	1 Versicherte Sachen, eingeschränkt versicherte Sachen und nicht versicherte Sachen
	1.1 Zum versicherten Reisegepäck zählen alle Sachen des üblichen persönlichen Reisebedarfs, die Sie oder eine mitversicherte Person auf Ihre Reise mitnehmen.
	1.2 Eingeschränkt versichert sind
	1.2.1 Schäden an Brillen, Kontaktlinsen, Zahnspangen, Hörgeräten und Prothesen;
	1.2.2 Schäden an Video-, Film- und Fotoapparaten, Handys, Smartphones, Tablets, Drohnen, EDV-Geräten, elektronischen Kommunikations- und Unterhaltungsgeräten einschl. Zubehör und an Musikinstrumenten, jeweils als mitgeführtes Reisegepäck. Als aufgegebenes Reisegepäck sind sie nicht versichert;
	1.2.3 Schäden an Schmuck- und Wertsachen. Diese sind nur versichert, wenn sie
	1.2.4 Schäden an Sportgeräten und -ausrüstung und Fahrrädern, jeweils mit Zubehör,
	1.2.5 Gegenstände, die auf der Reise erworben wurden.

	1.3 Nicht versichert sind
	1.3.1 Bargeld, Schecks, Scheckkarten, Kreditkarten, Telefonkarten, Wertpapiere, Fahrscheine, Urkunden und Dokumente aller Art mit Ausnahme von amtlichen Ausweisen und Visa;
	1.3.2 motorgetriebene Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge samt Zubehör;
	1.3.3 Jagd-, Sport- und Schusswaffen samt Zubehör.


	2 Gegenstand der Versicherung
	2.1 Mitgeführtes Reisegepäck
	2.1.1 Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub, räuberische Erpressung, vorsätzliche Sachbeschädigung;
	2.1.2 Unfall eines Transportmittels;
	2.1.3 Feuer, Explosion und Elementarereignisse.

	2.2 Aufgegebenes Reisegepäck
	2.2.1 abhandenkommt, zerstört oder beschädigt wird, während es sich im Gewahrsam eines Beförderungsunternehmens, eines Beherbergungsbetriebes oder einer Gepäckaufbewahrung befindet;
	2.2.2 den Bestimmungsort nicht am selben Tag wie die versicherte Person erreicht. Ersetzt werden die nachgewiesenen Aufwendungen zur Wiedererlangung des Gepäcks oder für notwendige Ersatzbeschaffungen zur Fortsetzung der Reise.


	3 Ausschlüsse und Leistungseinschränkungen
	3.1 Kein Versicherungsschutz besteht
	3.1.1 für Schäden gemäß Teil I, Ziffer 4;
	3.1.2 bei Schäden durch Verlieren, Vergessen, Liegen-, Stehen- oder Hängenlassen von Gegenständen;
	3.1.3 bei Schäden, die durch die natürliche oder mangelhafte Beschaffenheit der versicherten Sachen, Abnutzung oder Verschleiß verursacht werden;
	3.1.4 für Vermögensfolgeschäden.

	3.2 Versicherungsschutz für Schäden am Reisegepäck während des Zeltens und Campings besteht nur auf offiziell eingerichteten Campingplätzen.
	3.3 Versicherungsschutz bei Diebstahl von Reisegepäck während der versicherten Reise aus einem abgestellten Kraftfahrzeug und aus daran angebrachten fest verbundenen Behältnissen oder Dach- oder Heckträgern besteht nur, wenn das Reisegepäck im Inneren des Kraftfahrzeugs nicht einsehbar war, das Kraftfahrzeug bzw. die Behältnisse oder die Dach- oder Heckträger durch Verschluss gesichert sind und der Schaden zwischen 6.00 und 22.00 Uhr eintritt. Bei Fahrtunterbrechungen, die nicht länger als jeweils zwei Stunden dauern, besteht auch nachts Versicherungsschutz.

	4 Höhe der Versicherungsleistung
	4.1 abhandengekommene oder zerstörte Sachen den Zeitwert. Der Zeitwert ist jener Betrag, der allgemein erforderlich ist, um neue Sachen gleicher Art und Güte anzuschaffen, abzüglich eines dem Zustand der versicherten Sache (Alter, Abnutzung, Gebrauch etc.) entsprechenden Betrages;
	4.2 beschädigte Sachen die notwendigen Reparaturkosten und ggf. eine verbleibende Wertminderung, höchstens jedoch den Zeitwert;
	4.3 Filme, Bild-, Ton- und Datenträger den Materialwert;
	4.4 amtliche Ausweise und Visa die amtlichen Gebühren der Wiederbeschaffung.

	5 Obliegenheiten im und nach dem Versicherungsfall
	5.1 die Obliegenheiten gemäß Teil I, Ziffer 5 der Versicherungsbedingungen zu beachten;
	5.2 Schäden durch strafbare Handlungen unverzüglich der zuständigen oder nächsterreichbaren Polizeidienststelle anzuzeigen;
	5.3 der Polizei eine Liste aller in Verlust geratenen Sachen einzureichen und sich dies bestätigen zu lassen. Uns ist hierüber eine Bescheinigung einzureichen;
	5.4 Schäden an aufgegebenem Reisegepäck dem Beförderungsunternehmen, dem Beherbergungsbetrieb bzw. der Gepäckaufbewahrung unverzüglich zu melden. Äußerlich nicht erkennbare Schäden sind nach der Entdeckung unverzüglich und unter Einhaltung der jeweiligen Reklamationsfrist, spätestens innerhalb von sieben Tagen nach Aushändigung des Reisegepäckstücks, schriftlich anzuzeigen. Uns sind entsprechende Bescheinigungen vorzulegen.

	6 Rechtsfolgen bei Verletzungen von Obliegenheiten

	D Notfall- und Fahrzeugschutz
	1 Notfallschutz
	1.1 Krankheit
	1.1.1 Soforthilfe
	1.1.2 Arzneimittelversand
	1.1.3 Krankenbesuch
	1.1.4 Krankenrücktransport bei stationärer Behandlung
	1.1.4.1 Wir organisieren den Krankentransport vom Ort der stationären Behandlung in das Ihrem Wohnort nächstgelegene geeignete Krankenhaus und tragen die hierdurch entstandenen Kosten.
	1.1.4.2 Wir übernehmen die bis zum Rücktransport entstehenden, durch die Erkrankung bedingten Übernachtungskosten für Sie und die nicht erkrankten mitversicherten Personen.
	1.1.4.3 Können Sie die Rückfahrt zum ständigen Wohnsitz nicht planmäßig antreten, weil ein Krankenhausaufenthalt erforderlich war, werden die gegenüber der ursprünglich vorgesehenen Rückreise entstehenden höheren Fahrtkosten in Höhe der Bahnkosten 1. Klasse einschließlich Zuschlägen oder die Kosten eines Linienflugs (Economy Class) sowie für nachgewiesene Taxifahrten bis zu 50 Euro erstattet.

	1.1.5 Kinderbetreuung
	1.1.5.1 Können minderjährige Kinder infolge von Erkrankung ihrer Begleitperson – auch im Todesfall – nicht mehr betreut werden, sorgen wir für die Abholung der Kinder zu ihrem Wohnsitz durch eine von Ihnen oder uns ausgewählte Begleitperson. Dies gilt auch, wenn die Kinder selbst erkranken und infolge Ihrer Weiterreise nicht mehr betreut werden können.
	1.1.5.2 Müssen Ihre zu Hause gebliebenen minderjährigen Kinder infolge von Erkrankung oder Unfall betreut werden, während Sie sich auf einer Reise befinden, benennen wir Ihnen auf Anfrage eine Person, die die Betreuung der Kinder während Ihrer Abwesenheit übernimmt.

	1.1.6 Stellung eines Ersatzfahrers
	1.1.6.1 Können Sie infolge einer länger als drei Tage andauernden Erkrankung – oder im Todesfall – Ihr Fahrzeug nicht mehr zurückfahren und steht auch kein anderer Mitreisender hierfür zur Verfügung, sorgen wir für die Abholung des Fahrzeugs zu Ihrem ständigen Wohnsitz.
	1.1.6.2 Wir übernehmen in jedem Fall die bis zur Abholung entstehenden, durch Ihren Ausfall bedingten Übernachtungskosten für Sie und die mitversicherten Familienangehörigen für höchstens fünf Nächte bis zu je 75 Euro pro Person.

	1.1.7 Hilfe im Todesfall
	1.1.8 Psychologische telefonische Hilfe
	1.1.9 Mehraufwendungen für außerplanmäßigen Rücktransport von Gepäck und Haustieren

	1.2 Unfall
	1.2.1 Such-, Rettungs- und Bergungskosten
	1.2.2 Überbrückungshilfe nach Schwerstverletzungen
	1.2.3 Bereitstellung medizinischer Hilfsmittel

	1.3 Reiserücktransport
	1.3.1 Rückreise-Service
	1.3.2 Hilfe bei Insolvenz des Reiseveranstalters

	1.4 Hilfe bei Naturkatastrophen
	1.4.1 Wir erstatten für nachgewiesene außerplanmäßige Verpflegungs- und Übernachtungskosten je Tag und versicherte Person 75 Euro, insgesamt jedoch höchstens bis zu 1.000 Euro je versicherter Person.
	1.4.2 Wenn Sie aufgrund der Naturkatastrophe nicht mit dem ursprünglich gewählten Verkehrsmittel zurückreisen können, erstatten wir die Reisemehrkosten für jede versicherte Person in Höhe der Bahnkosten 1. Klasse einschließlich Zuschlägen oder die Kosten eines Linienflugs (Economy Class) sowie für nachgewiesene Taxifahrten bis zu 50 Euro.
	1.4.3 Wenn Sie aufgrund der Naturkatastrophe Ihr fahrbereites Fahrzeug am Aufenthaltsort zurücklassen müssen, sorgen wir für die Rückholung des Fahrzeugs zu Ihrem ständigen Wohnsitz.

	1.5 Verlust bestimmter Gegenstände
	1.5.1 Soforthilfe bei Zahlungsmittelverlust (nur Ausland)
	1.5.2 Dokumenten-Service (nur Ausland)
	1.5.3 Schlüssel-Service (nur Ausland)

	1.6 Notfall zu Hause
	1.6.1 Handwerker-Service
	1.6.2 Haushüter-Service

	1.7 Strafkaution im Ausland
	1.7.1 Vermittlung von Anwaltshilfe
	1.7.2 Zinsloses Darlehen für eine Strafkaution
	1.7.3 Vorsätzliche Straftaten


	2 Fahrzeugschutz
	2.1 Weiter- und Rückfahrt-Service
	2.2 Übernachtungs-Service
	2.3 Mietwagen-Service
	2.4 Soforthilfe am Schadenort
	2.4.1 Pannen- und Unfallhilfe
	2.4.2 Bergen
	2.4.3 Abschleppen

	2.5 Autoschlüssel-Service
	2.6 Fahrzeugtransport-Service
	2.6.1 Kann das Fahrzeug am Schadenort oder in dessen Nähe nicht innerhalb von drei Werktagen fahrbereit gemacht werden und übersteigen die voraussichtlichen Reparaturkosten nicht den Betrag, der für ein gleichwertiges gebrauchtes Fahrzeug aufgewandt werden muss, sorgen wir für den Transport des Fahrzeugs zu einer Werkstatt an einem anderen Ort.
	2.6.2 Liegt der Schadenort in Deutschland, sorgen wir dafür, dass Sie und die mitversicherten Personen möglichst zusammen mit dem Fahrzeug zu Ihrem Wohnsitz gebracht werden (Pick-up-Service).

	2.7 Fahrzeugunterstellung
	2.8 Fahrzeugverzollung und -verschrottung (nur Ausland)
	2.9 Hilfe bei der Fahrzeugreparatur
	2.9.1 Muss das Fahrzeug repariert werden, helfen wir bei der Suche nach einer Werkstatt. Für die Auswahl und die Leistungen der Werkstatt übernehmen wir keine Haftung.
	2.9.2 Können Ersatzteile zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft oder Verkehrssicherheit des Fahrzeugs an einem ausländischen Schadenort oder in dessen Nähe nicht beschafft werden, sorgen wir dafür, dass Sie diese auf schnellstmöglichem Wege erhalten und übernehmen alle entstehenden Versandkosten, nicht aber die Kosten der Ersatzteile selbst.
	2.9.3 Liegt der Schadenort in Deutschland oder in Europa und Sie haben die Absicht, Ihr beschädigtes Fahrzeug bestmöglich zu veräußern, benennen wir Ihnen Restwerteaufkäufer.

	2.10 Hilfe bei der Fahrzeugrückführung (nur Ausland)

	3 Ausschlüsse und Leistungseinschränkungen
	3.1 Kein Versicherungsschutz besteht
	3.1.1 für Schäden gemäß Teil I, Ziffer 4 der Versicherungsbedingungen;
	3.1.2 bei Schäden durch Krieg, innere Unruhen, terroristische Handlungen, Anordnungen staatlicher Stellen, Erdbeben oder Kernenergie;
	3.1.3 bei Schäden durch eine Erkrankung oder Verletzung, die innerhalb sechs Wochen vor Reisebeginn erstmalig oder zum wiederholten Male aufgetreten ist oder noch vorhanden war;
	3.1.4 wenn Sie bei Eintritt des Schadens ohne Fahrerlaubnis gefahren sind oder Sie zum Führen des Fahrzeugs nicht berechtigt waren;
	3.1.5 wenn Sie mit dem Fahrzeug bei Schadeneintritt teilgenommen haben an:
	3.1.6 wenn Sie bei Eintritt des Schadens das Fahrzeug zur gewerbsmäßigen Personenbeförderung oder gewerbsmäßigen Vermietung verwendet haben;
	3.1.7 wenn der Schadenort weniger als 50 Kilometer Luftlinie von Ihrem ständigen Wohnsitz entfernt liegt. Wir leisten jedoch in den in Teil I, Ziffer 1.3.2 genannten Fällen.

	3.2 Leistungskürzung

	4 Obliegenheiten im und nach dem Versicherungsfall
	4.1 die Obliegenheiten gemäß Teil I, Ziffer 5 der Versicherungsbedingungen zu beachten;
	4.2 sich mit uns darüber abstimmen, ob und welche Leistungen wir erbringen. Wir unterhalten einen Notdienst, der rund um die Uhr besetzt ist;
	4.3 den Schaden so gering wie möglich zu halten und unsere Weisungen zu beachten;
	4.4 uns jede zumutbare Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang unserer Entschädigungspflicht zu gestatten sowie Originalbelege zum Nachweis der Schadenhöhe vorzulegen und, soweit erforderlich, die behandelnden Ärzte, Zahnärzte, Heilpraktiker, Krankenanstalten aller Art, Versicherungsträger, Gesundheits- und Versorgungsämter von ihrer Schweigepflicht zu entbinden;
	4.5 uns bei der Geltendmachung der aufgrund unserer Leistungen auf uns übergegangenen Ansprüche gegenüber Dritten zu unterstützen und uns die hierfür benötigten Unterlagen auszuhändigen;
	4.6 auf Verlangen Beginn und Ende jeder Reise nachzuweisen.

	5 Rechtsfolgen bei Verletzungen von Obliegenheiten

	E Verkehrs- und Reisevertragsrechtsschutzversicherung
	1 Inhalt der Rechtsschutzversicherung
	1.1 Sie haben Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen als
	1.2 Versicherungsschutz haben Sie mit Ausnahme des Rechtsschutzes im Vertrags- und Sachenrecht auch bei der Teilnahme am öffentlichen Verkehr als
	1.3 Mitversichert sind
	1.3.1 je nach Tarifvariante die in Teil I, Ziffer 1.1 genannten Personen;
	1.3.2 alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berechtigte Insassen jedes bei Vertragsabschluss oder während der Vertragsdauer auf den versicherten Personenkreis zugelassenen, amtlich registrierten oder auf deren Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehenen oder von diesem Personenkreis zum vorübergehenden Gebrauch angemieteten Motorfahrzeugs zu Lande sowie Anhängers. (Berechtigt ist jede Person, die das Kraftfahrzeug mit Ihrem Einverständnis führt oder nutzt.)

	1.4 Der Versicherungsschutz umfasst:
	1.4.1 Schadenersatz-Rechtsschutz
	1.4.2 Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht,
	1.4.3 Verwaltungs-Rechtsschutz,
	1.4.4 Straf-Rechtsschutz
	1.4.5 Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz
	1.4.6 ARAG JuraTel® (Teil II E, Ziffer 9)
	1.4.7 Rechtsschutz für Mediationsverfahren (Teil II E, Ziffer 5 a))

	1.5 Sie haben keinen Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen im Zusammenhang mit einer geplanten oder ausgeübten gewerblichen, freiberuflichen oder sonstigen selbstständigen Tätigkeit wahrnehmen.
	1.6 Wenn wir einen Versicherungsfall für Sie übernehmen sollen, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

	2 Ausschlüsse und Leistungseinschränkungen
	2.1 Jede Interessenwahrnehmung in ursächlichem Zusammenhang mit
	2.1.1 Krieg, feindseligen Handlungen, Aufruhr, Inneren Unruhen, Streik, Aussperrung oder Erdbeben;
	2.1.2 Nuklearschäden und genetischen Schäden. Dieser Ausschluss gilt nicht für Schäden aus einer medizinischen Behandlung.

	2.2 Sie wollen Schadenersatzansprüche abwehren. (Beispiel: Sie haben einen Verkehrsunfall und der Gegner will Schadenersatz von Ihnen. Dies ist nicht durch die Rechtsschutzversicherung, sondern im Rahmen der Haftpflichtversicherung versichert.)
	2.3 Sie wollen gegen die ARAG SE oder ihr Schadenabwicklungsunternehmen vorgehen.
	2.4 Jede Interessenwahrnehmung für Sie als Gläubiger in einem Insolvenzverfahren über das Vermögen eines anderen; ausgenommen hiervon ist die Anmeldung der Forderungen zur Insolvenztabelle.
	2.5 Sie nehmen Ihre rechtlichen Interessen wahr
	2.5.1 vor Verfassungsgerichten oder
	2.5.2 vor internationalen oder supranationalen Gerichtshöfen (zum Beispiel: Europäischer Gerichtshof).
	2.5.3 in Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren wegen eines Park- oder Halteverstoßes, bei denen die deutsche Bußgeldkatalog-Verordnung (BKatV) keinen Eintrag in das Verkehrszentralregister vorsieht (Punktesystem), und darüber hinaus auch in Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren wegen eines Halt- oder Parkverstoßes im Ausland.

	2.6 Es bestehen Streitigkeiten
	2.6.1 zwischen Ihnen und weiteren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrags;
	2.6.2 von Mitversicherten gegen Sie;
	2.6.3 von Mitversicherten untereinander.

	2.7 Streitigkeiten sonstiger Lebenspartner (nicht eheliche und nicht eingetragene Lebenspartner gleich welchen Geschlechts) untereinander, wenn diese Streitigkeiten im ursächlichen Zusammenhang mit der Partnerschaft stehen. Dies gilt auch, wenn die Partnerschaft beendet ist.
	2.8 Ansprüche oder Verbindlichkeiten werden auf Sie übertragen oder sind auf Sie übergegangen, nachdem ein Versicherungsfall bereits eingetreten ist. (Beispiel: Ihr Arbeitskollege hat einen Verkehrsunfall und überträgt seine Schadenersatzansprüche auf Sie. Diese wollen Sie gegenüber dem Unfallgegner geltend machen. Dies ist nicht versichert.)
	2.9 Sie wollen die Ansprüche eines anderen geltend machen oder Sie sollen für Verbindlichkeiten eines anderen einstehen. (Beispiel: Ihr Arbeitskollege kauft ein Fahrzeug. Sie bürgen für den Darlehensvertrag mit dem Autoverkäufer. Streitigkeiten aus dem Bürgschaftsvertrag sind nicht versichert.)
	2.10 Sie haben in den Leistungsarten nach Ziffer 1.4.1 bis 1.4.3 den Versicherungsfall vorsätzlich und rechtswidrig herbeigeführt. Wird dies erst nachträglich bekannt, sind Sie verpflichtet, unsere Leistungen zurückzuzahlen.

	3 Ablehnung des Rechtsschutzes wegen mangelnder Erfolgsaussichten oder Mutwilligkeit
	3.1 Die ARAG SE kann den Rechtsschutz ablehnen, wenn ihrer Auffassung nach
	3.1.1 die Wahrnehmung Ihrer rechtlichen Interessen keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat oder
	3.1.2 Sie Ihre rechtlichen Interessen mutwillig wahrnehmen wollen.
	3.1.3 Hat die ARAG SE den Rechtsschutz aus anderen Gründen abgelehnt und widersprechen Sie dieser Ablehnung, so kann die ARAG SE den Rechtsschutz aus den unter Ziffer 3.1.1 oder 3.1.2 genannten Gründen nur dann ablehnen, wenn sie Ihnen dies danach unverzüglich unter Angabe der Gründe, die zur Ablehnung nach einer dieser Ziffern geführt haben, in Textform mitteilt.

	3.2 Was geschieht, wenn die ARAG SE eine Leistungspflicht nach Ziffer 3.1 ablehnt und Sie damit nicht einverstanden sind?
	3.2.1 Schiedsgutachterverfahren
	3.2.1.1 Wenn Sie die Durchführung eines Schiedsgutachterverfahrens verlangen, muss die ARAG SE dieses Verfahren innerhalb eines Monats einleiten und Sie hierüber unterrichten. Wenn die ARAG SE das Schiedsgutachterverfahren nicht innerhalb eines Monats einleitet, besteht für Sie Versicherungsschutz im beantragten Umfang.
	3.2.1.2 Wenn zur Durchsetzung Ihrer rechtlichen Interessen Fristen einzuhalten sind, muss die ARAG SE die zur Fristwahrung notwendigen Kosten tragen, und dies bis zum Abschluss des Schiedsgutachterverfahrens. (Beispiele für das Einhalten von Fristen: Berufungsfrist droht abzulaufen, Verjährung droht einzutreten.) Wenn der Schiedsspruch ergibt, dass die Leistungsverweigerung berechtigt war, müssen Sie der ARAG SE diese Kosten erstatten.
	3.2.1.3 Der Schiedsgutachter ist ein seit mindestens fünf Jahren zugelassener Rechtsanwalt. Er wird vom Präsidenten der für Ihren Wohnsitz zuständigen Rechtsanwaltskammer benannt. Dem Schiedsgutachter muss die ARAG SE alle ihr vorliegenden Mitteilungen und Unterlagen zur Verfügung stellen, die für die Durchführung des Schiedsgutachterverfahrens wesentlich sind. Der Schiedsgutachter entscheidet schriftlich, ob Versicherungsschutz besteht. Diese Entscheidung ist für die ARAG SE verbindlich.

	3.2.2 Stichentscheid

	3.3 Kosten

	4 Voraussetzung für den Anspruch auf Versicherungsschutz
	4.1 Sie haben Anspruch auf Versicherungsschutz, wenn ein Versicherungsfall eingetreten ist.
	4.1.1 im Schadenersatz-Rechtsschutz nach Ziffer 1.4.1 das erste Ereignis, bei dem der Schaden eingetreten ist oder eingetreten sein soll;
	4.1.2 in allen anderen Fällen der Zeitpunkt, zu dem Sie oder ein anderer (zum Beispiel der Gegner oder ein Dritter) gegen Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften verstoßen hat oder verstoßen haben soll.

	4.2 Was gilt, wenn in den unter Ziffer 4.1.2 genannten Fällen mehrere tatsächliche oder behauptete Rechtsverstöße für die rechtliche Interessenwahrnehmung ursächlich sind?
	4.3 Wenn sich ein behaupteter Rechtsverstoß über einen Zeitraum erstreckt (Dauerverstoß), ist nur dessen Beginn maßgeblich. Ein solcher Dauerverstoß liegt vor
	4.4 Sie haben keinen Versicherungsschutz, wenn Sie der ARAG SE einen Versicherungsfall melden, aber mit dem betroffenen Risiko zu diesem Zeitpunkt länger als drei Jahre nicht mehr bei der ARAG SE versichert sind.

	5 Leistungsumfang
	5.1 Die ARAG SE erbringt und vermittelt Dienstleistungen, damit Sie Ihre Interessen im nachfolgend erläuterten Umfang wahrnehmen können:
	5.1.1 Bei Eintritt des Versicherungsfalls im Inland übernimmt die ARAG SE folgende Kosten:
	5.1.2 Bei einem Versicherungsfall im Ausland trägt die ARAG SE die Kosten für einen Rechtsanwalt, der für Sie am zuständigen Gericht im Ausland tätig wird. Dies kann sein entweder
	5.1.3 Die ARAG SE trägt
	5.1.4 Die ARAG SE übernimmt die Gebühren eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens. Und zwar bis zur Höhe der Gebühren, die im Falle der Anrufung eines zuständigen staatlichen Gerichts erster Instanz entstünden.
	5.1.5 Die ARAG SE übernimmt die Verfahrenskosten vor Verwaltungsbehörden, die Ihnen von der Behörde in Rechnung gestellt werden.
	5.1.6 Die ARAG SE übernimmt Ihre Kosten für einen Sachverständigen, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: Der Sachverständige verfügt über die erforderliche technische Sachkunde. Als technisch sachkundig gelten Sachverständige, die von einer staatlichen oder staatlich anerkannten Stelle bestellt oder von einer nach den jeweils gültigen DIN/ISO-Normen akkreditierten Stelle zertifiziert worden sind.
	5.1.7 Die ARAG SE trägt die übliche Vergütung eines im Ausland ansässigen Sachverständigen. Dieser Fall tritt ein, wenn Sie Ersatzansprüche wegen der im Ausland eingetretenen Beschädigung eines Kraftfahrzeugs oder eines Anhängers geltend machen wollen.
	5.1.8 Die ARAG SE trägt Ihre Kosten für eine Reise zum Gericht, wenn
	5.1.9 Die ARAG SE übernimmt die Anwalts- und Gerichtskosten Ihres Prozessgegners, wenn Sie zur Erstattung dieser Verfahrenskosten aufgrund gerichtlicher Festsetzung verpflichtet sind.

	5.2 Die ARAG SE erstattet die von ihr zu tragenden Kosten, wenn Sie nachweisen, dass Sie
	5.3 Die ARAG SE kann folgende Kosten nicht erstatten:
	5.3.1 Kosten, die Sie übernommen haben, ohne rechtlich dazu verpflichtet zu sein;
	5.3.2 Kosten,
	5.3.2.1 die bei einer gütlichen Einigung entstanden sind und die nicht dem Verhältnis des von Ihnen angestrebten Ergebnisses zum erzielten Ergebnis entsprechen. (Beispiel: Sie verlangen Schadenersatz in Höhe von 10.000 Euro. In einem Vergleich mit dem Gegner erlangen Sie einen Betrag von 8.000 Euro = 80 Prozent des angestrebten Ergebnisses. In diesem Fall übernimmt die ARAG SE 20 Prozent der entstandenen Kosten – nämlich für den Teil, den Sie nicht durchsetzen konnten.)
	5.3.2.2 die darauf entfallen, dass Sie im Rahmen einer gütlichen Einigung unstrittige Ansprüche einbezogen haben;

	5.3.3 die vereinbarte Selbstbeteiligung je Versicherungsfall, die von den von der ARAG SE zu tragenden Kosten abgezogen wird. Ausnahme: Hängen mehrere Versicherungsfälle zeitlich und ursächlich zusammen, zieht die ARAG SE zu Ihren Gunsten die Selbstbeteiligung nur einmal ab.
	5.3.4 Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren Zwangsvollstreckungsmaßnahme (zum Beispiel: Kosten eines Gerichtsvollziehers) je Vollstreckungstitel entstehen;
	5.3.5 Kosten von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die später als fünf Jahre nach Rechtskraft des Vollstreckungstitels eingeleitet werden („Vollstreckungstitel“ sind unter anderem Vollstreckungsbescheid und Urteil);
	5.3.6 Kosten für Strafvollstreckungsverfahren jeder Art, bei denen vom Gericht eine Geldstrafe oder Geldbuße unter 250 Euro verhängt wurde;
	5.3.7 Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpflichtet wäre, wenn der Rechtsschutzversicherungsvertrag nicht bestünde;
	5.3.8 Kosten, die bei Teileintrittspflicht auf den nicht gedeckten Teil entfallen. Treffen Ansprüche zusammen, für die teils Versicherungsschutz besteht, teils nicht, trägt die ARAG SE nur den Teil der angefallenen Kosten, der dem Verhältnis des Wertes des gedeckten Teils zum Gesamtstreitwert (Quote) entspricht. In den Fällen der Ziffer 1.4.4 und 1.4.5 richtet sich der von der ARAG SE zu tragende Kostenanteil nach Gewichtung und Bedeutung der einzelnen Vorwürfe im Gesamtzusammenhang;
	5.3.9 die Umsatzsteuer, soweit Sie zum Vorsteuerabzug berechtigt sind.

	5.4 Die ARAG SE zahlt in jedem Versicherungsfall höchstens die in unserem Vertrag vereinbarte Versicherungssumme.
	5.5 Die ARAG SE sorgt
	5.5.1 für die Übersetzung der Unterlagen, wenn dies notwendig ist, um Ihre rechtlichen Interessen im Ausland wahrzunehmen. Die ARAG SE übernimmt dabei auch die Kosten, die für die Übersetzung anfallen;
	5.5.2 für die Auswahl und Beauftragung eines Dolmetschers, wenn Sie, Ihr mitversicherter Lebenspartner oder Ihre mitversicherten Kinder im Ausland verhaftet oder mit Haft bedroht werden, und trägt auch die hierfür anfallenden Kosten. Außerdem benachrichtigt die ARAG SE in diesen Fällen von Ihnen benannte Personen und bei Bedarf diplomatische Vertretungen;
	5.5.3 auf Ihren Wunsch für die Aufbewahrung von Kopien wichtiger privater Unterlagen und privater Dokumente, um im Notfall schnell Ersatz beschaffen zu können. Voraussetzung ist, dass Sie der ARAG SE die Kopien rechtzeitig, das heißt mindestens 14 Tage vor der Reise, zusenden.

	5.6 Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten im Ausland auch für dort ansässige rechts- und sachkundige Bevollmächtigte.
	5.7 Dienstleister

	5 a Außergerichtliches Mediationsverfahren
	6 Örtlicher Geltungsbereich des Verkehrs- und Reisevertragsrechtsschutzes
	6.1 Ihr Versicherungsschutz gilt, wenn ein Gericht oder eine Behörde in folgenden Gebieten gesetzlich zuständig ist oder wäre und Sie Ihre Rechtsinteressen dort verfolgen:
	6.2 Für die Wahrnehmung Ihrer rechtlichen Interessen außerhalb des Geltungsbereichs nach Ziffer 6.1 trägt die ARAG SE die Kosten bis zu den im Versicherungsschein genannten Höchstbeträgen in folgenden Fällen:
	6.2.1 Der Versicherungsfall tritt während Ihrer versicherten Reise ein.
	6.2.2 Der Versicherungsschutz darf nicht auf deutsche Gerichte beschränkt sein.


	7 Rechtsstellung mitversicherter Personen
	7.1 Rechtsschutz besteht für Sie und im jeweils bestimmten Umfang für die in Teil I, Ziffer 1 oder im Versicherungsschein genannten Personen. Rechtsschutz besteht außerdem für Ansprüche, die natürlichen Personen kraft Gesetzes dann zustehen, wenn Sie oder eine mitversicherte Person verletzt oder getötet wurden. (Beispiel: Wenn Sie bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt werden, haben Ihre nächsten Angehörigen Versicherungsschutz und können damit Unterhaltsansprüche gegen den Unfallgegner geltend machen.)
	7.2 Alle Bestimmungen aus dieser Rechtsschutzdeckung gelten auch für die mitversicherten Personen. Wenn eine mitversicherte Person Versicherungsschutz verlangt, können Sie dem widersprechen. Ausnahme: Es handelt sich um Ihren ehelichen bzw. eingetragenen Lebenspartner.

	8 Besondere Obliegenheiten, Verhalten im Versicherungsfall
	8.1 Was müssen Sie tun, wenn ein Versicherungsfall eintritt und Sie Versicherungsschutz brauchen?
	8.1.1 Sie müssen der ARAG SE den Versicherungsfall unverzüglich mitteilen, gegebenenfalls auch telefonisch. („Unverzüglich“ heißt nicht unbedingt „sofort“, sondern „ohne schuldhaftes Zögern bzw. so schnell wie eben möglich“.)
	8.1.2 Sie müssen der ARAG SE
	8.1.3 Kosten verursachende Maßnahmen müssen Sie mit der ARAG SE abstimmen, soweit dies für Sie zumutbar ist (Beispiele: die Beauftragung eines Rechtsanwalts, Erhebung einer Klage oder Einlegung eines Rechtsmittels).

	8.2 Die ARAG SE bestätigt Ihnen den Umfang des Versicherungsschutzes, der für den konkreten Versicherungsfall besteht.
	8.3 Den Rechtsanwalt können Sie auswählen.
	8.4 Sie müssen nach der Beauftragung des Rechtsanwalts Folgendes tun:
	8.5 Wenn Sie eine der unter Ziffer 8.1 und 8.4 genannte Obliegenheit vorsätzlich verletzen, verlieren Sie Ihren Versicherungsschutz.
	8.6 Ihre Ansprüche auf Versicherungsschutzleistungen können Sie nur mit dem Einverständnis der ARAG SE abtreten. („Abtreten“ heißt: Sie übertragen Ihre Ansprüche auf Versicherungsleistung, die Sie der ARAG SE gegenüber haben, auf Ihren Rechtsanwalt oder eine andere Person.) Das Einverständnis der ARAG SE bedarf der Textform.
	8.7 Wenn ein anderer (zum Beispiel: Prozessgegner) Ihnen Kosten der Rechtsverfolgung erstatten muss, dann geht dieser Anspruch auf die ARAG SE über. Aber nur dann, wenn die ARAG SE die Kosten bereits beglichen hat.
	8.8 Wenn Ihnen Kosten der Rechtsverfolgung durch einen anderen (zum Beispiel: Prozessgegner) erstattet wurden, die die ARAG SE zuvor geleistet hat, müssen Sie ihr diese zurückzahlen.

	9 ARAG JuraTel®
	9.1 Gegenstand der telefonischen Erstberatung
	9.2 Voraussetzungen für den Anspruch auf Rechtsschutz
	9.3 Leistungsumfang
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	2 Anhang
	Auszug aus dem Gesetz über den Versicherungsvertrag – Versicherungsvertragsgesetz (VVG)
	§ 47 Kenntnis und Verhalten des Versicherten
	(1) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen.
	(2) Die Kenntnis des Versicherten ist nicht zu berücksichtigen, wenn der Vertrag ohne sein Wissen geschlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht zumutbar war. Der Versicherer braucht den Einwand, dass der Vertrag ohne Wissen des Versicherten geschlossen worden ist, nicht gegen sich gelten zu lassen, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und bei Vertragsschluss dem Versicherer nicht angezeigt hat, dass er den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten schließt.

	§ 82 Abwendung und Minderung des Schadens
	(1) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalles nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen.
	(2) Der Versicherungsnehmer hat Weisungen des Versicherers, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln.
	(3) Bei Verletzung einer Obliegenheit nach den Absätzen 1 und 2 ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.
	(4) Abweichend von Absatz 3 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.


	Auszug aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB)
	§ 651a Vertragstypische Pflichten beim Pauschalreisevertrag
	(1) Durch den Pauschalreisevertrag wird der Unternehmer (Reiseveranstalter) verpflichtet, dem Reisenden eine Pauschalreise zu verschaffen. Der Reisende ist verpflichtet, dem Reiseveranstalter den vereinbarten Reisepreis zu zahlen.
	(2) Eine Pauschalreise ist eine Gesamtheit von mindestens zwei verschiedenen Arten von Reiseleistungen für den Zweck derselben Reise. Eine Pauschalreise liegt auch dann vor, wenn
	(3) Reiseleistungen im Sinne dieses Gesetzes sind
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